
















Vorschläge für eine Verfassungsgerichtsbarkeit in den Jahren 1946 bis 1948

ses der Arbeitsgemeinschaft der CDU/CSU vom Frühjahr 1947.15 Eine ihrer Thesen sah 
einen Verfassungsgeriehtshof für Verfassungsstreitigkeiten aller Art vor. Insbesondere 
sollten bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der Reichsregierung und einer Landes­
regierung beide den Verfassungsgerichtshof anrufen können, sofern nicht nach Reichs­
gesetz ein anderes Gericht bestimmt war.16 Damit war in dieser Frage die Grundposition 
für die weiteren Beratungen dieses Verfassungsausschusses bis in das Jahr 1948 
ab gesteckt.17

Ein weiteres Gremium der CDU/CSU, in dem Fragen einer gesamtstaatlichen Verfas­
sung und Verfassungsgerichtsbarkeit erörtert wurden, war der von süddeutschen Politi­
kern im März 1947 gebildete „Ellwanger Kreis“ .18 Entsprechend der föderalistischen 
Ausrichtung seiner Mitglieder sollte nicht nur in der künftigen rechts staatlichen Verfas­
sung, sondern auch in dem dazugehörigen Staatsgerichtshof das föderative Element 
stark berücksichtigt werden.19
Auch in der SPD gab es schon früh Überlegungen zu einer künftigen deutschen Verfas­
sung. Nach einem zentralistisch orientierten Verfassungsentwurf vom November 1946 
sind vor allem die „Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik“ zu nennen, die 
der Vorstand der SPD im März 1947 beschloß. Die richterliche Gewalt wird darin nur 
kurz angesprochen; die Einheit der Rechtsprechung sollte durch Reichsgerichte gewähr­
leistet werden. Die „Richtlinien“ , die sich insgesamt an der Weimarer Verfassung orien­
tierten, hatte der verfassungspolitische Ausschuß der SPD unter Vorsitz des nordrhein­
westfälischen Innenministers Walter Menzel im November 1946 formuliert.20 Von Men­
zel stammen auch die beiden Entwürfe zu einer „Westdeutschen Satzung“ vom Sommer 
1948, die für föderale Konflikte und Organstreitigkeiten einen besonderen Senat bei 
dem Obersten Gericht für die Bizone in Köln vorsahen.21

Ein größeres Diskussionsforum für alle politischen Parteien war seit März 1946 der Z o­
nenbeirat für die britische Zone22 und sein Rechts- und Verfassungsausschuß, in dem 
die Parteien unter anderem ihre Vorstellungen zu einer gesamtstaatlichen Verfassung 
und Verfassungsgerichtsbarkeit entwickelten. Alle Parteien mit Ausnahme der KPD 
empfahlen damals als Hüter der Verfassung und der durch sie begründeten Rechte und

15 Vgl. Wolfgang Benz, Föderalistische Politik in der CDU/CSU. Die Verfassungsdiskussion im „Ellwan­
ger Kreis“ 1947 /48 , in VfZ 25. Jg. (1977), S. 780 f.

16 Vgl. u.a. „Bemerkungen über die Arbeit des Verfassungs-Ausschusses in Heppenheim a.d.B . vom 
2 8 .—30. April 1947“ (verfaßt von Heinrich v. Brentano am 5. Mai 1947, Nachlaß W . Strauß ED 94 
Bd. 138).

17 Bericht über die Beratungen des Verfassungsausschusses der CDU/CSU in Düsseldorf am 2 4 ./2 5 .5 . 
1948, Darmstadt, 3 1 .5 .1 9 4 8 , gez. Dr. v. Brentano, mit Anlagen A —E (Nachlaß W . Strauß ED 94 Bd. 
138).

18 Vgl. Benz (wie Anm. 15), S. 7 7 6 -8 2 0 .

19 Niederschrift über die vierte Tagung im Kloster Schönenberg bei Ellwangen/Jagst am 2 2 7 2 3 . Novem­
ber 1947, abgedr. in: Benz (wie Anm. 15), S. 801.

20 Richtlinien für den Aufbau der Deutschen Republik, beschlossen in der Sitzung des Vorstandes der 
SPD am 13. und 14. März 1947, in: Sopade Informationsdienst Nr. 1 25 ,1 5 . 3 .1 9 4 7  (BA, Z 2 Nr. 73).

21 Entwurf für eine „Westdeutsche Satzung“ vom 1 6 .8 . 1948 und Entwurf für ein Grundgesetz vom 2 .9 . 
1948, abgedr. in: Werner Sörgel, Konsensus und Interessen, Stuttgart 1969, S. 276, 290 f.

22 Vgl. Annelies Dorendorf, Der Zonenbeirat der britisch besetzten Zone. Ein Rückblick auf seine Tätig­
keit, hrsg. und eingel. von Gerhard Weisser, Göttingen 1953, S. 41 f., 48 ff.; Akten Vorgeschichte I, S. 
4 8 —58; II, S. 21 — 24; III, S. 7 4 —76 sowie die jeweils zitierten zugehörigen Dokumente.
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Pflichten eine oberste unabhängige richterliche Instanz in Gestalt eines Staatsgerichts­
hofes (Verfassungsgerichtshofes, Bundesgerichtshofes). Als wichtigste Aufgabe war dem 
Staatsgerichtshof die Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Reich und Ländern zu­
gedacht, die sich aus den durch die Verfassung geschaffenen Verhältnissen zwischen 
beiden ergeben könnten.23 Der Zonenbeirat war auch der Ort, wo Adenauer am 24. No­
vember 1947, am Vorabend der Londoner Konferenz, einen Staatsgerichtshof forderte, 
der die Aufgabe habe, „neben den Grundrechten auch die Zentralgewalt zu schützen vor 
Ungehorsam oder Übergriffen der Länder“ und umgekehrt, „die Länder zu schützen ge­
genüber Übergriffen seitens der Zentralgewalt.“ 24

Neben den Vorschlägen der Parteien, die hier nicht alle aufgeführt werden können25, 
waren für den Gedanken einer gesamtstaatlichen Verfassungsgerichtsbarkeit auch die 
Entwürfe aus dem Bereich der Exekutive von Bedeutung. So entwarf Walter Strauß als 
Staatssekretär im hessischen Justizministerium im Oktober 1946 für den damaligen hes­
sischen Ministerpräsidenten Karl Geiler Grundlinien für eine künftige Reichsverfassung, 
zu deren Bestandteilen neben der Reichsaufsicht durch die Reichsregierung ein Verfas­
sungsgerichtshof für Verfassungsstreitigkeiten aller Art gehören sollte.26 Ebenfalls im 
Herbst 1946 arbeitete in der Münchener Staatskanzlei Friedrich Glum ein betont föde­
ralistisches Verfassungsmodell aus, das den Titel „Verfassung der Vereinigten Staaten 
von Deutschland“ trug. Über VerfassungsStreitigkeiten innerhalb eines Einzelstaates, 
über Streitigkeiten nicht privatrechtlicher Art zwischen den Einzelstaaten oder zwischen 
dem Bund und einem Einzelstaat oder zwischen politischen Organen des Bundes sollte 
auf Antrag ein Bundesverfassungsgerichtshof entscheiden.27

Sowohl nach den Verfassungsvorstellungen der süddeutschen Ministerpräsidenten, die 
im Stuttgarter Länderrat zur Sprache kamen28, als auch nach den Verfassungsentwür­
fen, die in dem im Frühjahr 1947 errichteten Deutschen Büro für Friedensfragen 
entstanden29, sollten zumindest die Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern als Ver­
fassungsstreitigkeiten durch einen Staatsgerichtshof entschieden werden. Diese Ent­
würfe entstanden vor allem aus Verfassungsgesprächen zwischen politisch verantwortli­
chen Persönlichkeiten und Experten, die sich in dem Büro trafen; zum Teil waren es die­

23 Vgl. die Synopse der von den Parteien im Zonenbeirat vorgelegten „Richtlinien für eine künftige deut­
sche Verfassung“ (masch., vervielf., BA Z 2 Nr. 73). sowie die Zusammenstellung in: Der Zonenbeirat 
zur Verfassungspolitik. Als Manuskript gedruckt, Hamburg 1948, S. 34 f. (BA, Z 2 Nr. 73).

24 S. Akten Vorgeschichte m , Dok. Nr. 101, S. 870 ; vgl. Pikart, S. 167; Adenauerl, S. 128.

25 Zu den Verfassungsvorstellungen in der SPD und in der CDU/CSU vgl. Pikart, S. 159 ff., 162 ff.

26 „Vorschläge zu Erörterungen über eine künftige Reichsverfassung“ , (Nachlaß W . Strauß ED 94, Bd. 
138). Diese Vorschläge stimmen weitgehend mit dem Konzept des CDU-Verfassungsausschusses 
überein (vgl. Anm. 16).

27 „Verfassung der Vereinigten Staaten von Deutschland“ (Nachlaß W . Strauß ED 94 Bd. 138), abgedr. 
bei Friedrich Glum, Der künftige deutsche Bundesstaat, München 1946 (tatsächlich 1948), S. 31 ff., 
bes. S. 3 6 ,4 0 ,4 4  f .; vgl. Friedrich Glum, Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Erlebtes und 
Erdachtes in vier Reichen, Bonn 1964, S. 590 f., 6 1 6 -6 2 0 .

28 Vgl. die „Vorschläge für eine Verfassungspolitik des Länderrats. A. Grundlage der künftigen deut­
schen Verfassung“ der Ministerpräsidenten der US-Zone vom 14. 4. 1947 (BA, Z 35 Nr. 1314). Vgl. 
Pikart, S. 154 ff.

29 Zu den Verfassungsplänen des Büros für Friedensfragen vgl. Pikart, S. 157 ff.; Heribert Piontkowitz, 
Anfänge westdeutscher Außenpolitik 1946—1949. Das Deutsche Büro für Friedensfragen, Stuttgart 
1978, S. 142 ff.

X



Vorschläge für eine Verfassungsgerichtsbarkeit in den Jahren 1946 bis 1948

selben, die auch Verfassungsentwürfe für die Länderregierungen ausarbeiteten und die 
später an den Verfassungsberatungen in Herrenchiemsee teilnahmen.30 

Die Notwendigkeit einer deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit wurde auch von alliierter 
Seite verschiedentlich betont. So sah das amtliche französische Memorandum über den 
vorläufigen staatsrechtlichen Aufbau Deutschlands vom Januar 1947 einen Bundes­
staat mit einem Obersten Bundesgericht vor. Dieses Gericht sollte zivilrechtliche und öf­
fentlich-rechtliche Streitigkeiten sowie Kompetenzkonflikte entscheiden zwischen dem 
Bundesstaat und den Einzelstaaten, zwischen dem Bundesstaat einerseits und juristi­
schen oder natürlichen Personen andererseits und zwischen den Einzelstaaten. Schließ­
lich sollte der Oberste Gerichtshof in letzter Instanz für Streitigkeiten zuständig sein, die 
sich aus der Auslegung der Bundesgesetze ergaben.31 32

Die amerikanische Position erhellt sich unter anderem aus einer Äußerung des Staats­
und Verwaltungsrechtlers Friedrich Glum bei den Vorarbeiten für das bayerische Gesetz 
über den Verfassungsgerichtshof vom Juli 1947. Glum sah die Bedeutung dieses Geset­
zes im Unterschied zu anderen darin, daß es sich mit einem Strukturelement des staatli­
chen Aufbaus befasse und ganz besonders ein Grundprinzip der amerikanischen Besat­
zungspolitik berühre. „Es handle sich um die Anerkennung der Ordnung als des besten 
Schutzes des einzelnen gegen eine Ausübung der Staatsgewalt, die als willkürlich und ir­
gendwie arbiträr empfunden werden könnte.4432

Während die amerikanische und die französische Besatzungszone Länder mit ausge­
prägter föderalistischer Tradition einschlossen, in denen sich bundesstaatliche Vorstel­
lungen von alliierter und deutscher Seite begegneten, überwog in der britischen Zone auf 
beiden Seiten das zentralistische Element.33 Dies hatte zur Folge, daß hier der Wunsch 
nach einer Instanz zur Lösung auch föderaler Konflikte zurücktrat hinter das Streben 
nach einem gemeinsamen obersten Revisionsgericht für die vier Besatzungszonen. Als 
sich dieses Ziel nicht erreichen ließ, konzentrierten sich die Rechtsabteilung der briti­
schen Militärregierung und das Zentral-Justizamt in Hamburg auf die britische Zone al­
lein. Das Ergebnis war die Errichtung eines Deutschen Obersten Gerichtshofs für die Bri­
tische Zone im Herbst 1947, der seine Arbeit im Mai 1948 aufnahm. Zuständig war der 
Gerichtshof für die Nachprüfung (Revision) von Rechtsstreitigkeiten im Zivil- und Straf­
recht sowie für grundsätzliche Entscheidungen auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichts­
barkeit zur Gewährleistung einer einheitlichen Rechtsprechung, nicht jedoch für 
Verfassungs Streitigkeiten.34

30 Vgl. u.a. die Teilnehmerlisten in den vertraulichen Niederschriften über die Vorbesprechungen und 
Besprechungen über Verfassungsfragen im Deutschen Büro für Friedensfragen vom März bis Dez. 
1947 (BA,Z 35 /178).

31 Das amtliche französische Memorandum zur verfassungsrechtlichen Neuordnung Deutschlands, Pa­
ris den 17. Januar 1947. Übersetzung, Pressebericht, Wiesbaden, den 30. April 1947 (Nachlaß W. 
Strauß ED 94, Bd. 138, masch. vervielf.), abgedr. in: Europa-Archiv 2. Jg. (1947), S. 624.

32 Besprechung von Mitgliedern des Verfassungsausschusses mit der amerikanischen Militärregierung 
am 6. Juni 1947 im Sitzungssaal der Bayerischen Staatskanzlei (Nachlaß HoegnerED 120, Bd. 137). 
Vgl. dazu Glum, Erlebtes (wie Anm. 27), S. 569 ff., 585. Zu den Vorstellungen der US-Militärbehör- 
den über die Verfassungsgerichtshöfe in den Ländern der US-Zone vgl. auch BT-RechtsA, 22. Sit­
zung, 16. 3. 1950, S. 15.

33 Vgl. Pikart, S. 154; Dorendorf (wie Anm. 22), S. 1, 10 ff.

34 Vgl. Joachim R. Wenzlau, Der Wiederaufbau der Justiz in Nordwest-Deutschland 1945—1949, Kö- 
nigstein/Ts. 1979, S. 305 f.; Zimmermann, S. 1 5 9 -1 6 2 , 182 f.
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Vergleicht man insgesamt die zahlreichen Vorschläge und Modelle für eine gesamtstaat­
liche Ordnung aus den Jahren 1946 bis 1948, so sahen die meisten eine mehr oder weni­
ger ausgebildete Staats- bzw. Verfassungsgerichtsbarkeit vor, die entweder als Teil eines 
Obersten Gerichts oder selbständig errichtet werden sollte. Sie sollte fast immer für die 
Lösung föderaler Konflikte zuständig sein, häufig auch für die Prüfung der Verfassungs­
mäßigkeit von Gesetzen und für die Minister- bzw. Präsidentenanklage. Die verfas­
sungsrechtliche Entscheidung über Streitigkeiten zwischen Organen des Gesamtstaates 
sowie über die Verletzung von Grundrechten einzelner wurde dagegen nur in wenigen 
Entwürfen empfohlen. Die in einer Reihe von Vorlagen entwickelten Vorstellungen von 
der Bestellung der Richter und der Zusammensetzung des Gerichts waren entsprechend 
der politischen Orientierung der Entwürfe unterschiedlich.

Soweit die Autoren der Entwürfe für eine gesamtstaatliche Verfassung eine Staats- oder 
Verfassungsgerichtsbarkeit empfahlen, geschah dies in erster Linie aus der Überlegung 
heraus, daß die Verwirklichung des Rechtsstaatsprinzips einen besonderen Schutz der 
Verfassung und des einzelnen einschließen müsse. Dies bedeutete zugleich eine Absage 
an die in der Vorkriegszeit verbreitete Auffassung, daß die Gerichte die Verfassungsmä­
ßigkeit der Gesetze nur nach formalen Gesichtspunkten zu prüfen hätten. Die Gerichte 
sollten vielmehr bei jedem angewandten Gesetz und jeder Verordnung auch prüfen, ob 
sie nicht im Widerspruch zur Verfassung stünden. In letzter Instanz sollten derartige ver­
fassungsrechtliche Fragen von einem dafür zuständigen obersten Gerichtshof entschie­
den werden.35

Neben dem Prinzip der Rechts Staatlichkeit war das seit 1945 entstandene föderalisti­
sche Element ein weiteres gewichtiges Argument zugunsten einer Verfassungsgerichts­
barkeit. Beim allmählichen Wiederaufbau des politischen Lebens in den Westzonen 
führte die Politik der Besatzungsmächte im Zusammenwirken mit den Vorstellungen in 
den politischen Parteien dazu, daß bis 1948 mit den Ländern „starke politische 
Willenszentren“ 36 entstanden, die eine föderative Ordnung des neuen Gesamtstaates 
vorzeichneten. Die meisten Verfassungsentwürfe trugen dieser Entwicklung dadurch 
Rechnung, daß sie für die Schlichtung von Konflikten zwischen den Gliedstaaten einen 
Staats- oder Verfassungsgerichtshof vorsahen und so eines der historischen Kemgebiete 
der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit37 bestätigten.

2. Verfassungsgerichtsbarkeit in den Entwürfen des Verfassungskonventes und des 
Parlamentarischen Rates i 948 bis 1949

Mit der in verschiedenen Ländern geschaffenen Verfassungsgerichtsbarkeit und den 
Vorschlägen für eine solche auf Bundesebene enthielt die 1946 begonnene Diskussion 
Orientierungspunkte, an die der Verfassungskonvent von Herrenchiemsee im August 
1948 anknüpfen konnte.38 Was das künftige BVerfG betraf, so war der Verfassungskon­

35 Vgl. statt vieler Belege die Begründungen bei Friedrich Glum, Der künftige deutsche Bundesstaat, 
München 1946 (1948), bes. S. 29 f. und in der Niederschrift des „Ellwanger Kreises“ (Vgl. Anm. 19), 
S. 801.

36 Siehe Wildenmann, S. 60.

37 Vgl. Scheuner, Probleme, S. 295.

38 Zur personellen Kontinuität in der Verfassungsdiskussion vgl. Otto, S. 27; Der Parlamentarische Rat 
II, S. XXXI f., et passim.
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vent sich darin einig, die grundsätzliche Bedeutung dieser Institution hervorzuheben 
und die Gleichberechtigung dieses höchsten Organs der dritten Gewalt gegenüber den 
anderen Gewalten sichtbar zu machen. Zum Ausdruck kam dies darin, daß der Verfas­
sungskonvent das BVerfG von der übrigen Rechtsprechung abhob und alle das Gericht 
betreffenden Bestimmungen in einem besonderen Abschnitt des Verfassungsentwurfs 
regelte. Der Verfassungskonvent erweiterte die Zuständigkeiten des BVerfG im Vergleich 
zum Staatsgerichtshof in Weimar beträchtlich und setzte es als oberste Instanz in Fragen 
des Bundesstaatsrechts und als „Hüter der Verfassung“ ein.39

Nach den Vorstellungen des Verfassungskonventes sollte das Grundgesetz nur die wich­
tigsten Einzelheiten für das künftige BVerfG selbst regeln, alles weitere sollte ein Ausfüh­
rungsgesetz bestimmen. Der Verfassungskonvent einigte sich u. a. auf folgende Grund­
sätze: die Anerkennung des BVerfG als gleichberechtigtes Verfassungsorgan neben den 
anderen obersten Bundesorganen, die bindende Kraft seiner Entscheidungen für alle 
Gerichte und Behörden, die Gesetzeskraft seiner Entscheidungen, soweit diese eine 
Rechtsvorschrift für ungültig erklären. Ebenfalls grundsätzlich vereinbart wurden die 
gleichberechtigte Mitwirkung von Bundestag und Bundesrat bei der Bestellung der Rich­
ter, die gleichmäßige Besetzung der Senate des Gerichtes mit von Bundestag und Bun­
desrat gewählten Richtern, die Unvereinbarkeit des Richteramtes mit der Zugehörigkeit 
zu Verfassungsorganen des Bundes und der Länder sowie die Befähigung zum Richter­
amt für mindestens die Hälfte der Richter.40

Keine Einigkeit erzielte der Verfassungskonvent über die Frage, ob die angestrebte Bun­
desverfassungsgerichtsbarkeit von einem einheitlichen obersten Bundesgericht ausge­
übt oder ob für Verfassungsfragen ein besonderes Verfassungsgericht geschaffen werden 
sollte.41
Der Grundriß, den die Experten und Vertreter der Landesregierungen in Herrenchiem­
see für das Grundgesetz und die mit ihm vorgesehene Verfassungsgerichtsbarkeit ent­
worfen hatten, wurde dann von den Delegierten der Landesparlamente im Parlamenta­
rischen Rat weiter ausgeführt. Dieser befaßte sich in seinen Beratungen auch mit der 
künftigen Verfassungsgerichtsbarkeit.42 Dem Bekenntnis des Parlamentarischen Rates 
zur Gewaltenteilung entsprach seine Forderung nach Selbständigkeit und Unabhängig­
keit der Justiz. Entsprechend dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit sollte die Verfassung 
auf dem Recht aufbauen und ihr Schutz den Gerichten, insbesondere dem Verfassungs­
gericht, aufgetragen werden. Machtmißbrauch sollte nun als Verstoß gegen das Recht 
definiert und gegebenenfalls durch richterliche Kontrolle verhindert werden.43 Als ober­
ste Kontrollinstanz und weitere „neutrale Gewalt“ 44 neben dem Bundespräsidenten 
wurde das BVerfG konzipiert.

Anders als der Verfassungsentwurf von Herrenchiemsee widmet das Grundgesetz dem 
BVerfG nicht mehr einen eigenen Abschnitt, sondern führt es in dem Abschnitt über die

39 HChE, S. 45 f., 78, 88 f.; Der Parlamentarische Rat II, S. 301 f., 3 2 1 —324, et passim.

40 Vgl. Geiger, Kommentar, XIX; HChE S. 75.

41 HChE S. 45, 56 f.; Der Parlamentarische Rat II, S 309 f.

42 Vgl. Entstehungsgeschichte GG, S. 6 6 4 —738; Fronz, S. 6 2 9 —682; Otto, S. 97 f., 1 75 —188.

43 Vgl. Fronz, S. 650 ; Otto, S. 97 f., 175 ff.

44 Vgl. Werner Weber, Spannungen und Kräfte im westdeutschen Verfassungssystem, 2 ., erw. Aufl., 
Stuttgart 1958, S. 106.
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Rechtsprechung auf, dort allerdings an erster Stelle. Über die im Grundgesetz in Art. 93 
und an anderen Stellen genannten Kompetenzen des Gerichtes erzielte der Parlamenta­
rische Rat rasch Konsens, nicht dagegen über die Organisation und die Stellung des 
BVerfG im Gesamtgefüge.45 In bezug auf die Organisation des Gerichtes begnügte sich 
der Parlamentarische Rat mit Minimalforderungen, die noch hinter denjenigen des Ver­
fassungskonventes von Herrenchiemsee zurückblieben. Insbesondere blieb das Ver­
hältnis des BVerfG zu den übrigen obersten Bundesorganen im gewaltenteiligen System, 
also auch zu dem in Art. 95 GG vorgesehenen Obersten Bundesgericht, teilweise offen. 
Hier brachten erst das BVerfGG und die Diskussion über den Status des Gerichtes weite­
re Klärung.

Abweichend vom Verfassungskonvent von Herrenchiemsee beantwortete der Parlamen­
tarische Rat die Frage, ob ein einheitliches oberstes Bundesgericht für sämtliche Sachge­
biete des Bundesrechts einschließlich des Verfassungsrechts oder ob daneben ein insti­
tutioneil selbständiges BVerfG geschaffen werden sollte. Der Parlamentarische Rat ent­
schied sich, offenbar auch unter dem Eindruck von Expertenmeinungen46, dafür, 
BVerfG und Oberstes Bundesgericht (das niemals ins Leben trat), institutionell vonein­
ander zu trennen. Damit entfernte sich der Parlamentarische Rat von dem Vorschlag in 
einer Denkschrift des Abg. Walter Strauß, der grundsätzlich eine enge Verflechtung des 
Obersten Bundesgerichts mit dem BVerfG befürwortete und eine Trennung nur als vor­
läufig notwendige Ausnahme ansah.47 Der Parlamentarische Rat rang sich nur langsam 
und ohne volle Überzeugung zu der dauernden institutioneilen Trennung durch, die zu­
nächst vor allem in den Fraktionen der SPD und FDP ihre Befürworter hatte, während 
die Mehrheit der CDU-Abgeordneten erst im Verlauf der Beratungen für die Trennung 
gewonnen werden konnte. Die Entscheidung, die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bun­
des von den übrigen Bereichen der Bundesgerichtsbarkeit institutionell zu trennen, wur­
de auch von der Überlegung beeinflußt, daß Recht und Politik zwei deutlich unter­
scheidbare Bereiche seien. Dementsprechend sollte die Rechtssphäre des Obersten 
Bundesgerichts nicht durch die mehr oder weniger politisch akzentuierte Tätigkeit des 
BVerfG beeinträchtigt werden.48

II. Entstehung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht

1. Zeitliche und inhaltliche Schwerpunkte des Gesetzgebungsverfahrens 
Der erste Entwurf zu einem Gesetz über das vom Grundgesetz vorgeschriebene BVerfG 
stammt nicht von einem Bundesorgan, sondern entstand im Büro der Ministerpräsiden­
ten der Länder der drei westlichen Besatzungszonen. Der Juristische Ausschuß der Mi­
nisterpräsidenten legte am 27. Juli 1949 eine Reihe von Empfehlungen für gesetzgeberi­
sche Maßnahmen vor, die ihm vordringlich erschienen, um die vom Grundgesetz vorge­

45 Zu den gegensätzlichen Auffassungen von der Funktion des BVerfG vgl. Geiger, Verfassung des 
BVerfG, S. 193 f., Scheuner, Probleme, S. 293.

46 Vgl. PR Rechtspflege A, 5. Sitzung, 1 0 .1 1 . 1948, S. 4 f.

47 Die im Oktober 1948 für den PR verfaßte Denkschrift (vgl. BA, Z 22 Nr. 142 und ED 94 Bd. 136) 
wurde auch veröffentlicht; Vgl. Walter Strauß, Die oberste Bundesgerichtsbarkeit, Heidelberg 1949, 
S. 28f.

48 Vgl. Fronz, S. 652 f.; Otto, S . 177 f.
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zeichnete verfassungsrechtliche Ordnung herzustellen. Zu diesem Gesetzesvorhaben 
gehörte auch der „Entwurf eines Gesetzes über das vorläufige Bundesverfassungsge­
richt/4. 49 Man rechnete damals damit, daß die Errichtung des endgültigen BVerfG er­
hebliche Zeit in Anspruch nehmen würde, glaubte aber, daß auf die Rechtskontrolle 
durch ein Verfassungsgericht gerade in den ersten Monaten der neuen Ordnung nicht 
verzichtet werden könne. Deshalb sollte zunächst ein vorläufiges BVerfG errichtet wer­
den.

Der Entwurf gliederte sich in drei Abschnitte: „Zuständigkeit44, „Organisation44 und 
„Verfahren44. Im Abschnitt über die Zuständigkeit zählte er nahezu alle Kompetenzen 
auf, die dem BVerfG bis heute durch das BVerfGG zugewiesen sind. Im Abschnitt „Orga­
nisation44 sah der Entwurf u. a. vor: Das vorläufige BVerfG gehört zum Geschäftsbereich 
des Bundesjustizministeriums. Er setzt sich zusammen
a) aus vorläufigen Bundesrichtem, die aus dem Kreis der Richter des Deutschen Oberge­
richts für die Bizone, des Obersten Gerichtshofes für die britische Zone sowie den Ver­
fassungsgerichten der Länder entnommen werden, und
b) aus anderen Mitgliedern, die „in der Regel44 die Befähigung zum Richteramt oder zum 
höheren Verwaltungsdienst haben sollen.

Nicht festgelegt waren in dem Entwurf die Anzahl der Mitglieder des Gerichts und auch 
nicht das Zahlenverhältnis zwischen den vorläufigen Bundesrichtem und den anderen 
Mitgliedern. Beides, die Gesamtzahl der Richterund der Anteil des nicht berufsrichterli­
chen Elementes, sollte sich nach der Art der zu beurteilenden Streitfälle richten, wofür 
der Entwurf Beispiele gab. Bestimmt war lediglich, daß Bundestag und Bundesrat jeweils 
die Hälfte sowohl der vorläufigen Bundesrichter als auch der anderen Mitglieder zu wäh­
len hatten. Der Präsident des Gerichtes, sein Stellvertreter sowie „etwaige Vorsitzende 
der Senate44 sollten aus dem Kreis der vorläufigen Bundesrichter auf Vorschlag der Bun­
desregierung durch den Bundespräsidenten ernannt werden. Die Bestimmungen im 
nachfolgenden Abschnitt „Verfahren44 sahen u. a. vor: Das vorläufige BVerfG erhebt den 
nach seinem Ermessen erforderlichen Beweis; die Entscheidungen sind für alle Gerichte 
und Behörden bindend, in den Fällen der abstrakten Normenkontrolle haben sie Geset­
zeskraft. Das vorläufige BVerfG kann in einem anhängigen Verfahren durch einstweilige 
Anordnung eine vorläufige Regelung treffen, wenn es aus einem wichtigen Grund gebo­
ten ist.50

Mit dem vom Juristischen Ausschuß der Ministerpräsidenten ausgearbeiteten Entwurf 
eines Gesetzes über das vorläufige Verfassungsgericht deckt sich im wesentlichen ein 
Entwurf des Rechtsamts für die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes von An­
fang September 1949.51

Nach solchen Vorüberlegungen in den Bereichen der Exekutive und später auch der 
Parteien hat dann der Gesetzgeber mit dem BVerfGG vom 12. März 1951 der Verfas­
sungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene im wesentlichen den Aufbau und die Funktionen 
gegeben, die ihr bis heute eigen sind. Auch brachte das Gesetz eine Begriffsbestimmung

49 Empfehlungen des Juristischen Ausschusses der Ministerpräsidenten. Büro der Ministerpräsidenten 
des amerikanischen, britischen und französischen Besatzungsgebietes 1949. Drucks., S. 8, 59 ff.: An­
lagen 12 und 13 (ParlA); Akten Vorgeschichte V, Dok. 69, S. 936.

50 Ebd.

51 Vgl. Geiger, Kommentar XX .
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der Verfassungsgerichtsbarkeit in ihrer besonderen Eigenart (§ 1 Abs. 1 BVerfGG), die 
im Grundgesetz noch fehlte.

Das BVerfGG gehört zu den langwierigsten Gesetzesvorhaben der ersten Legislaturpe­
riode des Deutschen Bundestages52, und sein endgültiger Wortlaut war vor allem ein 
Kompromiß zwischen dem Regierungsentwurf und dem Entwurf der SPD-Bundestags- 
fraktion. Den Regierungsentwurf, den die Bundesregierung dem Bundesrat am 28. Fe­
bruar 1950 zuleitete, hatte der damalige Oberlandesgerichtsrat im Bundesjustizministe­
rium und spätere Bundesverfassungsrichter Geiger ausgearbeitet.53 Der zeitlich voraus­
gegangene Entwurf der SPD-Fraktion, den diese am 14. Dezember 1949 im Bundestag 
eingebracht hatte, stammte in seinen Grundzügen von dem Abg. Arndt.54 Die entschei­
dende Phase des Gesetzgebungsverfahrens war der Zeitraum zwischen der Überweisung 
der beiden Entwürfe an den Rechtsausschuß des Bundestages und der zweiten Lesung 
im Plenum. Inder Zeit vom 15 .3 .1950  bis zum 17. 1.1951 widmete der Ausschuß dem 
Gegenstand 29 zum Teil ganztägige Sitzungen.55 Hinzu kamen zahlreiche Sitzungen des 
auf Anregung des Abg. Kiesinger (CDU) gebildeten Unterausschusses, der von Juli bis 
Oktober 1950 die Beratungen aus der Sackgasse herausführte.56 Zu den am meisten 
umstrittenen Themen im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens gehörte die Frage, ob 
das BVerfG seine Entscheidungen als Plenum, in Kammern bzw. Senaten oder nach 
dem sog. roulierenden Prinzip, d.h. mit wechselnder Besetzung entsprechend der Ge­
schäftsverteilung treffen sollte. Erst in dem Unterausschuß konnten sich die Parteien auf 
das Senatsprinzip einigen, wodurch das BVerfG zu einem „Zwillingsgericht“ 57 gewor­
den ist. Dadurch, daß der Unterausschuß die Organisation des Gerichtes gegenüber den 
Entwürfen der Regierung und der Opposition stark veränderte, wurden auch die meisten 
Änderungsvorschläge des Bundesrates58 gegenstandslos, soweit sie sich auf die Bestel­
lung der Richter und die Besetzung des Spruchkörpers bezogen. Trotz starker Bedenken 
gegen den im Bundestag veränderten Gesetzentwurf verzichtete der Bundesrat schließ­
lich darauf, den Vermittlungsausschuß anzurufen.59

Unter den Vorstellungen, die die am Gesetzgebungsprozeß beteiligten Institutionen und 
Personen in die Beratungen einbrachten60, war eine allen Beteiligten mehr oder weniger 
gemeinsam: das Bemühen, die in der Vergangenheit gefährdete oder beseitigte 
Rechtsstaatlichkeit61 als Verfassungsprinzip konsequent zu verwirklichen. Sichtbarster 
Ausdruck dieses Bemühens war der Kompetenzkatalog des BVerfG, der schon vor der

52 Vgl. die Zeittafel nach III und Läufer, S. 9 5 —136.

53 Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W . Geiger vom 19. 2. 1979. Vgl. Dok. Nr. 1.

54 Vgl. Dok. Nr. 2.

55 Der Rechtsausschuß des Bundestags beriet über den Entwurf eines BVerfGG mehrmals in den Mona­
ten März und April 1950, einmal Ende Juni 1950, wiederholt im Juli 1950, einmal im Oktober 1950, 
mehrmals in den Monaten November und Dezember 1950 sowie im Januar 1951. Vgl. die Zeittafel 
nach in.

56 Vgl. Dok. Nr. 34 Anm. 28.

57 So Geiger, Kommentar, S. 10; Arndt, Bundesverfassungsgericht I, S. 297, spricht vom „Doppelge­
richt“ .

58 Vgl. Dok. Nr. 15.

59 Vgl. Dok. Nr. 6 2 ,6 3 .

60 Vgl. die Abschnitte ü 5 und 6 dieser Einleitung.

61 Vgl. Bracher, S. 192 f.; Otto, S. 175 ff.
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Verabschiedung des Gesetzes Bedenken auslöste, ob er nicht zu umfangreich ausgefal­
len sei.62 Die im BVerfGG aufgeführten Zuständigkeiten und die zugehörigen verfas­
sungsgerichtlichen Verfahrensarten lassen sich ihrer Reihenfolge nach mit Ulrich 
Scheuner in vier Hauptbereiche gliedern: „Verfassungsschutz in einem weiten Sinne44, 
„Wahrung des Friedens im Bundesstaat und im Verfassungsbereich44, sodann „Siche­
rung des Vorrangs der Verfassung vor dem Gesetz44 und schließlich die Sicherung der 
Grundrechte.63

Die im Gesetz zuerst genannten Verfahrensarten betreffen die Verwirkung von Grund­
rechten, das Parteiverbot, die Wahlprüfung, die Präsidentenanklage und die Richter­
anklage (§ § 3 6 —62 BVerfGG). Durch sie kann das BVerfG den vorwiegend präventiven 
Schutz der Verfassung gewährleisten. Die verfassungsrechtliche und verfassungspoliti­
sche Bedeutung dieses Bereichs wurde etwa an dem zweimal, 1952 und 1956, ausge­
sprochenen Parteiverbot deutlich, das wegen der „kollektiven Bewertung des Handelns 
zahlreicher Personen und vieler Einrichtungen44 jedes Mal eine folgenreiche Entschei­
dung darstellte.64

Sodann beschreibt das Gesetz die Verfahrens arten für die Beilegung von Streitigkeiten 
zwischen den obersten Bundesorganen (Organstreitigkeiten), zwischen Bund und Län­
dern, zwischen Ländern sowie innerhalb eines Landes (§§ 63 — 75 BVerfGG). In diesen 
Verfahren wirkt das BVerfG auf die Wahrung des Friedens im Bundesstaat und im Ver­
fassungsbereich hin. In der Praxis betrafen die meisten Verfahren dieser Art bisher die 
Beziehungen zwischen den obersten VerfassungsOrganen Bundestag, Bundesrat, Bun­
despräsident und Bundesregierung, so z.B. in den Verfahren zum EVG-Vertrag und 
zum Deutschland-Vertrag sowie über die Parteienfinanzierung.65

Danach führt das Gesetz diejenigen Verfahrensarten auf, die der Sicherung des Vorran­
ges der Verfassung vor dem Gesetz dienen. Es sind dies die verschiedenen Fälle der Nor­
menkontrolle, also die Prüfung von Bundesrecht und Landesrecht auf ihre Verfassungs - 
mäßigkeit sowie die Nachprüfung von Völkerrecht (§§ 76—89 BVerfGG). Die politische 
Bedeutung der Normenkontrolle, bei der es kein „Streitverfahren44 und demgemäß keine 
Prozeßgegner gibt, liegt vor allem darin, daß hier das BVerfG der Legislative institutio­
nell als Kontrollorgan gegenübertritt. Besondere Bedeutung hat dabei die sog. abstrakte 
Normenkontrolle erlangt: Das BVerfG entscheidet auf Antrag der Bundesregierung, ei­
ner Landesregierung oder eines Drittels der Mitglieder des Bundestages losgelöst von ei­
nem konkreten Anlaß über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes. Solche Anträge 
wurden u. a. in den Streitfällen des Grundlagenvertrages und der Kriegsdienstverweige­
rung gestellt.66

62 Werner Weber, Spannungen und Kräfte im westdeutschen Verfassungssystem, Stuttgart 1951, S. 31 
spricht von der „unerhörten Ausbreitung justizstaatlicher Elemente im Verfassungsgefüge“ . Hans Pe­
ter Ipsen, Uber das Grundgesetz. Rede gehalten/ . . . /  am 17. November 1949, 2. Aufl. Hamburg 
1964, S. 20 bemängelt die Verlagerung von Aufgaben des Gesetzgebers und des Verwalters auf die 
Richter durch das Grundgesetz. Vgl. auchBT-Sten. Ber., Bd. 6 ,1 1 4 . Sitzung, 25. 1. 1951, S. 4288 B.

63 Siehe Scheuner, Probleme, S. 296 f.; vgl. die Übersicht in: Bundesverfassungsgericht!, S. 291 — 294.

64 Siehe Scheuner, Probleme, S. 297 ; vgl. BT-RechtsA 50. Sitzung, 4 .7. 1950, S. 1 ff.; 69. Sitzung, 29. 
11. 1950, S. 33 ff.

65 Vgl. Scheuner, Probleme, S. 297 ; Gerhard Lehnbruch, Parteienwettbewerb im Bundesstaat, Stuttgart 
1976, S. 66 ff., et passim; Wahl/Rottmann, S. 343 f.

66 Vgl. Scheuner, Probleme, S. 297 ; vgl. Nr. 12 und BT-RechtsA 29. Sitzung, 19. 4. 1950, S. 2; W ahl/ 
Rottmann, S. 344.
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Der im Gesetz zuletzt genannte Wirkungsbereich des BVerfG, nämlich die Sicherung der 
Grundrechte, findet ihren Niederschlag in der Verfassungsbeschwerde (§§ 90—96 
BVerfGG). Sie erscheint zunächst weniger politisch und stärker individuell ausgerichtet 
zu sein. Wenn jedoch Gruppen ihre Interessen in der Form individueller Verfassungsbe­
schwerden vertreten, dann kann auch diese — in den Gesetzesberatungen besonders 
umstrittene — Einrichtung in den Bereich gesellschaftspolitischer Auseinandersetzun­
gen rücken und den Streitigkeiten zwischen Beteiligten des Verfassungslebens ähneln. 
Wegen der Verfassungsbeschwerden einzelner Bürger überwiegt diese Verfahrensart 
zahlenmäßig alle anderen Verfahrensarten. Veranlaßt durch Verfassungsbeschwerden 
wurden u. a. die Urteile des BVerfG über das Mitbestimmungsgesetz und über das neue 
Scheidungsrecht.67

2. Verzögerungen des Gesetzgebungsverfahrens aus inhaltlichen 
und personellen Gründen

Die Schwierigkeiten, die das Gesetzgebungsverfahren in einem zunächst nicht erwarte­
ten Ausmaß ausdehnten, lagen teils in den unterschiedlichen Auffassungen über die Be­
handlung der Gesetzesmaterie, teils in ihrer Abhängigkeit von anderen Gesetzesvorha­
ben, teils in der fehlenden Verfügbarkeit wichtiger Ausschußmitglieder. Entsprechend 
mußte der Zeitplan für die Verabschiedung bzw. für das Inkrafttreten des Gesetzes wie­
derholt korrigiert werden. Das Bundes Justizministerium faßte zunächst den 1. April 
1950 ins Auge68, im März 1950 erhoffte man das Gesetz „in wenigen Monaten“ 69, im Ju­
ni 1950 „in den nächsten Wochen“ 70, bis es schließlich vor Weihnachten 1950 verab­
schiedet werden sollte.71 Die unterschiedliche Einschätzung der zeitlichen Möglichkei­
ten ließ ein gewisses Mißtrauen zwischen Regierung und Opposition entstehen.72 

Nach anfänglicher Eile, bedingt durch die Einbringung des Gesetzentwurfs der SPD- 
Fraktion am 14. 12. 1949, entstand die erste Verzögerung dadurch, daß die Parteien 
der Regierungskoalition erst die noch ausstehende Regierungsvorlage abwarten wollten. 
Man kam der Opposition aber dadurch entgegen, daß sich der Rechtsausschuß des 
Bundestages bereits zwei Wochen vor der Einbringung des Regierungsentwurfs, am 15.
3. 1950, mit beiden Entwürfen befaßte.73 Zum zweiten Mal verzögerten sich die Bera­
tungen über den Gesetzentwurf infolge grundlegender Meinungsverschiedenheiten über 
den Aufbau des Gerichtes, die dann von Juli bis Oktober 1950 in dem schon genannten 
Unterausschuß des Rechtsausschusses im Bundestag überwunden wurden.74

67 Vgl. Scheuner, Probleme, S. 297 ; vgl. BT-RechtsA52. Sitzung, 6. 7 .1 9 5 0 , S. 32 ff.; 53. Sitzung, 7. 7. 
1950, S. 41 ff., 74. Sitzung, 6. 12. 1950, S. 10 ff; Wahl/Rottmann, S. 344.

68 BT-RechtsA 9. Sitzung, 9. 1. 1950, S. 12; BT-Sten. Ber., Bd. 2, 28. Sitzung, 19. 1. 1950, S. 864 A 
(Dehler).

69 Vgl. BR 16. Sitzung, 17. 3. 1950, S. 269 D (Katz).

70 Schreiben Laforet vom 1 4 .6 . 1950 an den Vorstand der Gesellschaft für Bürgerrechte Frankfurt a. M. 
(Nachlaß Laforet 1 -1 2 2 -1 7 5 ) .

71 Vgl. BR-RechtsA 44. Sitzung, 7. 12. 1950, S. 8; Aktenvermerk „Stand der Gesetzgebungsvorlagen 
Ende November 1950“ (Nachlaß W. Strauß ED 94, Bg. 155).

72 Vgl. Dok. Nr. 43.

73 Vgl. Dok. Nr. 4 ,1 2 .

74 Vgl. Dok. Nr. 34 (Abendsitzüng), 42.
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Ein weiterer Grund für die lange Entstehungszeit des Gesetzes lag in der Tatsache, daß 
es in der Aufbauphase der Bundesrepublik entstand. Dies bedeutete eine außerordentli­
che Belastung für den Bundestag, der unter ungünstigen Arbeitsbedingungen die gesetz­
lichen Grundlagen für zahlreiche Materien neu schuf oder anpaßte75, so beispielsweise 
für den Wiederaufbau der Justiz. Insbesondere das Gesetz zur Wiederherstellung der 
Rechtseinheit auf dem Gebiet der Gerichtsverfassung, der bürgerlichen Rechtspflege, 
des Strafverfahrens und des Kostenrechts vom 12. September 1950, auch kleine Justiz­
reform genannt76, beanspruchte den Rechtsausschuß des Bundestages so stark, daß er 
die Beratung des Entwurfs für das BVerfGG zurückstellen mußte.77 

Nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich war die Entstehung des BVerfGG von ande­
ren gleichzeitig laufenden Gesetzesvorhaben abhängig. So konnte das BVerfG nicht 
konstituiert werden, solange nicht das Gerichtsverfassungsgesetz beschlossen war, weil 
ein Teil der Mitglieder des BVerfG aus dem Kreis der Richter an den oberen Bundesge­
richten kommen sollte.78 Wie die Richter in ihr Amt berufen werden, soweit sie Bundes­
richter, d. h. berufsmäßige Richter auf Lebenszeit sind, wurde zuvor im Richterwahlge­
setz vom 25. August 1950 geregelt.79

Zur Verzögerung der Beratungen über das BVerfGG trug ferner bei, daß führende Mit­
glieder des Rechtsausschusses des Bundestages durch die Arbeit in anderen Ausschüs­
sen, durch die Mitwirkung an politischen Vorgängen in den Ländern oder auch durch 
Krankheit zeitweise verhindert waren.80

Damit sind die äußeren Bedingungen Umrissen, unter denen geschichtliche Erfahrun­
gen und Rechtsvergleiche die Formulierung des Gesetzentwurfs beeinflußten.

3. Einfluß geschichtlicher Erfahrungen aus der Weimarer Republik 
und aus dem Dritten Reich

Es hängt mit dem weiten Ausbau der Stellung und der Kompetenzen des BVerfG zusam­
men, daß man es öfter als eine neue Institution angesehen hat, die über keine Tradition 
oder allenfalls über diejenige der Weimarer Zeit verfügt.81 Diese Tradition war indessen 
— neben den Folgerungen aus der nationalsozialistischen Herrschaft, neben der Orien­
tierung an der Verfassungsgerichtsbarkeit des Auslandes und der Länder und neben 
dem Eindruck des Ost-West-Konfliktes -  gewichtig genug, um die Beratungen über das 
BVerfGG nachhaltig zu beeinflussen. So wie das Grundgesetz aus einer Rezeption der 
Weimarer Reichs Verfassung und zugleich aus einer Differenzierung ihr gegenüber ent­

75 Vgl. Gustav Heinemann, Der lange Weg der Gesetzgebung, in: Neue Zeitung Nr. 26 vom 3 1 .1 . 1950; 
Heinz Medefind, Wie arbeiten die Organe der Bundesrepublik? Aus dem Nichts soll ein neuer Staat 
entstehen, in: Neue Zeitung Nr. 40 vom 16. 2. 1950 (Nachlaß Laforet 1 -1 2 2 -1 7 5 ) .

76 BGBl. 1950, S. 455.

77 Vgl. Schreiben Hermann L. Brill, Wiesbaden vom 23. 5. 1950 an Willibalt Apelt München (Nachlaß 
Brill Nr. 31); Dok. Nr. 44.

78 Vgl. BT-RechtsA 27. Sitzung, 28. 4. 1950, S. 8a (Weber).

79 Vgl. BT-RechtsA, 66. Sitzung, 3 .1 1 . 1950, S. 5 (Wahl); BGBl. 1950, S. 368.

80 Vgl. BT-RechtsA67. Sitzung, 15. 11. 1950, S. 23; a .a .O ., 76. Sitzung, 11. 12. 1950, S. 22; Nr. 44.

81 Vgl. Dok. Nr. 12 S. 109; Höpker Aschoff, Ansprache bei der Eröffnung des Bundesverfassungsge­
richts am 28. September 1951, in: Bundesverfassungsgericht I, S. 1.
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standen ist82, haben zuerst der Verfassunggeber und dann der Gesetzgeber die Grundla­
gen für eine Verfassungsgerichtsbarkeit geschaffen, die einerseits an die Staatsgerichts­
barkeit des Reiches vor 1933 und an Pläne zu ihrer Kompetenzerweiterung anknüpft, 
sich aber andererseits von dieser Staatsgerichtsbarkeit und ihrer Praxis bewußt 
distanziert.83 Anlaß zur gedanklichen Auseinandersetzung mit Weimar boten wieder­
holt die künftige Organisation des Gerichtes sowie die von ihm erwartete Rechtspre­
chung, nicht dagegen seine Zuständigkeiten. Uber diese hatte bereits der Parlamentari­
sche Rat relativ rasch Konsens erzielt.

Vergleicht man die Konzeption der einzelnen Fraktionen, so wie sie von ihren Haupt- 
sprechem vorgetragen wurden, dann trat die Differenzierung gegenüber Weimar bei der 
SPD am deutlichsten hervor. Dies zeigte sich insbesondere an dem von der Partei immer 
wieder bekundeten Mißtrauen gegen das beamtete Richtertum. Aus dieser Haltung her­
aus erwuchs die Forderung der SPD nach dem Laienelement im Gericht84, womit die 
Partei einen Gedanken aus dem Prager Manifest von 1934 aufnahm85, sowie ihre Sorge 
vor einer Abschwächung der Richteranklage durch das BVerfGG.86 

Ähnlich wie bei der SPD und bei den übrigen Parteien wurden die Vorstellungen der 
CDU/CSU-Fraktion über das künftige BVerfG von wenigen Sprechern formuliert. Insge­
samt gesehen, war ihre Stellungnahme zunächst nicht fest Umrissen, was insbesondere 
für die in der Fraktion umstrittene Neuerung der Verfassungsbeschwerde galt87, und ihr 
Rückblick auf Weimar war weniger kontinuierlich und prüfend als derjenige der SPD. 

Die FDP, deren Vorstellungen bei den Gesetzesberatungen vor allem durch den Abg. 
Neumayer und indirekt durch Bundesjustizminister Dehler zu Wort kamen, setzte sich 
für die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichtssprechung ein, indem sie an der bereits 
in Weimar umstrittenen strengen Scheidung von Recht und Politik festhielt und die Er­
fahrungen aus der Weimarer Zeit und dem Dritten Reich vernachlässigte.88 Angesichts 
der konservativen Ausrichtung der Deutschen Partei überrascht es nicht, daß ihr juristi­
scher Sprecher im Bundestag, der Abg. v. Merkatz, wiederholt für die Übertragung von 
Verfassungselementen des Weimarer Staatsgerichtshofes auf das BVerfG eintrat.89 Die 
KPD, die im Rechtsausschuß des Bundestages nicht vertreten war, erinnerte zwar im 
Plenum an die Mißstände in der Weimarer Rechtsprechung, vermochte aber aufgrund

82 Vgl. Friedrich Karl Fromme, Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz. Die verfas­
sungspolitischen Folgerungen des Parlamentarischen Rates aus Weimarer Republik und nationalso­
zialistischer Diktatur, 2., unveränd. Aufl. Tübingen 1962, S. 5 ff., 8 ff.

83 Vgl. Geiger, Probleme, S. 481 ; Adolf Arndt, Rechtsprechende Gewalt und Strafkompetenz, in: Festga­
be C. Schmid, S. 5; Wahl/Rottmann, S. 3 5 3 -3 6 0 .

84 Vgl. Dok. Nr. 16 S. 1 46 ,1 4 8 .

85 „Kampf und Ziel des revolutionären Sozialismus. Die Politik der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands“ , in: Neuer Vorwärts, Karlsbad, Nr. 33, 28. 1. 1934, S. 1 (ASD).

86 BT-RechtsA 51. Sitzung, 5. 7. 1950. S. 28 f. (Wagner).

87 BT-RechtsA 30. Sitzung, 20. 4. 1950, S. 13 f., 17 (Kiesinger, Kopf) und 74. Sitzung, 6. 12. 1950, S. 
10 (Laforet); Mitteilung von Bundesminister a. D. Dr. Karl Weber vom 20. 6. 1979.

88 Vgl. Schreiben von Bundespräsident Heuss an Bundesminister Dehler vom 25. 11. 1952, in: Theodor 
Heuss: Lieber Dehler. Briefwechsel mit Thomas Dehler, hrsg. von Friedrich Henning, mit einem Ge­
leitwort von Hildegard Hamm-Brücher, München-Wien 1983, S. 84, 90; Läufer,S. 65 f., 68 f.

89 Vgl. Dok. Nr. 12 S. 114 und ähnlich BT-RechtsA 28. Sitzung, 19. 4. 1950. S. 2 (beide Male v. Mer­
katz).
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ihres Gesellschaftsbildes nicht, in der Ausgestaltung des BVerfG einen Fortschritt gegen­
über der Weimarer Staatsgerichtsbarkeit zu erkennen.90

Was die politische Seite der Urteile des Weimarer Staatsgerichtshofes angeht, so maßen 
auch namhafte Abgeordnete des Bundestages diese in erster Linie an seinem Urteil in 
dem Prozeß zwischen Preußen und dem Reich (nach dem sog. Preußenschlag durch 
Reichskanzler v. Papen 1932). Das den Parteien gemeinsame Bemühen, einem Versa­
gen der neuen Verfassungsgerichtsbarkeit ähnlich dem der Staatsgerichtsbarkeit der 
Weimarer Republik vorzubeugen, veranlaßte deshalb einzelne Abgeordnete, wiederholt 
an das Urteil des Staatsgerichtshofes im Streit Preußen contra Reich zu erinnern.91 Ihre 
Mahnung zielte auf die bekannte Krisensituation, in welcher der Staatsgerichshof nach 
der Amtsenthebung der preußischen Regierung aufgrund des Art. 48 im Juli 193292 vor 
der Frage stand, ob er einen Staatsstreich inhibieren könne, und in der er sich durch sein 
umstrittenes Urteil der Möglichkeit begab, wirksam als Hüter der Verfassung in diesen 
Rechtsstreit einzugreifen.93 Indem die Parteienvertreter im Bundestag dem Staatsge­
richtshof vorwarfen, das Recht der Macht geopfert und der Diktatur den Weg geebnet zu 
haben, stimmten sie mit dem nahezu einhellig negativen Urteil überein, das die Nach­
kriegsliteratur über die Weimarer Justiz gefällt hat94 und das inzwischen teilweise einer 
differenzierteren Betrachtungsweise Platz gemacht hat.95

Soweit die Beratungen des BVerfGG die Parteien veranlaßten, sich mit der Weimarer 
Rechtsprechung auseinanderzusetzen, war ihr Rückblick jedoch nicht ausschließlich 
negativ. So war die viel weniger umstrittene Staatsgerichtsbarkeit der Länder in der Wei­
marer Republik wiederholt ein Orientierungspunkt in den Gesetzesberatungen, indem 
ein Abgeordneter etwa auf das bewährte Prozeßrecht der Staatsgerichtshöfe in den Län­
dern oder auf seine mehrjährige Erfahrung als Mitglied eines solchen Staatsgerichtshofes 
hinwies.96 Auch der Rückblick auf die Praxis des Reichsgerichts führte wiederholt zu der 
Überlegung, daß sich das BVerfG in bestimmten Sachfragen kaum anders verhalten 
werde oder könne.97
Solche Rückblicke auf die Zeit vor 1933 wurden u. a. von der Tatsache beeinflußt, daß 
zuvor das Grundgesetz anders als die Weimarer Verfassung alle Bereiche verfassungs­
rechtlicher Rechtsprechung bei einem einzigen Gericht, dem BVerfG, zusammengefaßt

90 Vgl. BT-Sten. Ber. Bd. 2, 28. Sitzung, 1 9 .1 .1 9 5 0 , S. 873 B; Bd. 6 ,1 1 4 . Sitzung, 2 5 .1 .1 9 5 1 , S. 4290  
C; 116. Sitzung, 1. 2. 1951, S. 4418 A -C .

91 Verweise auf den Rechtsstreit finden sich u.a. in: Dok. Nr. 12 S. 109; BT-RechtsA, 66. Sitzung, 3. 
11. 1950, S. 31; BT-Sten. Ber. 28. Sitzung, 19. 1. 1950, S. 873 D und 114. Sitzung, 25. 1. 1951, S. 
4290 B.

92 Vgl. dazu Dieter Kolbe, Reichsgerichtspräsident Dr. Erwin Bumke, Studien zum Niedergang des 
Reichsgerichts und der deutschen Rechtspflege, Karlsruhe 1975, S. 179—184 und das Urteil des 
Staatsgerichtshofes vom 25. 10. 1932, abgedr. in: Lammers/Simons, Bd. 5, S. 24, 30.

93 Vgl. Scheuner, Probleme, S. 294.

94 Vgl. statt vieler Belege Willibalt Apelt, Geschichte der Weimarer Verfassung, 1. Aufl. München 1946, 
S. 285 f.; Bracher, S. 635 ff., bes. S. 639.

95 Vgl. Scheuner, Überlieferung, S. 58 f.; Schieder, S. 31; Emst Friesenhahn, Zur Legitimation und zum 
Scheitern der Weimarer Reichsverfassung, in: Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, hrsg. von 
Karl Dietrich Erdmann und Hagen Schulze, Düsseldorf 1980, S. 101 f.

95 Vgl. Scheuner, Überliefemng, S. 58 f.; Gmnd (wie Anm. 92), S. 10 ff., 149 ff.; Schieder, S. 31.

96 Vgl. BT-RechtsA 27. Sitzung, 18. 4. 1950, S. 17 ff. und 55. Sitzung, 13. 7. 1950, S. 25 (beide Male 
Brill als früheres Mitglied des thüringischen Staatsgerichtshofes in Jena).

97 So die Abg. Amdt und K. Weber in BT-RechtsA 82. Sitzung, 5. 1. 1951, S. 1 4 f .,1 7 .
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hatte. Abweichend von Weimar hat das Grundgesetz darüber hinaus den Aufgabenbe­
reich der Verfassungsgerichtsbarkeit erheblich erweitert. Es hat einmal Verfassungs­
streitigkeiten zwischen den Organen des Bundesstaates selbst dem BVerfG überantwor­
tet und sie damit justitiabel gemacht. Zum anderen fallen in die Zuständigkeit des 
BVerfG als verfassungsrechtliche Neuerungen die Verwirkung der Grundrechte, die 
Richteranklage und die Verfassungsbeschwerde. Schließlich haben das Grundgesetz, 
das BVerfGG und die seinem Inkrafttreten folgende Diskussion über den Status des 
BVerfG das Gericht zu einem gleichberechtigten Verfassungsorgan neben den anderen 
obersten Bundesorganen gemacht. In der Weimarer Republik war der Staatsgerichtshof 
des Reiches Teil des Reichsgerichts gewesen.98

Während die Beschäftigung mit der Staatsgerichtsbarkeit der Weimarer Republik die 
Frage einschloß, inwieweit an sie angeknüpft werden könne, entfielen diese Überlegun­
gen beim Rückblick auf die nationalsozialistische Rechtsprechung. Soweit diese in den 
Gesetzesberatungen angesprochen wurde, stand der Schutz der Grundrechte im 
Vordergrund.99 Die Einführung der Verfassungsbeschwerde und die volle Realisierung 
des richterlichen Prüfungsrechtes, das der Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich 
nicht gekannt und dem sich das Reichsgericht nur zögernd genähert hatte, waren ebenso 
wie die dem BVerfG zugewiesene Aufgabenfülle auch eine Antwort auf die Erfahrungen 
mit dem nationalsozialistischen Regime.100

Insgesamt gesehen, kam in den Beratungen über das BVerfGG jene Abkehr vom Rechts­
positivismus zum Ausdruck, die durch die rechtsphilosophische Bewegung bereits in der 
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts vorbereitet worden war, die aber erst durch die Erfah­
rungen „mit dem praktischen ^ositivismus^ einer sich an nichts gebunden haltenden 
Diktatur“ ihre volle Ausprägung erhalten hatte.101 Entsprechend entstanden die Ent­
würfe des Bundesjustizministeriums für das BVerfGG auch in kritischer Auseinander­
setzung mit der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofes des Deutschen Reiches aus den 
Jahren 1921 bis 1939.102

Das Prinzip des Rechtsstaates und das BVerfG als Krönung des Rechtsstaates wurden 
jedoch nicht nur dem Unrechtsstaat des Dritten Reiches entgegengesetzt. Unter dem 
Eindruck des Ost-West-Konfliktes wiesen einzelne Abgeordnete dem BVerfG auch die 
Funktion zu, die Rechts Staatlichkeit in der Bundesrepublik gegenüber dem totalitären 
Regime in der Sowjetunion zum Ausdruck zu bringen.103 Die Tätigkeit des Bundesver­
fassungsgerichts in Berlin könne, so wurde jedenfalls argumentiert, eine werbende Wir­
kung auf die Menschen im Ostsektor der Stadt und in der sowjetischen Besatzungszone 
ausüben.104 Die Übernahme des BVerfGG nach Berlin scheiterte dann — wegen des Son­
derstatus der Stadt — am Widerspruch der Alliierten.

98 Vgl. Scheuner, Überlieferung, S. 61 f .; Schiffers, S. 282 f.

99 Vgl. z.B. BT-RechtsA30. Sitzung, 20. 4. 1950, S. 1 1 ,1 4  (Geiger), S. 25 (Kleindinst).

100 Vgl. Läufer, S. 20 f.

101 Siehe Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1960, S. 
122, 127 f.; vgl. Josef Esser, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 
Tübingen 1956, S. 40, 53, 59 ff.

102 Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W . Geigervom 19. 2. 1979. Vgl. hierzuLam- 
mers/Simons, Bd. 1 —6, Berlin 1 929—1939.

103 Vgl. BT-RechtsA30. Sitzung, 20. 4. 1950, S, 22 (Arndt); BT-Sten. Ber.; Bd. 6 ,1 1 2 . Sitzung, 18. 1. 
1951, S. 4218 C(v. Merkatz).

104 Vgl. BT-RechtsA 65. Sitzung, 23. 10. 1950, S. 17 f. (Brill).
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4. Ergebnisse von Rechts vergleichen mit der Verfassungsgerichtsbarkeit 
in den Ländern und im Ausland

Organisation und Rechtsprechung der Verfassungsgerichtshöfe, die in einer Reihe von 
Ländern vor der Gründung der Bundesrepublik entstanden waren, kamen in den Bera­
tungen des BVerfGG wiederholt zur Sprache. Am ausführlichsten geschah dies in der 31. 
Sitzung des Rechtsausschusses des Bundestages105, wo die Präsidenten bzw. der Vize­
präsident des hessischen, des badischen und des bayerischen Verfassungsgerichts als 
Sachverständige zu folgenden Fragen Stellung nahmen: 1) ob ein Ge schüft sverteilungs- 
plan für das BVerfG entsprechend der Regierungsvorlage durchführbar sei, 2) welche 
Anforderungen an die „anderen Mitglieder“ des Richterkollegiums zu richten seien, die 
in Art. 94 GG genannt werden, und 3) ob sich eine Verfassungsbeschwerde gemäß dem 
Regierungsentwurf empfehle oder die Normenkontrolle des SPD-Entwurfs oder die 
Grundrechtsklage nach § 84 des Vorschlages des Bundesrates. Zur ersten Frage, die ei­
ne Erörterung der Größe und Zusammensetzung des Spruchkollegiums einschloß, 
konnten die Sachverständigen wegen der unterschiedlichen Regelungen an ihren Ge­
richtshöfen kein einheitliches Votum ab geben.106 Bei der zweiten Frage nach der Quali­
fikation der Richterr waren die Sachverständigen sich darüber einig, daß angesichts der 
zu erwartenden Arbeitslast alle Mitglieder des BVerfG Volljuristen sein sollten.107 Bei der 
Erörterung der dritten Frage empfahlen die Sachverständigen, die Verfassungsbe­
schwerde bzw. die Grundrechtsklage in das Gesetz aufzunehmen.108 Die Empfehlungen 
zur zweiten und dritten Frage deckten sich mit späteren Mehrheitsbeschlüssen des 
Rechtsausschusses des Bundestages.

Für das umstrittene Institut der Verfassungsbeschwerde gab es insofern ein Vorbild, als 
das bayerische Staatsrecht der Weimarer Republik sie gekannt und die bayerische Ver­
fassung von 1946 sie in eingeschränkter Form erneut verankert hatte.109 Nicht zuletzt im 
Rückblick auf die bayerischen Erfahrungen befürwortete der Verfasser des ersten Refe­
rentenentwurfs, der spätere Bundesverfassungsrichter Geiger, die Verfassungsbe­
schwerde und nahm sie in den Entwurf auf.110 Die in §§ 90—96 BVerfGG enthaltene 
Verfassungsbeschwerde stellt eine Kompetenzanreicherung des Gerichts dar, die nicht 
im Grundgesetz vorgesehen war und erst 1969 — im Zusammenhang mit der Notstand­
gesetzgebung — dort eingefügt wurde.111

Ebenfalls an der Verfassungsgerichtsbarkeit eines Landes orientierte sich der Vorschlag 
im Entwurf der SPD-Fraktion, einen Bundesanwalt zu schaffen. Der Abg. Arndt, der 
den SPD-Entwurf maßgeblich gestaltet hatte, knüpfte damit an seine eigenen Erfahrun­
gen als Landesanwalt beim hessischen Staatsgerichtshof an.112 Ähnlich wie der hessi-

105 Vgl. Dok. Nr. 23.

106 Vgl. Dok. Nr. 23 S. 1 8 6 -1 9 4 .

107 Vgl. Dok. Nr. 23 S. 1 9 5 -2 0 2 .

108 Vgl. Dok. Nr. 23 S. 2 0 2 -2 0 8 .

109 Vgl. Roemer, Rechtsprechung I, Sp. 25; Art. 48 Abs. 3, 66, 92 und 120 Bayer. LVerf. vom 2. Dez. 
1946.

110 Mitteilungen von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W . Geiger vom 19. 2. 1979 und 1 6 ./17 . 3. 
1979. Vgl. Nr. 1 ,§ §  8 6 -9 3 .

111 Vgl. Kutscher, S. 1 6 5 ,1 6 7 ,1 7 6  f.

112 Vgl. Dok. Nr. 16 S. 1 5 3 -1 5 6 .
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sehe Landesanwalt sollte der Bundesanwalt sowohl Vertreter des öffentlichen Interesses 
als auch eventueller Antrags steiler sein: ohne an Weisungen gebunden zu sein, sollte er 
bei Verdacht von Verfassungsverletzungen, für die sich kein Antragsteller fand, ein Ver­
fahren in Gang setzen können. 113 Die Vertreter von Regierungsparteien und Regierung 
hielten indessen die Argumente zugunsten eines Bundesanwalts und den Modus seiner 
Bestellung nicht für überzeugend, so daß diese Einrichtung, die auch ihr Befürworter 
Arndt nicht als Kardinalspunkt ansah, im weiteren Verlauf der Gesetzesberatungen 
wegfiel.114

Neben den Erfahrungen mit den nach 1945 geschaffenen Landesverfassungsgerichten 
berücksichtigten der Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums und die Beratun­
gen im Bundestag auch Elemente der österreichischen und der schweizerischen 
Verfassungsgerichtsbarkeit.115 Keine Berücksichtigung im Entwurf des Bundesjustizmi­
nisteriums fand der Supreme Court der USA, dessen Status und Verfassungsrechtspre­
chung jedoch in den Stellungnahmen der Fraktionen wiederholt zur Sprache kamen.116 
Die italienische Verfassungsgerichtsbarkeit, die aufgrund der Verfassung von 1947 in 
Italien neu eingeführt wurde und ihrem Charakter nach der deutschen sehr ähnlich 
ist117, hat in den Beratungen der Jahre 1949 bis 1951 keine Rolle gespielt.

Was Österreich angeht, so handelt es sich bei diesem Bundesstaat um ein klassisches 
Land der Verfassungsgerichtsbarkeit118, das auf eine längere praktische Erfahrung mit 
der rechtlichen Regelung etwa der Verfassungsbeschwerde und der Richterbestellung 
zurückblickt. Die österreichische Verfassung von 1920, die Hans Kelsen entworfen hat­
te, enthielt bereits eine ausgedehnte Verfassungsgerichtsbarkeit. Diese Verfassung wur­
de in der Fassung von 1929 im Mai 1945 wieder in Kraft gesetzt und seitdem vielfach ge­
ändert. Die Artikel über die Verfassungsgerichtsbarkeit wurden 1946 zum zweiten Mal 
neugefaßt und standen in dieser Fassung 1949 dem Bundesjustizministerium für seine 
Entwürfe zur Verfügung.119

Eine weitere Orientierungshilfe für die Ausgestaltung der Verfassungsgerichtsbarkeit im 
BVerfGG waren die verfassungsrechtlichen Regelungen der Schweiz. Dies gilt insbeson­
dere für die Verfassungsbeschwerde, bei deren Einführung die staatsrechtliche Be­
schwerde zum schweizerischen Bundesgericht mitberücksichtigt worden ist. Die Staats­

113 Vgl. Nr. 2, § §  11, 18 und das Vorbild in §§  10, 11 und 17 Hess. StaatsgerichtshofG i. d.F. vom 12. 
1 2 .1 9 4 7  (GVB1. 48, S. 3).

114 Vgl. Dok. Nr. 12 S. 116, Nr. 16 S. 1 5 3 -1 5 6 .

115 Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W . Geiger vom 19. 2. 1979.

116 Vgl. Anm. 1 2 2 -1 2 4 , 1 2 7 -1 2 9 .

117 Vgl. Ital. Verfassung vom 27. Dez. 1947, Art. 134 ff., übers, u. abgedr. in: JböffBNF., Bd. 8 (1959), 
S. 212 f.; Zum Status des italienischen Verfassungsgerichtshofes mit einer Einleitung von Theodor 
Ritterspach, in: JböffR NF; Bd. 7 (1958), S. 191 ff.

118 Vgl. Erwin Melichar: Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Österreich, in: Verfassungsgerichtsbarkeit in 
der Gegenwart, S. 4 39 —488.

119 Vgl. Österr. Bundesverfassungsgesetz vom 1. Okt. 1920 in der Fassung der Bundesverfassungsnovel­
le vom 7. Dez. 1929, wieder wirksam geworden durch das Verfassungs-Uberleitungsgesetz vom 1. 
Mai 1945 und abgeändert durch die Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle vom 9. 
Okt. 1946, Art. 1 37—148 („Der Verfassungsgerichtshof“ ), abgedr. in: Ludwig Adamovich (Hrsg.): 
Die Bundesverfassungsgesetze samt Ausführungs- und Nebengesetzen. Mit erläuternden Bemerkun­
gen, einschlägigen Gesetzesstellen und den Erkenntnissen des Verfassungsgerichtshofes, 7. Aufl., 
Wien 1948, S. 1 8 ,1 4 8 —1 5 8 ,1 6 9 . — Vgl. auch Dok. Nr. 9b, Begründung zu § 32.
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gerichtsbarkeit der Schweiz kennt zwar die Beschwerde des einzelnen Bürgers gegen die 
Verletzung verfassungsmäßiger Rechte vor dem Bundesgericht. Diese Beschwerde ist je­
doch nur gegen die kantonale Staatsgewalt, nicht gegen diejenige des Bundes zugelas­
sen. Verhandelt wird über die Verfassungsbeschwerden von der staatsrechtlichen Abtei­
lung des schweizerischen Bundesgerichts.120 Als Ende 1949 die Arbeiten an dem Gesetz 
über das Bundesverfassungsgericht in Bonn begannen, lag gerade das führende Lehr­
buch zum schweizerischen Bundesstaatsrecht in deutscher Sprache von Fleiner durch 
Giacometti neubearbeitet vor. Giacometti verweist darin auf seine vorhergehende Dar­
stellung zur Verfassungsgerichtsbarkeit der Schweiz aus dem Jahre 1933.121 Dieses 
Werk dürfte bei den Vorarbeiten für das BVerfGG ebenfalls herangezogen worden sein. 

Elemente der angelsächsischen Gerichtsbarkeit spielten in den Beratungen über das 
Bundesverfassungsgericht ebenfalls eine Rolle. Dies galt insbesondere für die Möglich­
keit des dissenting vote, das der jüngeren deutschen Rechtstradition widerspricht, die 
nur den kollegialen Richterspruch kennt. In Anlehnung an die Praxis des Supreme Court 
of Justice der USA forderte die SPD-Fraktion in ihrem Entwurf die Möglichkeit, daß die 
bei der Urteilsfindung überstimmten Mitglieder des Gerichts ihre abweichende Meinung 
in einem öffentlichen Sondergutachten niederlegen könnten.122 Die Bundesregierung 
vertrat demgegenüber die Auffassung, daß das Urteil eines Kollegialgerichtes einer ein­
heitlichen Rechtsauffassung entspringe. Dabei sei die Niederlegung der abweichenden 
Meinung in den Akten, nicht aber ihre Veröffentlichung denkbar. Ähnlich lehnten die 
Vertreter der Regierungsparteien das Sondervotum ab, indem sie vor der mangelnden 
Reife des Volkes und der Gefährdung der Autorität des Gerichtes warnten.123 Der Bun­
desrat entschied sich in seinen Empfehlungen für die Veröffentlichung des Sondergut­
achtens, wenn die Mehrheit des Richterkollegiums es so beschloß, lehnte aber eine Nen­
nung der überstimmten Mitglieder ab.124 Angesichts der von den Vertretern der Regie­
rungsparteien vorgetragenen Bedenken ließ der Rechtsausschuß des Bundestages das 
Sondervotum fallen, und erst seit der Novelle von 1970 können überstimmte Richter ihre 
abweichende Meinung mit dem Urteil veröffentlichen.125 Damit kennt das BVerfG als 
einziges Gericht der Bundesrepublik dieses nicht unbestrittene126 Verfahren.

120 Vgl. Max Imboden, Verfassungsgerichtsbarkeit in der Schweiz, in: Verfassungsgerichtsbarkeit in der 
Gegenwart, S. 5 06 —526.

121 Vgl. Zaccaria Giacometti: Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Neubearbeitung der ersten Hälfte des 
gleichnamigen Werkes von Fritz Fleiner, Zürich 1949, bes. § §  8 5 —89, S. 8 7 1 -9 0 4  (Die Staats­
rechtspflege des Bundes), § §  9 3 —94, S. 9 3 1 -9 3 9  (Das richterliche Prüfungsrecht); Zaccaria Giaco­
metti: Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Schweizerischen Bundesgerichtes (Die staatsrechtliche Be­
schwerde), Zürich 1933 (282 S.).

122 Vgl. Dok. Nr. 2, § 22 Abs. 4; Nr. 16 S. 156f.

123 Vgl. BT-RechtsA, 28. Sitzung, 19. 4. 1950, S. 10 (v. Merkatz, Kiesinger), S. 11 (Etzel); BT-Sten. 
Ber.; Bd. 6 ,1 1 2 . Sitzung, 18. 1. 1951, S. 4224 D -  4225 A (Wahl).

124 Vgl. Dok. Nr. 13 S. 119; Nr. 15 § 26.

125 Aufgrund des 4. Gesetzes zur Änderung des B VerfGG vom 21 .1 2 . 1970 (BGBl. IS. 1765). Zur Vorge­
schichte der Einführung des Sondervotums beim BVerfG vgl. Wolfgang Hey de, Dissenting opinion in 
der deutschen Verfassungsgerichtsbarkeit, in: JböffRNF., Bd. 19 (1970), bes. S. 2 1 0 -2 1 6 .

126 Vgl. Friedrich Karl Fromme, Das Sondervotum in der Bewährung, in: Festschrift Geiger, S. 
8 6 7 —890; Hans Spanner, Zur Praxis des Sondervotums beim Bundesverfassungsgericht, a. a. O., S. 
8 9 1 —907; Friedrich Karl Fromme, Sondervotum — nicht bewährt, in: Frankfurter Allgemeine Zei- 
tungNr. 3 1 ,6 . 2. 1979, S. 1.
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Wenn auch die Vertreter verschiedener Parteien in den Gesetzesberatungen wiederholt 
auf den Supreme Court der USA127 und vereinzelt auf Literatur über ihn verwiesen128, so 
konnten doch Organisation und Rechtsprechung dieses Gerichtes kaum eine Orientie­
rungshilfe sein, weil der Supreme Court nur begrenzt eine staatsrechtliche Tätigkeit im 
Sinne des Grundgesetzes ausübt. So kennt er keine abstrakte Normenkontrolle, und die 
Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes wird lediglich als Vorfrage im einzelnen Rechts­
streit entschieden. Der Supreme Court nimmt sozusagen gleichzeitig Funktionen von 
Bundesgerichtshof und BVerfG wahr.129

Damit sind die Elemente der Verfassungsgerichtsbarkeit der Länder und des Auslandes 
bezeichnet, die für die Vorstellungen der am Gesetzgebungsprozeß beteiligten politi­
schen Kräfte von Bedeutung waren.

5. Stellungnahmen von Vertretern der obersten Bundesorgane zu dem Gesetzentwurf

Wichtigster institutioneller Faktor in dem hier dokumentierten Gesetzgebungsprozeß 
war zunächst das Bundesministerium der Justiz, das im Oktober 1949 mit den Vorarbei­
ten zum BVerfGG begann. Dabei wurde anfänglich erwogen, nur ein vorläufiges Gesetz 
zu schaffen, um Zeit zu gewinnen. Als jedoch bekannt wurde, daß die SPD einen eigenen 
Entwurf zur Vorlage im Parlament vorbereitete, beschleunigte das Ministerium die Ar­
beiten, um die Initiative zu einem so zentralen Vorhaben nicht der Opposition allein zu 
überlassen. Der erste, Anfang Dezember 1949 fertiggestellte Referentenentwurf, der von 
seinem Inhalt und Aufbau her bereits die meisten Elemente des späteren Gesetzes 
enthielt130, stammt von dem damaligen Oberlandesgerichtsrat Geiger. Die Gestaltung 
des Entwurfs vollzog sich in häufigem Gedankenaustausch mit Justizminister Dehler, 
dem Geiger recht nahe stand und den er aus Bamberg kannte.131 Zu dem ersten Referen­
tenentwurf verfaßte ein Kollege Geigers, Oberregierungsrat Holtkotten, ein Kontrollgut- 
achten, das in den Grundzügen mit dem von Geiger übereinstimmte, aber in Gliederung 
und Diktion komplizierter war. Holtkotten brachte in sein Gutachten seine Erfahrungen 
als Mitarbeiter des Parlamentarischen Rates ein.132

Eine wichtige Orientierungshilfe waren für Geiger die Judikatur des Staatsgerichtshofes 
des Reiches und die Lösungsversuche in den geltenden deutschen Landesverfassungen. 
Hinzu kamen gedankliche Auseinandersetzung mit der Literatur zum Streit zwischen 
Preußen und dem Reich, mit der Konzeption Hans Kelsens von der österreichischen

127 Vgl. z. B. BT-RechtsA27. Sitzung, 18. 4 .1 9 5 0 , S. 69 f. (Kiesinger); a. a. 0 . ,  31. Sitzung, 2 1 .4 .1 9 5 0 , 
S. 13 f. (C. Schmid); a .a .O ., 69. Sitzung, 29. 11. 1950, S. 4 - 5  (Brill).

128 So auch Hermann von Mangoldt, Rechtsstaatsgedanke und Regierungsformen in den Vereinigten 
Staaten von Amerika. Die geistigen Grundlagen des amerikanischen Verfassungsrechts, Essen 1938  
(341 S.); siehe BT-RechtsA 31. Sitzung, 20. 4. 1950, S. 5 (v. Merkatz).

129 Vgl. stellvertretend für die umfangreiche Literatur über den Supreme Court Dreher (wie Anm. 7), S. 
378; Paul G. Kauper: Judicial Reviewof ConstitutionalIssues in the United States, in: Verfassungsge­
richtsbarkeit in der Gegenwart, S. 5 6 8 -6 4 2 .

130 Vgl. Dok. Nr. 1.

131 Mitteilungen von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W. Geiger vom 19. 2. 1979 und 16./1 7 . 3.
1979; vgl. Geiger, Begegnungen, S. 99. *

132 Vgl. Dok. Nr. 3 und BT-RechtsA 74. Sitzung, 6. 12. 1950, S. 1
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Verfassungsgerichtsbarkeit und mit der Ausgestaltung der Verfassungsgerichtsbarkeit in 
der Schweiz. Die Regelungen für den Supreme Court in den USA dienten ihm sozusagen 
als Kontrastprogramm. Zu den Zielen Geigers, der selbst komplizierteste juristische 
Vorgänge konzentriert und klar dazustellen wußte133, gehörten die Praktikabilität des 
Gesetzes, die Systematisierung von Erfahrungen und die Absicherung des Gesetzes ge­
gen den Vorwurf der Kompetenzüberschreitung.134 Geigers Auffassungen, auch solche, 
die er bei der Gestaltung des Gesetzes nicht durchzusetzen vermochte, sind in den Er­
läuterungen zu zahlreichen Paragraphen seines 1952 verfaßten Kommentares 
enthalten.135 In den Rechtsausschüssen des Bundestages und des Bundesrates trug von 
den Regierungs Vertretern vor allem Geiger dazu bei, dem Gesetz seine im wesentlichen 
bis heute maßgebliche Gestalt zu geben.136

Die Leitung der Vorarbeiten lag selbstverständlich bei Bundesjustizminister Dehler, der 
neben dem Aufbau seines Ministeriums mehrere dringliche Gesetzesvorhaben voran­
trieb: ein Amnestiegesetz, das Rechtsvereinheitlichungsgesetz auf dem Gebiet der Ge­
richtsverfassung und des Zivilprozesses, das BVerfGG, das erste Strafrechtsänderungs­
gesetz sowie die Errichtung des BGH und des BVerfG. Dehler, der sich bereits in den Be­
ratungen für die bayerische Verfassung und für das Grundgesetz mit Fragen des Verfas­
sungsrechts und der Verfassungsgerichtsbarkeit befaßt hatte137, war von der Notwen­
digkeit eines BVerfG und seiner raschen Errichtung überzeugt. Das Organisationsgesetz 
sollte nicht nur das von Dehler sachkundig und oft leidenschaftlich verteidigte Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit, insbesondere den gerichtlichen Rechtsschutz, im weitesten Sin­
ne verwirklichen138, es sollte auch entsprechend praktikabel sein. Die Organisation des 
Gerichts sollte so gestaltet werden, daß es trotz der aus Dehlers Sicht fast bedenklichen 
Kompetenzfülle mit den ihm zugewiesenen Aufgaben fertig würde. Die Entscheidungen 
des Gerichtes sollten rasch erfolgen, um die bestehenden politischen Spannungen abzu­
bauen und die unerfahrene Demokratie nicht zu belasten.139

Mit dieser Grundkonzeption Dehlers eng verbunden waren seine Vorstellungen über den 
Status und den Sitz des BVerfG. Dehler war davon überzeugt, daß alle Gerichte des Bun­
des, auch das BVerfG, beim Bundesjustizminister ressortieren sollten. Diese Zielvorstel­
lung, die ihren Ausdruck in den ersten Entwürfen sowie in den Stellungnahmen seines

133 So Leibholz, Geleitwort, in: Festschrift Geiger, IX.

134 Mitteilungen von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W .  Geiger vom 19. 2. 1979 und 16./1 7 . 3. 
1979; vgl. seine Stellungnahmen in: BT-RechtsA 53. Sitzung, 7. 7 .1 9 5 0 , S. 62; a.a. 0 . ,  55. Sitzung, 
1 3 .7 . 1950, S. 19.

135 Vgl. Geiger, Kommentar, Vorwort, et passim.

136 Vgl. Leibholz, Geleitwort, in: Festschrift Geiger, IX.

137 Vgl. Besprechung von Mitgliedern des Verfassungsausschusses mit der amerikanischen Militärregie­
rung am 6. Juni 1947 im Sitzungssaal der Bayerischen Staatskanzlei (Nachlaß Hoegner ED 120, Bd. 
137); Thomas Dehler, Die Zustimmung der bayerischen FDP zum Grundgesetz, in: Dehler, Begeg­
nungen, S. 52 f., 54 ff.

138 Vgl. Das Bundesverfassungsgericht als Hüter der Verfassung. Entwurf zu einer Rede vor der Freien 
Universität Berlin. Undatiertes Manuskript, masch., bes. S. 6 (Nachlaß Dehler D A /0071); Jürgen 
Baumann, Thomas Dehler, der liberale Rechtspolitiker, in: Dehler, Begegnungen, S. 172 ff.

139 Stellungnahme Dehlers zum Regierungsentwurf und zum Entwurf der SPD. Undatiertes Manuskript, 
masch., bes. S. 3 f. (Nachlaß Dehler D A /0071); im gleichen Sinne BT-Sten. Ber., Bd. 2, 28. Sitzung, 
1 9 .1 . 1950, S. 864 A -B u n d  Schreiben Dehlers an Vizekanzler Blücher vom 1 0 .1 0 . 1950 (Nachlaß 
Blücher Nr. 90).
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Ministeriums während der sogenannten Status-Diskussion der Jahre 1952 und 1953 
fand140, ließ sich nicht durchsetzen. Nachdem die Ressortzuständigkeit für das BVerfG 
zunächst beim Bundesjustizminister gelegen hatte, ist es heute verwaltungsmäßig und 
verfassungsrechtlich ein selbständiges Organ neben den anderen Bundesorganen. 

Erfolgreicher war Dehler mit der Durchsetzung seiner Vorstellung über den Sitz des 
BVerfG. Dehler trat nachdrücklich dafür ein, den BGH und das BVerfG am selben Ort zu 
errichten, als Ort jedoch nicht den Sitz der Bundesregierung oder seine unmittelbare Nä­
he zu wählen, sondern für beide Gerichte einen gemeinsamen Sitz in Süddeutschland 
vorzusehen. Argumente für diese Lösung waren bessere Arbeitsmöglichkeiten und Kon­
takte für die Mitglieder der beiden Gerichte, die Unabhängigkeit des BVerfG und eine 
ausgewogene Rekrutierung seiner Richter.141

In geringerem Umfang war mit dem Gesetzentwurf der Staatssekretär im Bundesjustiz­
ministerium, Walter Strauß, befaßt. Das Verhältnis zwischen Dehler und Strauß, der 
nach seiner Tätigkeit als Leiter des Frankfurter Rechtsamts mit einem Großteil seiner 
dortigen Mitarbeiter ins Bundesjustizministerium übernommen wurde, war anfänglich 
aus persönlichen und sachlichen Gründen belastet.142 In diesem Zusammenhang sind 
zum Teil auch die redaktionellen und inhaltlichen Anderungswünsche zu sehen, die 
Strauß zu dem Gesetzentwurf anmeldete. So wollte Strauß die Paragraphen zum Kom­
petenzkatalog aus dem Entwurf wieder herausnehmen, dagegen Bestimmungen der 
ZPO und der StPO einfügen, womit er sich jedoch nicht durchsetzte. Einem Wunsch von 
Strauß entsprach offenbar auch die Regelung der gutachtlichen Äußerung des 
Gerichts143, die mit der Novelle von 1956 weggefallen ist.144

Unter den Vertretern des Bundesjustizministeriums, die den Regierungsentwurf in den 
Gesetzesberatungen begründeten, ist ferner Ministerialdirektor Walter Roemer zu nen­
nen. Er war Leiter der öffentlich-rechtlichen Abteilung des Ministeriums, in der auch 
Geiger arbeitete, und brachte die Kenntnis der bayerischen Verfassungsgerichtsbarkeit 
aus München mit. In seinem Wunsch, diese Erfahrungen bei dem Gesetzentwurf zu be­
rücksichtigen, traf er sich mit Geiger, der sich ebenfalls mit der bayerischen Verfassungs­
rechtsprechung auseinandergesetzt hatte.145

Die Vertreter des Bundesjustizministeriums sprachen für die Bundesregierung, die be­
strebt war, das BVerfG nicht zu überlasten und seine Zuständigkeit nicht weiter auszu­
dehnen, als es nach dem Grundgesetz unbedingt erforderlich war.146 T)er Bundeskanz­
ler selbst scheint die Entstehung des BVerfGG, die noch in die Aufbauphase der Bundes­
republik fiel, nur gelegentlich mit besonderem Interesse verfolgt zu haben.147 Die Ände­
rungswünsche des Bundesrates zum Regierungsentwurf vom März 1950 lehnte er ab,

140 Vgl. Dok. Nr. 85, 86, 88, Geiger, Begegnungen, S. 100 f.

141 Vgl. Dok. Nr. 6 4 —69, 7 1 —73; Geiger, Begegnungen, S. 101 f.

142 Vgl. Schreiben von Bundeskanzler Adenauer an Dr. Walter Strauß im Bundesjustizministerium vom 
23. 12. 1949, Masch. 2 S. (StBKAHIBd. 10.02); Geiger, Begegnungen, S. 99 f.

143 Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W. Geiger vom 19. 2. 1979.

144 Aufgrund des 1. Gesetzes zur Änderung des BVerfGG vom 2 1 .7 . 1956 (BGBl. I, S. 662).

145 Vgl. Roemer, RechtsprechungI-II, Sp. 2 4 -2 9 ,  1 8 4 -1 9 0 ; ders., Rechtsprechung III, Sp. 5 6 9 -5 7 4 ;  
Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W. Geiger vom 19. 2. 1979.

146 Vgl. BT-RechtsA 51. Sitzung, 5. 7. 1950, S. 4 (Geiger).

147 Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W. Geiger vom 16 ./17 . 3. 1979.
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weil sie nach seiner Auffassung die Gesamtkonzeption des Entwurfs sehr nachteilig ver­
ändert hätten. Das Kabinett beschloß dementsprechend, in allen Punkten, die nicht nur 
redaktionelle Bedeutung hatten, den Regierungsentwurf aufrechtzuerhalten.148 

Mitte 1950 bat der Kanzler dann Justizminister Dehler um Auskunft über den Stand des 
Gesetzgebungsverfahrens. Anlaß war der Zusammenhang zwischen der Errichtung des 
BVerfG und der Revision des BesatzungsStatuts. Bei den Verhandlungen, die im Juli 
1950 in London über die Revision des Besatzungsstatuts stattfanden, wiesen Sachver­
ständige darauf hin, daß die Alliierten auf ihr Recht, zum Schutz der Aufrechterhaltung 
der Bundesverfassung einzugreifen, unter Umständen verzichten könnten, wenn von 
deutscher Seite ein BVerfG errichtet sei.149 In diesem Sinne unterrichtete das Kanzler­
amt Bundesjustizminister Dehler, der daraufhin den Vorsitzenden des Rechtsausschus­
ses des Bundestages, Laforet, drängte, die Arbeiten an dem Gesetz so zu beschleunigen, 
daß das BVerfG zum 1. Oktober 1950 errichtet werden könne.150 Auch nach diesem Da­
tum wurde der Wunsch nach einer Beschleunigung des Gesetzgebungsverfahrens wie­
derholt mit dem Hinweis unterstrichen, daß die Alliierte Hohe Kommission die Aufhe­
bung ihrer Gesetzgebungskontrolle von der Arbeitsaufnahme durch das BVerfG abhän­
gig gemacht habe.151 Den Anlaß zu diesem Hinweis gab die Außenministerkonferenz in 
New Y ork vom 1 2 .-1 9 .9 .1 9 5 0 , wo ein entsprechender Beschluß gefaßt worden war.152 
Auf den Entwurf des BVerfGG selbst haben die Alliierten keinen Einfluß genommen.153 

Nach der Bundesregierung war der Bundesrat verfassungsgemäß die nächste Institu­
tion, die sich mit dem Regierungsentwurf für das BVerfGG befaßte. Unter der Leitung 
des fachlich und menschlich geschätzten schleswig-holsteinischen Justizministers 
Katz154 arbeitete eine Juristenelite im Rechtsausschuß des Bundesrates Anfang März 
1950 insgesamt zehn Druckseiten füllende Änderungsvorschläge zum Regierungsent­
wurf aus.155 Diese sollten allgemein juristischen Bedenken sowie den Interessen des Fö­
derativorgans bzw. der Länder Rechnung tragen.156 Erkennbaren Einfluß nahm der 
Bundesrat auf die Gestaltung der Richteranklage. Auf Drängen der Landesjustiz Verwal­
tungen erreichte er eine zeitliche Begrenzung des gerichtlichen Verfahrens, die Möglich­
keit seiner Wiederaufnahme (§§ 58 Abs. 2 -3 ,6 1  BVerfGG) sowie die Bindung einer lan­
desrechtlichen Anklage gegen Landesrichter an die Regelung der Anklage für Bundes­
richter (§ 62 BVerfGG).157 Durchsetzen konnte der Bundesrat sich bei zwei weiteren Be-

148 Vgl. Dok. Nr. 18.

149 Vgl. Dok. Nr. 36.

150 Vgl. Dok. Nr. 3 7 ,3 9 ,4 0 .

151 Vgl. BT-RechtsA, 40. Sitzung, 19. 10. 1950, S. 8 ; BT-RechtsA 75. Sitzung, 9. 12. 1950, S. 7 ; BR- 
Sitz.-Ber., 49. Sitzung, 9. 2. 1951, S. 91 C.

152 Vgl. Adenauer I, S. 370.

153 Mitteilungen von Prof. Dr. W . Geiger vom 10. 7. 1980 und von Prof. Dr. Ulrich Scheunervom 18. 1. 
1980. Zur Berücksichtigung von Bedenken der Alliierten vgl. Hermann Jahrreiss, Das Bundesverfas­
sungsgericht soll „Hüter der Verfassung“ sein, in: DRiZ 28. Jg. (1950), S. 122.

154 Vgl. Gerhard Leibholz, Rudolf Katz +  , in: JZ 16. Jg. (1961), S. 643 — 645; Carlo Schmid, Erinnerun­
gen, Berlin-München-Wien 1979, S. 406 f.

155 Vgl. Dok. Nr. 15.

156 Vgl. BT-RechtsA 54. Sitzung, 12. 7. 1950, S. 15 (Zinn).

157 Vgl. Dok. Nr. 15 § 56 (Begründung zu §§  5 2 -5 6 ) ; Roemer, Gesetz über das BVerfG, S. 195; BT- 
RechtsA 72. Sitzung, 4. 12. 1950, S. 13.
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Stimmungen des Gesetzes. So kann der Antrag auf eine Entscheidung über die Verwir­
kung von Grundrechten vom Bundestag, von der Bundesregierung oder von einer Lan­
desregierung, nicht aber — wie ursprünglich vorgesehen — von einer Minderheit des Bun­
destages gestellt werden (§ 36 BVerfGG).158 Ebenfalls einem Vorschlag des Bundesrates 
entspricht die Bestimmung, daß das BVerfG entscheidet, ob ein Gesetz ganz oder teil­
weise im gesamten Bundesgebiet oder einem bestimmten Teil des Bundesgebietes als 
Bundesrecht fortgilt (§ 89 BVerfGG). Dabei hat das BVerfG lediglich zu prüfen, ob eine 
bestimmte Norm dem Bundesrecht oder dem Landesrecht zuzuordnen ist; es hat sich 
nicht mit der Bundes- oder Landesverfassungsmäßigkeit einer Norm zu befassen, die in 
einem anderen Verfahren zu klären ist.159

Im übrigen konzentrierte sich der Bundesrat in der Schlußphase der Beratungen Anfang 
1951 auf zwei Forderungen: auf den Wegfall der Verfassungsbeschwerde und auf die 
Subsidiarität der Zuständigkeit des BVerfG. Bezüglich der Verfassungsbeschwerde ver­
trat der Bundesrat im Einklang mit einem Teil der Justizverwaltungen der Länder den 
Standpunkt, daß das Rechtsstaatsprinzip in der Gerichtsbarkeit so weit ausgebildet sei, 
daß kein Bedürfnis bestehe, unter Umgehung aller Züge der ordentlichen und der Ver­
waltungsgerichtsbarkeit jedem, der sich nur durch einen Verwaltungsakt verletzt fühlt, 
unmittelbar den Zugang zum obersten aller Gerichtshöfe zu eröffnen.160 Gegen die Ver­
fassungsbeschwerde für Gemeinden und Gemeindeverbände sprach aus’dieser Sicht 
auch die allerdings nur vereinzelt ausgesprochene Sorge, daß die Verfassungsbeschwer­
de juristischer Personen die Länderhoheit aushöhlen und zu einer Fronde der Selbstver­
waltung über die Ländergrenzen führen könne.161 Der Bundesrat konnte sich auch hier 
nicht durchsetzen, er erreichte jedoch zwei Einschränkungen der gemeindlichen Verfas­
sungsbeschwerde. Die Gemeinden können eine Verfassungsbeschwerde nur gegen Ge­
setze des Bundes und der Länder erheben, also nur gegen Verletzungen des Selbstver­
waltungsrechts durch die gesetzgebende Gewalt. Es ist nicht Sache des BVerfG, etwa in 
Streitigkeiten zwischen der Exekutive eines Landes und der Gemeinden einzugreifen. 
Darüber hinaus ist die Verfassungsbeschwerde nur subsidiär gegeben, d.h. die Gemein­
den können sie nicht beim BVerfG erheben, soweit nach Landesrecht eine Verfassungs­
beschwerde beim Landesverfassungsgericht möglich ist.162

In gleicher Weise bedenklich erschien dem Bundesrat das Verfahren, das der Gesetzent­
wurf in den Fällen der konkreten Normenkontrolle vorsah, also in den Fällen, in denen 
ein Gericht einen bei ihm anhängigen (konkreten) Rechtsstreit aussetzt, weil es für die 
Entscheidung über ihn auf eine gesetzliche Bestimmung ankommt, die das Gericht für 
verfassungswidrig hält (§ 80 BVerfGG). Nach Art. 100 Abs. 1 GG soll ein Gericht, das ein 
Gesetz für verfassungswidrig hält, die Entscheidung des Landesverfassungsgerichts ein­
holen, wenn die Verfassung eines Landes verletzt ist, und die Entscheidung des BVerfG, 
wenn es sich um die Verletzung des Grundgesetzes handelt. Angesichts der weitgehen­
den Inhaltsgleichheit der Grundrechte in den Landesverfassungen und im Grundgesetz 
wollte der Bundesrat verhindern, daß es dem Willen des Beschwerdeführers bzw. den

158 Vgl. BT-RechtsA 69. Sitzung, 29. 11. 1950, S. 2 f.

159 Vgl. Roemer, Gesetz über das BVerfG, S. 197.

160 Vgl. Roemer, Gesetz überdas BVerfG, S. 198; BR-Plenum 49. Sitzung, 9. 2. 1951, S. 87 C.

161 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd 6, 114. Sitzung, 25. 1. 1951, S. 4299 D (v. Merkatz).

162 Vgl. Roemer, Gesetz über das BVerfG, S. 198 f.
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Streitparteien oder dem Ermessen eines Amtsgerichtes überlassen blieb, ob das Landes­
verfassungsgericht wegen Verletzung der Landesverfassung oder das BVerfG wegen Ver­
letzung des Grundgesetzes angerufen werde. In diesem Zusammenhang regten die Lan­
desjustizverwaltungen über den Bundesrat an, den Antrag bzw. die Akten eines Gerichts 
über die Justizverwaltungs- und Dienstaufsichtsbehörden der Länder weiterzuleiten. 
Diesen Vorschlag lehnte der Rechtsausschuß des Bundestages ausdrücklich ab, um eine 
Einflußnahme dieser Stellen auf die Vorlagen der Gerichte möglichst auszuschalten.163 

Die Aufmerksamkeit des Bundesrates galt in gleichem Maße der Organisation des 
BVerfG. Nachdem der Rechtsausschuß des Bundestages im Oktober 1950 entschieden 
hatte, daß das BVerfG sich aus zwei Senaten, d. h. aus zwei Spruchkörpem mit verschie­
denen Zuständigkeiten zusammensetzen sollte, richtete der Bundesrat sein Interesse auf 
den Vorsitz im zweiten Senat, der für die staatsrechtlichen Streitigkeiten zuständig sein 
sollte. Tatsächlich wurde nach der Errichtung des BVerfG der Schleswig-holsteinische 
Justizminister Katz zum Vorsitzenden des zweiten Senats gewählt.164 

Seine nahezu endgültige Gestalt erhielt der den Beratungen zugrunde liegende 
Regierungsentwurf165 im Rechtsausschuß des Bundestages. Es war zu einem guten Teil 
das Verdienst des Ausschuß Vorsitzenden Laforet, daß sich die Beratungen des Gesetzes 
im wesentlichen ohne Hektik und ohne viel Dogmatik in einer ausgesprochen kollegialen 
Atmosphäre vollzogen.166 Die sachliche und souveräne Verhandlungsführung Laforets, 
der als Praktiker der Verwaltung, als Wissenschaftler und als Linder von Formulierun­
gen geschätzt war, förderte das gemeinsame Bemühen um tragfähige Kompromisse, das 
zu den Merkmalen der Ausschußarbeit gehört.167 Laforets Punktion als Vorsitzender 
des Rechtsausschusses hatte zur Lolge, daß sich Landesjustizverwaltungen168, Vertre­
ter anderer Länderministerien169 und Interessengruppen170 mit ihren Eingaben und 
Denkschriften zu dem Gesetzentwurf zum Teil unmittelbar an Laforet wandten.

Neben der Persönlichkeit Laforets trug die Besetzung des Ausschusses mit hervorragen­
den Sachkennern dazu bei, daß sich bei den Beratungen des BVerfGG eine echte Balan­
ce zwischen der „Juristenfraktion“ des Rechtsausschusses und den Regierungsjuristen

163 Vgl. zu den Auseinandersetzungen um § 80 BVerfGG Roemer, Gesetz über das BVerfG, S. 196, BT- 
RechtsA 73. Sitzung, 5. 12. 1950, S. 2 f.; BT 49. Sitzung, 9. 2. 1951, S. 88 C.

164 Vgl. BT-RechtsA 81. Sitzung, 4. 1. 1951, S. 12-15 ; Nr. 80.

165 Vgl. Dok. Nr. 9 b.

166 Mitteilungen von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W . Geiger vom 19. 2. 1979, von Bundes­
minister a.D. Prof. Dr. H.-J. v. Merkatz vom 3. 4. 1979 und von Bundesminister a.D. K. Weber vom 
2 0 .6 . 1979.

167 Vgl. die Würdigungen Laforets in: Festschrift Laforet, XV; Walter Strauß, Geheimrat Prof. Wilhelm 
Laforet in: Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung Nr. 180, 18. 11. 1952,
5. 1589; Carlo Schmid, Erinnerungen, Berlin 1979, S. 407.

168 So das Bayer. Staatsministerium der Justiz, München mit Schreiben 1000—1—525 8 /50  vom 3. 1. 
1951 (BA, B 141 /73) und das Ministerium für Justiz und Kultus von Rheinland-Pfalz, Mainz, mit 
Schreiben 1004—6/51  vom 31. 1. 1951 (Nachlaß Laforet 1—122—029).

169 Vgl. u. a. die Stellungnahmen des Staatsrates im Bayer. Staatsministerium des Innern, Ottmar Koll- 
mann, vom 23. 2. 1950 zum Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, vom 8. 3. 1950 zum Regierungsent­
wurf, vom 1 4 .3 . 1950 zu den Empfehlungen des Bundesrates und vom 1 5 .6 . 1950 zu einem Antrag 
des Deutschen Städtetages (Nachlaß Laforet 1 -1 2 2 —175 und 1—122—029).

170 Vgl. u.a. die Eingaben der Gesellschaft für Bürgerrechte Frankfurt a.M. vom 12. 4. 1950 und vom 9.
6. 1950 (Nachlaß Laforet 1 -1 2 2 -1 7 5 ) .
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herausbildete171 und der Ausschuß seine Autonomie gegenüber anderen Ausschüssen 
betonte.172

Ausgeprägte Vorstellungen über das künftige BVerfG gab es innerhalb der Parteien nur 
bei wenigen Abgeordneten. Für die Regierungsparteien sprachen im Rechtsausschuß in 
erster Linie die Abg. Kiesinger (CDU), der wiederholt durch seinen zurückhaltenderen 
Kollegen Wahl unterstützt wurde, und v. Merkatz (DP), für die Opposition der Abg. 
Arndt (SPD). Der Ausschuß Vorsitzende Laforet beschränkte sich auf seine allgemein 
anerkannte Verhandlungsleitung.173 Angesichts ihrer Sachkenntnis beeinflußten diese 
Abgeordneten ihre Fraktion wohl stärker als umgekehrt. Dies galt insbesondere für die 
DP, die aufgrund der sozialen Zusammensetzung ihrer Mitgliederschaft keine Vorstel­
lungen von dem künftigen Gericht entwickelt hatte. Dadurch wuchs ihrem juristischen 
Sprecher in der Fraktion, v. Merkatz, eine Aufgabe zu174, die ihn zu einem über seine 
Partei hinaus wirkenden Debatter werden ließ. Dem „Trio44 der Parlamentarier Arndt, 
Kiesinger und v. Merkatz stand im Ausschuß häufig von der Regierungsseite als „Solist44 
der damalige Oberlandesgerichtsrat Geiger gegenüber, der rückblickend dieses Bild 
prägte.175

Von den rechtlichen und politischen Problemen, die den Bundestag bei der Beratung des 
BVerfGG beschäftigten, seien hier nur einige vermerkt, die den Bundestag als Institution 
berührten. Dies geschah insbesondere durch die dem Gericht zuerkannte Doppelstel­
lung, der zufolge es ein unmittelbares oberstes Verfassungsorgan neben den vier ande­
ren und zugleich als echter Gerichtshof die Spitze der rechtsprechenden Gewalt dar­
stellt. Die Neuheit einer selbständigen Verfassungsgerichtsbarkeit führte zu der Frage, 
ob man dem BVerfG die Autonomie gewähren solle, sein Verfahren weitgehend selbst zu 
regeln, anstatt dieses im wesentlichen abschließend zu regeln, wie es im BVerfGG 
schließlich geschehen ist. Eine solche, dem angelsächsischen Rechtsdenken entlehnte 
Autonomie hatte zuvor das Deutsche Obergericht in Köln besessen, das durch Besat­
zungsrecht für die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes in Köln errichtet wor­
den war.176 Gegen den von der SPD-Fraktion vertretenen Autonomiegedanken be­
haupteten sich die Regierungsparteien im Bundestag jedoch u. a. mit dem Argument, 
daß eine solche Befugnis des Gerichts, sein Verfahren selbst zu bestimmen, eine Aus­
übung der gesetzgebenden Gewalt sei, die nach dem Grundgesetz nicht auf ein Gericht 
übertragen werden dürfe.177

Um seinen Einfluß besorgt war der Bundestag auch bei der Bestellung der Bundesverfas­
sungsrichter. Nach dem BVerfGG in der Fassung vom 12. März 1951 wurden von den 
zwölf Richtern jedes Senates vier aus der Zahl der Richter an den oberen Bundesgerich­
ten für die Dauer ihres Amtes an diesen Gerichten gewählt. Die übrigen sechzehn Richter

171 Vgl. Arndt, Jurist im Parlament, S. 85.

172 Vgl. Dok. Nr. 49 S. 352f.

173 Mitteilungen von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W. Geiger vom 1 6 ./1 7 .3 . 1979, Vgl. Roe- 
mer, Gesetz über das BVerfG, S. 193.

174 Vgl. Scheuner, Entwicklungslinien; Mitteilung von Bundesminister a.D. Prof. Dr. H.-J. v. Merkatz 
vom 3. 4. 1979.

175 Mitteilung von Bundesrichter a.D. Prof. Dr. W. Geiger vom 19. 2. 1979.

176 Vgl. Zimmermann, S. 159 f.

177 Vgl. BT-RechtsA 33. Sitzung, 27. 4. 1950, S. 5 f .; Arndt, Bundesverfassungsgericht II, S. 1.
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waren auf die Dauer von acht Jahren zu bestellen. Bei der ersten Wahl wurde die Hälfte 
von ihnen jedoch nur auf die Dauer von vier Jahren gewählt. Diese ursprüngliche Rege­
lung bedeutete einen Kompromiß zwischen dem Wunsch nach Kontinuität in der Recht­
sprechung und der Absicht, den künftigen gesetzgebenden Körperschaften die Wahlbe­
fugnis zu erhalten. Insbesondere sollte jeder im regelmäßigen Zeitabstand gewählte 
Bundestag Einfluß auf die Zusammensetzung des Gerichtes nehmen können.178 Diese 
Einflußnahme schloß selbstverständlich die Wahl des Präsidenten und des Vizepräsi­
denten des Gerichtes ein. Die im Rechtsausschuß des Bundestages gefundene Formel, 
wonach Bundestag und Bundesrat im Wechsel den Präsidenten des Gerichts und seinen 
Stellvertreter wählen, erschien geeignet, einen Wettbewerb zwischen den beiden gesetz­
gebenden Körperschaften und eine Prestigeminderung von einer von beiden zu 
vermeiden.179

Das Budgetrecht des Parlaments war ein weiterer Punkt, der bei der Ausgestaltung des 
BVerfGG eine Rolle spielte. Der vom Rechtsausschuß des Bundestages eingesetzte 
Unterausschuß180 hatte in den Gesetzentwurf Bestimmungen über die Richterbesol­
dung eingefügt. Der Unterausschuß ging dabei von der Überlegung aus, daß die Mitglie­
der des BVerfG nicht als Beamte und auch nicht als Angehörige des öffentlichen Dienstes 
im engeren Sinne anzusehen seien, sondern gemäß § 1 als Mitglieder eines Verfassungs­
organs, das der Bundesregierung und dem Bundestag gleichrangig sei.181 Vertreter des 
Bundesfinanzministeriums erhoben daraufhin im Rechtsausschuß des Bundestages 
grundsätzliche Bedenken dagegen, die Besoldungs- und Versorgungsfragen in dem Ge­
setz anstatt wie sonst in der Besoldungsordnung zu regeln.182 Die Einwände des Finanz­
ministeriums stellten offensichtlich den Versuch eines Ressorts dar, seinen Einfluß auf 
diesen Sachbereich zu behaupten, sie beeinflußten wohl auch die Mitglieder des Haus­
haltsausschusses, der die Kompetenzentscheidung des Rechtsausschusses entschieden 
ablehnte. Angesichts dieses Dissenses beschloß der Rechtsausschuß, die zweite und 
dritte Lesung des BVerfGG mit der ersten, zweiten und dritten Lesung eines interfraktio­
nellen Initiativgesetzes über das Amtsgehalt der Bundesverfassungsrichter zu 
verbinden.183

Bei der zweiten Beratung des Entwurfs zum BVerfGG im Plenum begründete der Vorsit­
zende des Haushaltsausschusses, Schoettle (SPD) im Namen der Mitglieder dieses Aus­
schusses den Vorschlag, die Besoldung der Bundesverfassungsrichter nicht in einem Or­
ganisationsgesetz, wie es das BVerfGG darstelle, sondern in einem Sondergesetz zu re­
geln. Nur auf diese Weise könne das Budgetrecht des Parlaments auch bei der eigenen 
Gesetzgebung in vollem Umfang bewahrt werden.184 Der Vorstoß Schoettles fand eine 
Mehrheit im Bundestag, der in Abänderung der Tagesordnung einen offenbar vom Abg.

178 Vgl. Roemer, Gesetz über das BVerfG, S. 194; Arndt, Bundesverfassungsgericht!, S. 298 ; Nr. 74 § 4.

179 Vgl. Dok. Nr. 50.

180 Vgl. Dok. Nr. 34 Anm.

181 Vgl. Dok. Nr. 49 S. 3 5 3 f.

182 Vgl. Dok. Nr. 49 S. 3 5 4 -3 5 8 .

183 Vgl. Schreiben des Bundesministers der Finanzen II A -Ju  1 0 1 0 -4 0 /1 9 5 0  vom 20. 12. 1950 an Dr. 
Ferdinand Kleindinst MdB und an den Vorsitzenden des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun­
destages, Erwin Schoettle MdB (BA, B 106 /7912) und Dok. Nr. 52.

184 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 6, 114. Sitzung, 25. 1. 1951, S. 4301 C.
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Amdt (SPD) vorbereiteten185 Gesetzentwurf über das Amtsgehalt der Bundesverfas­
sungsrichter in drei Lesungen beriet und verabschiedete.186

Trotz zahlreicher Divergenzen zwischen und in den Parteien war sich eine breite Mehr­
heit im Bundestag bewußt, daß sie mit dem BVerfGG zur Komplettierung des 
Staatsaufbaus187 und zum vorläufigen Abschluß einer langen Rechtsentwicklung 
beitrug.188 189 190 191 192 Den Vertretern der politischen Parteien erschien das Bundesverfassungsge­
richt nicht nur als „Hüter der Verfassung44189, sondern auch als „Krönung des 
Rechtsstaats44190, als „Krönung der Rechtssicherheit44191, als „Wächter der bürgerlichen 
Freiheiten44192 oder auch als ein „Areopag44 und „verfassungsrechtlicher Olymp44.193 Der 
Bundestag habe damit, wie sein damaliger Vizepräsident Carlo Schmid feststellte, „ei­
nen mächtigen Pfeiler in den Bau der Bundesrepublik eingezogen44.194 

Was die Stellungnahmen der Parteien des Bundestages zu dem Entwurf eines BVerfGG 
angeht, so orientierten sich die Regierungsparteien stark an der deutschen Rechtstradi­
tion. Sie bildeten indessen keinen homogenen Block, was beispielsweise an ihren unter­
schiedlichen Stellungnahmen zur Verfassungsbeschwerde deutlich wurde.195 Die Hal­
tung der SPD als Oppositionspartei wurde vor allem durch drei Merkmale geprägt: ihr 
von den Weimarer Erfahrurfgen bestimmtes Mißtrauen gegen das beamtete 
Richtertum196, ihre Bereitschaft, sich an Besonderheiten der ausländischen Verfas­
sungsgerichtsbarkeit zu orientieren197, und ihre Kompromißbereitschaft bezüglich der 
von ihr vorgeschlagenen Neuerungen des Bundesanwalts, des Sondervotums, der Ver­
fahrensautonomie usw.198 Die Kompromißbereitschaft der SPD erklärt sich zum Teil 
daraus, daß das Richterwahlgesetz vom August 1950 bereits einige Bedenken der Partei 
gegen die von ihr beargwöhnte Justiz ausgeräumt hatte.199 Unabdingbar war dagegen für

185 Vgl. Dok. Nr. 52 S. 375.

186 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 6, 114. Sitzung, 25. 1. 1951, S. 4303 B -D .

187 Vgl. Anm. 4.

188 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 2, 28. Sitzung, 19. 1. 1950, S. 866 B; Bd. 6, 112. Sitzung, 18. 1. 1951, S. 
4218 C; 114. Sitzung, 25. 1. 1951, S. 4289 D.

189 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 2, 28. Sitzung, 19. 1 .1 9 5 0 , S. 867, B; BT-RechtsA 30. Sitzung, 20. 4 .1 9 5 0 ,
S. 15.

190 BT-RechtsA 22. Sitzung, 16. 3. 1950, S. 13; BT-Sten. Ber., Bd. 6, 112. Sitzung, 18. 1. 1951, S. 
4218 C.

191 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 6, 116. Sitzung, 1. 2. 1951, S. 4415 D.

192 Wilhelm Laforet, „Der Wächter der bürgerlichen Freiheiten. Verfassungsgerichtsbarkeit auf neuen 
Wegen/Das fünfte Organ der Bundesrepublik“ , in: Süddeutsche Zeitung Nr. 86, 14. 4. 1950, S. 4.

193 BT-RechtsA 27. Sitzung, 18. 4. 1950, S. 53.

194 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 6 ,1 1 6 . Sitzung, 1. 2. 1951, S. 4419 B.

195 Vgl. BT-RechtsA 74. Sitzung, 6. 12. 1950, S. 10.

196 Zum Eintreten der SPD für das Laienrichtertum bzw. für nicht beamtete Richter vgl. u. a. Dok. Nr. 16
S. 146, 148.

197 Vgl. BT-RechtsA 31. Sitzung, 21. 4. 1950, S. 13 f.; a. a. O., 69. Sitzung, 29. 11. 1950, S. 10.

198 Für die von der SPD ausgesprochene Kompromißbereitschaft vgl. BT-RechtsA 23. Sitzung, 21. 3. 
1950, S. 27 (Amdt); a .a .O ., 27. Sitzung, 18. 4. 1950, S. 65 (Greve); a .a .O ., 28. Sitzung, 19. 4. 
1950, S. 12 (Amdt); a .a .O ., 65. Sitzung, 23. 10. 1950, S. 25 (Neumayer); a .a .O ., 72. Sitzung, 4.
12. 1950, S. 21 (Geiger).

199 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 4, 75. und 76. Sitzung, 14. 7. 1950, S. 2731 D -  2732 A.
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die SPD die gesetzliche Regelung des Amtsgehalts der Verfassungsrichter200 und die 
Einführung der Verfassungsbeschwerde.201 Da sich aber auch in den Regierungspartei­
en ausreichend Befürworter für beides fanden, kam es in diesen wie übrigens in den mei­
sten anderen Sachfragen schließlich zu einem breiten Konsens. Verschiedentlich kam 
der Konsens auch dadurch zustande, daß Fragen nicht weiter reflektiert wurden202 bzw. 
offen blieben203 oder nicht in ihrer vollen Tragweite erkannt wurden.204 
Die letzte am Gesetzgebungsverfahren beteiligte Institution war der Bundespräsident, 
der den Verhandlungen über das BVerfGG offensichtlich erhebliche Bedeutung zumaß. 
Auf seinen ausdrücklichen, im Juli 1950 vorgetragenen Wunsch205 wurde in das Gesetz 
eine Bestimmung aufgenommen, wonach auch der Bundespräsident (neben Bundestag, 
Bundesrat und Bundesregierung) das Recht hatte, das BVerfG um ein Rechtsgutachten 
über eine bestimmte verfassungsrechtliche Frage zu ersuchen.206 Im Dezember 1950 
ließ sich der Bundespräsident dann von den beiden Vorsitzenden des Rechtsausschus­
ses des Bundestages, den Abg. Laforet und Arndt, über den erfolgreichen Fortgang der 
Arbeiten unterrichten.207 Neben den Verfassungsorganen hatten auch Interessengrup­
pen — allerdings in sehr viel geringerem Umfang — Anteil an der Gestaltung des 
BVerfGG.

6. Eingaben von Interessengruppen und Einzelpersonen zu dem Gesetzentwurf

Die Versuche organisierter Interessengruppen, auf den Entwurf für das BVerfGG einzu­
wirken, hatten nur bescheidenen Erfolg, weil die am Gesetzgebungsverfahren beteiligten 
Organe vor allem zu Beginn der Beratungen unter Zeitdruck standen und weil es damals 
im Bundesjustizministerium noch nicht üblich war, die interessierten oder betroffenen 
Gruppen über die laufenden Gesetzesvorhaben zu informieren.208 

Voll durchsetzen konnten sich lediglich die kommunalen Spitzenverbände, nämlich der 
Deutsche Städtetag209,  210 211unterstützt vom Deutschen Städtebund210 und vom Deutschen 
Landkreistag 211 Auf ihr wiederholtes Drängen212 fügte der Bundestag noch in dritter

200 Vgl. Dok. Nr. 49 S. 355.

201 Vgl. Dok. Nr. 62.

202 So wurde die Frage nicht weiter reflektiert, wie das BVerfG seine Entscheidungen, deren Vollstrek- 
kung es nach § 35 BVerfGG selbst regelt, auch durchsetzen kann. Mitteilung von Bundesverfassungs- 
richtera.D. Prof. Dr. W . Geiger vom 16. 3. 1979.

203 So blieb ungeklärt, welches Prüfungsrecht dem Bundespräsidenten zusteht, wenn er nach § 10 
BVerfGG die gewählten Richter ernennt. Vgl. Arndt, Bundesverfassungsgericht I, S. 298.

204 Nach Scheuner, Probleme, S. 297, war die Normenkontrolle ein schon bei der Abfassung des GG 
nicht genügend durchdachtes Gebiet.

205 Vgl. BT-RechtsA53. Sitzung, 7. 7. 1950, S. 72.

206 Vgl. BVerfGG § 97 Abs. 2 i.d .F . vom 12. 3. 1951; abgedr. in Dok. Nr. 74.

207 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 6 ,1 1 4 . Sitzung, 25. 1 .1 9 5 1 , S. 4287 C.

208 Mitteilung von Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. W . Geiger vom 19. 2. 1979.

209 Vgl. Dok. Nr. 2 4 ,3 0 .

210 Vgl. Dok. Nr. 32.

211 Vgl. Dok. Nr. 38.

212 Für die Erinnerungen des Deutschen Städtetages vgl. dessen Schreiben vom 1 4 .6 . und 28. 6. 1950, 
5. 12. 1950, 9. 1. und 23. 1. 1951 in: Nachlaß Laforet 1—122—029.
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Lesung des BVerfGG eine Bestimmung ein, nach der die Gemeinden und Gemeindever­
bände das Bundesverfassungsgericht anrufen können, wenn sie ihr Recht auf Selbstver­
waltung durch den Bund oder ein Land als verletzt ansehen.213 Damit erreichten die Ge­
meinden und Gemeindeverbände ein Zugeständnis vom Gesetzgeber, nachdem der 
Verfassungsgeber der Jahre 1948/49 ihrer Forderung, die kommunale Selbstverwaltung 
nicht nur als Institution, sondern auch als Grundrecht ähnlich wie in der Weimarer Ver­
fassung zu gewährleisten, nicht entsprochen hatte.214

Die Forderung der kommunalen Spitzenverbände, das Recht auf Selbstverwaltung stär­
ker zu schützen215, fand Unterstützung im Bundesministerium des Innern. Da der Deut­
sche Städtetag eine privatrechtliche, keine öffentlich-rechtliche Vereinigung war, konnte 
er sich über die Länder hinweg an den Bund wenden. Das Bundesinnenministerium sei­
nerseits hatte von seiner Funktion her zentralistische Bestrebungen und war daher ge­
neigt, die Gemeinden bei ihrer Forderung auf das Recht der Verfassungsbeschwerde zu 
unterstützen.216 So ersuchte das Bundesinnenministerium in einer Eingabe vom 21. Juli 
1950 das Bundesjustizministerium, den Gemeinden und Gemeindeverbänden insoweit 
das Recht der Verfassungsbeschwerde zum BVerfG zu geben, als durch Bundesrecht die 
verfassungsrechtliche Garantie der Selbstverwaltung der Gemeinden nach Art. 28 GG 
verletzt werde.217 Im gleichen Sinne schaltete sich der Kommunalreferent im Bundesin­
nenministerium vor der zweiten Beratung des Gesetzentwurfs in die Diskussion ein.218 

Auf parlamentarischer Ebene wurde die Forderung des Deutschen Städtetages beson­
ders durch die SPD unterstützt, die für sich in Anspruch nahm, der gemeindlichen 
Selbstverwaltung seit jeher besondere Aufmerksamkeit gewidmet zu haben.219 Bei der 
zweiten Beratung des BVerfGG im Plenum unternahm der SPD-Abgeordnete Jacobi, da­
mals Beigeordneter der Hauptgeschäftsstelle des Deutschen Städtetages220, einen Vor­
stoß zugunsten der Verfassungsbeschwerde für Gemeinden und Gemeindeverbände.221 
Dieser Antrag der SPD-Fraktion, den der Abg. Arndt kurz zuvor im Rechtsausschuß an­
gekündigt hatte222, kam als Initiativantrag für die Bundesregierung überraschend, so 
daß sie dazu nicht mehr Stellung nehmen konnte.223 Insgesamt gesehen hat das Verfah­

213 Vgl. Dok. Nr. 60.

214 Vgl. Wemer Sörgel, Konsensus und Interessen. Eine Studie zur Entstehung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1969, S. 101 f., 158 ff.

215 Vgl. „Auch ein Grundrecht“ , in: Der Städtetag, NF 3. Jg. (1950), S. 167.

216 Mitteilungen von Prof. Dr. U. Scheunervom 26. 1. 1980. Vgl. Das Bundesinnenministerium, Freund 
und Helfer der Gemeinden. Ministerialrat Dr. Kessler über Arbeit und Aufgaben des Ministeriums als 
Kommunalressort, in: Kommunalpolitische Blätter 2. Jg., Nr. 16 vom 25. 8. 1950, S. 2.

217 Vgl. BT-RechtsA 74. Sitzung, 6. 12. 1950, S. 14 (Prof. Köttgen, BMI).

218 Vgl. Hans Müthling, Zur verfassungsrechtlichen Sicherung der Selbstverwaltung, in: DOV 4. Jg. 
(1951), S. 33 f.

219 Vgl. Protokoll des Parteitags der SPD in Nürnberg 1947, S. 134.

220 Vgl. BT-Handbuch 1. Wahlp., S. 274 f.

221 Vgl. Dok. Nr. 55 S. 3 8 8 -3 9 0 .

222 Vgl. Dok. Nr. 52 S. 376.

223 Mitteilungen von Bundesverfassungsrichter a. D. Prof. Dr. W . Geigervom 19. 2. und 16./1 7 . 3 .1 9 7 9 . 
Entwurf einer Stellungnahme des BMF Abt. IP  1 5 0 0 -1 9 /5 1 , Bearb.: Min. Rat Dr. Prill, vom 7. 2. 
1951 für den Staatssekretär des BMF (BA, B 106 /7912).
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ren nach § 91 BVerfGG, der auch nach Inkrafttreten des Gesetzes umstritten blieb224, in 
der Praxis bisher nur geringe Bedeutung erlangt.225

Einen Teilerfolgt erzielte der Deutsche Anwaltverein. Hauptbestandteil seiner Stellung­
nahme zum Regierungsentwurf war der Anwaltszwang, d. h. die Prozeßbeteiligten soll­
ten sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen Verfahren nur durch einen Anwalt 
vertreten werden können.226 Dieser Forderung stand von Regierungsseite der Wunsch 
entgegen, nicht nur durch Rechtsanwälte, Rechtslehrer oder Minister vertreten zu wer­
den, sondern auch durch sachkundige Referenten.227 Das Ergebnis der Verhandlungen 
war ein Kompromiß. Der grundsätzliche Anwaltszwang in den mündlichen Verhandlun­
gen vor dem BVerfG (also nicht für Anträge und Schriftsätze) wird in zwei Fällen durch­
brochen: Die gesetzgebende Körperschaften und Teile von ihnen können sich durch ihre 
Mitglieder vertreten lassen; ebenso können Bund, Länder und ihre Verfassungsorgane 
Beamte delegieren, die die Befähigung zum Richteramt besitzen. Die Vollmacht ist dem 
Anwalt schriftlich zu erteilen und muß sich auf das Verfahren beziehen.228 

Ohne erkennbaren Einfluß auf das Gesetzgebungsverfahren blieb die Gesellschaft für 
Bürgerrechte in Frankfurt a.M. und der Bund für Bürgerrechte, die Dachorganisation 
der Gesellschaften für Bürgerrechte in verschiedenen Städten.229 Der Bund, der sich an 
der International League for the Rights of Men orientierte und mit dem von den Amerika­
nern finanzierten Institut zur Förderung öffentlicher Angelegenheiten e.V. verbunden 
war, sah seine Aufgabe vor allem in der Verwirklichung der Grundrechte und im Rechts­
schutz des einzelnen Bürgers.230 Unter diesem Gesichtspunkt war auch die Eingabe der 
Gesellschaft für Bürgerrechte in Frankfurt a. M. abgefaßt. Die Gesellschaft wandte sich 
u. a. gegen die Definition der Gefährdung der freiheitlichen demokratischen Grund­
ordnung im Regierungsentwurf vom 24. 2. 1950 sowie gegen die Verfassungsbe­
schwerde. 231 Ebenso wie der Bund für Bürgerrechte232 forderte die Gesellschaft für Bür­
gerrechte statt dessen die Popularklage nach bayerischem Vorbild.233

224 Vgl. Hans Schäfer, Die Verfassungsbeschwerde der Gemeinden und Gemeindeverbände, in DÖV 4. 
Jg. (1951), S. 5 72 —576; Walter Grafe, Nochmals: Die Verfassungsbeschwerde der Gemeinden und 
Gemeindeverbände, in: DÖV 5. Jg. (1952), S. 7 4 -7 6 .

225 Bis Ende 1969 ergingen insgesamt sieben Senatsbescheide über solche Beschwerden. Vgl. Kutscher, 
S. 168.

226 Vgl. Dok. Nr. 27.

227 Vgl. BT-RechtsA 76. Sitzung, 1 1 .1 2 . 1950, S. 25 f.

228 Vgl. Oscar Toepffer, Zur Eröffnung des Bundesverfassungsgerichts, in: Anwaltsblatt Jg. 1 (1951), S. 
108; Günter Willms, Anwaltschaft und Bundesverfassungsgericht, in: Anwaltsblatt Jg. 2 (1952), S. 
50 f.

229 Diese Organisationen werden erwähnt in BT-RechtsA 30. Sitzung, 20. 4 .1 9 5 0 , S. 9 (Etzel); BT-Sten. 
Ber., Bd. 6, 116. Sitzung, 1. 2. 1951, S. 4413 D (Arndt).

230 Vgl. Hermann Heimerich, Ein Forum der Verwaltung, in: Der Städtetag NF. 3. Jg. (1950), S. 
3 1 2 —314; Mitteilung von Prof. Dr. Karl-Josef Partsch, ehern. Geschäftsführer der Gesellschaft für 
Bürgerrechte Frankfurt a.M ., vom 26. 4. 1979.

231 Vgl. Dok. Nr. 20.

232 Vgl. Dok. Nr. 57.

233 Das bayerische Verfassungsrecht ermöglicht Beschwerden wegen verfassungswidriger Einschrän­
kung von Grundrechten durch Gesetze und Verordnungen, die jedermann ohne Geltendmachung ei­
gener Rechte einlegen kann. Vgl. Art. 98 Satz 4 Bayer. LVerf. in Verb. mit§ 54 Abs. 1 Verfassungsge- 
richtshofG i. d. F. vom 22. Juli 1947.
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Leitgedanke der Forderungen, die der Deutsche Juristentag 1949 aufgestellt hatte234 
und durch seine Ständige Deputation im Frühjahr 1950 vortragen ließ, war die richterli­
che Unabhängigkeit der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts.235 Diesem Gesichts­
punkt entsprachen die Vorschläge, die berufsrichterlichen Mitglieder des Gerichts auf 
Lebenszeit zu wählen, die Wahl der übrigen Mitglieder nicht an die Wahlperiode des 
Bundestages zu binden, den Richtern die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei zu 
untersagen, bei der Richteranklage die Anklagefrist nicht zu lang zu bemessen usw. Ein 
Teil dieser Vorschläge deckte sich mit Anregungen von anderer Seite, so daß sich der 
Einfluß des Deutschen Juristentages nicht abschätzen läßt.

Weitere Versuche juristischer Organisationen, Einfluß auf das BVerfGG zu nehmen, be­
zogen sich auf die Kandidatenaufstellung für die Wahl zum BVerfG236 und auf den Sitz 
des Gerichts.237 Daneben gab es Vorschläge zu dem Gesetzentwurf von einzelnen Juri­
sten, so von Walter Jellinek, Professor für Öffentliches Recht, und Hans Quambusch, 
Generalanwalt beim Deutschen Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet in 
Köln. Beide traten für die von der SPD-Fraktion vorgeschlagene Institution des Bundes­
anwalts ein.238

Abgesehen von den Eingaben der genannten Organisationen blieb das Interesse der Öf­
fentlichkeit an der Entstehung des BVerfGG gering. Nach zeitgenössischem Urteil waren 
der Gesetzentwurf, die an ihm beteiligten Personen und die Verzögerung der Errichtung 
des Gerichtes kaum Gegenstand besonderen Interesses.239

III. Errichtung und Anerkennung des Bundesverfassungsgerichts

1. Bestimmung des Sitzes und erste Richterwahlen

Nach Inkrafttreten des BVerfGG fehlten zwei wichtige Voraussetzungen für die Errich­
tung des Gerichtes: der Sitz des Gerichtes war zu bestimmen, und die Richter für das 
Bundesverfassungsgericht mußten gewählt werden. Die bei der Beratung des BVerfGG 
ausgeklammerte schwierige Frage nach dem Ort des Gerichtes wurde durch das Gesetz 
über den Sitz des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 1951 beantwortet, das Karls­
ruhe vorläufig als Sitz bestimmte.240 Die Entscheidung über den Sitz des Gerichtes wur­

234 Vgl. 37. DJT 1949, S. 9 0 -9 5 .

235 Vgl. Dok. Nr. 11.

236 Vgl. Schreiben (mit Kandidatenliste) der Vereinigung weiblicher Juristen und Volkswirte e.V. Dort­
mund vom 2 8 .1 .1 9 5 1  an den Präsidenten des Bundesrates. (Archiv des Bundesrates, 2 S.). Die Liste 
nennt an erster Stelle Dr. Erna Scheffler, die im September 1951 in das BVerfG gewählt wurde.

237 Vgl. Denkschrift „Der Sitz der Bundesgerichte“ von Prof. Dr. H. C. Nipperdey, dz. Vorsitzenderder 
ständigen Konferenz der juristischen Fakultäten der Bundesrepublik. Undatiert, etwa Mitte 1950. 
(Nachlaß Laforet 1 -1 2 2 -1 7 5 ) .

238 Vgl.BT-RechtsA 27. Sitzung, 18. 4. 1950, S. 86 und Aktenvermerk von Bundesjustizminister Dehler 
für Ministerialrat Dr. Geiger betr. Vorschläge von Quambusch vom 4. 3. 1950 (BA, B 141/71).

239 Mitteilung von Bundesminister a. D. Prof. Dr. H.-J. v. Merkatz vom 3 .4 . 1979 und von Bundesmini­
ster a. D. Dr. K. Weber vom 20. 6. 1979; vgl. Hermann Jahrreiss, Das Bundesverfassungsgericht soll 
„Hüter der Verfassung“ sein, in: DRiZ 28. Jg. (1950), S. 122.

240 Vgl. Dok. Nr. 77.
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de durch drei Faktoren bestimmt: durch den vorläufigen Charakter aller Bundesinstitu­
tionen und ihres jeweiligen Amtssitzes, durch die Konzeption der Bundesregierung, 
möglichst viele Bundeseinrichtungen auf möglichst viele Orte zu verteilen und schließ­
lich durch die Vorentscheidung des Bundesministeriums der Justiz, das Oberste Bun­
desgericht, den Bundesgerichtshof und das BVerfG an ein und demselben Ort zu 
errichten.241

Die Auffassung des Bundesjustizministeriums, insbesondere Dehlers selbst, fand die 
Unterstützung von CDU/CSU, FDP, DP, BP und Zentrum; ihr gemeinsamer Gesetzent­
wurf sah Karlsruhe als Sitz des BVerfG vor, während nach dem Gesetzentwurf der SPD 
das Gericht in Berlin residieren sollte. Am 1. Juli 1951 wurde in Karlsruhe eine Ge­
schäftsstelle eröffnet. Sie traf die organisatorischen Vorbereitungen für die Eröffnung 
des Gerichtes am 28. September 1951.242

Der Eröffnung des Gerichts vorausgegangen war die Richterwahl. Am 25. April 1951 
hatte der Bundestag die Mitglieder des Wahlmännergremiums nach § 6 Abs. 2 BVerfGG 
gewählt.243 Im Mai 1951 drängte Adenauer auf die Errichtung des Gerichtes, und das 
Kabinett befaßte sich wiederholt mit den Kandidatenvorschlägen für die 
Richterwahl.244 Wegen tiefgreifender Meinungsverschiedenheiten zwischen den politi­
schen Parteien konnte sich das Wahlmännergremium jedoch zunächst nicht über die 
Wahl des Präsidenten einigen.245 Erst nachdem hier eine Klärung erreicht und Bundes­
tag und Bundesrat sich abgesprochen hatten, wählte das Wahlmännergremium des 
Bundestages am 4. September 1951 für jeden Senat sechs Richter. Der Bundesrat wähl­
te am 6. September 1951 die restlichen sechs Richter für jeden Senat. Sodann wählte der 
Bundestag Hermann Höpker Aschoff zum Präsidenten, der Bundesrat Rudolf Katz zum 
Vizepräsidenten des Gerichtes.246

Für Bundestag und Bundesrat als Kreationsorgane des BVerfG lag und liegt die Schwie­
rigkeit vor allem darin, bei der Richterwahl vier nicht ohne weiteres vereinbare Forderun­
gen zu berücksichtigen. Es sind dies die Forderungen „nach demokratischer Legitimie­
rung der Verfassungsrichter, nach Ausschluß einseitiger Einflüsse bei der Richterwahl, 
nach hoher richterlicher Qualifikation und nach föderativer Repräsentation44.247 

Neben diesem politischen Spannungsfeld, in dem sich bis heute die Richterwahlen zum 
BVerfG vollziehen, entstand ein weiteres Spannungsfeld aus der Zuordnung des Bun­
desverfassungsgerichts zu den übrigen Bundesorganen.

241 Vgl. Dok. Nr. 58.

242 Einzelheiten bei Läufer, S. 138 f.

243 Vgl. BT-Sten. Ber., Bd. 6, 138. Sitzung, 25. 4. 1951, S. 5449 B -C , 5460 C -D .

244 Vgl. Aktenvermerke von Bundesjustizminister Dehler für Ministerialrat Geiger vom 8. 5., 29. 5 ., und 
12. 6. 1951 (Nachlaß Dehler D A /0704); Wengst, S. 2 2 8 -2 3 3 .

245 Vgl. Dok. Nr. 78, 79; Wengst, S. 2 3 3 -2 4 0 .

246 Vgl. Dok. Nr. 80.

247 So Läufer, S. 207.
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2. Selbstverständnis und Selbstbestimmung des Bundesverfassungsgerichts

Schon kurze Zeit nach der Eröffnung des BVerfG befaßte man sich im Bundesjustizmi­
nisterium 248 und im Gericht selbst249 mit der Frage, welche verfassungsmäßige und ver­
waltungsorganisatorische Stellung das Bundesverfassungsgericht und seine Mitglieder 
einnehmen sollten und ob und in welcher Weise eine Ergänzung oder Änderung der die 
Stellung des Gerichtes bestimmenden Gesetzgebung und Staatspraxis geboten schien. 
Diese Fragen drängten sich nach der Arbeitsaufnahme des Gerichtes auf, weil der Parla­
mentarische Rat und der Bundesgesetzgeber die Stellung des Bundesverfassungsge­
richts im gewaltenteiligen System der Bundesrepublik nicht abschließend geklärt hatten. 
Vom Grundgesetz an die Spitze der dritten Gewalt gestellt, wurde das Gericht aber auch 
als neutrale Gewalt neben den anderen oder als „Hüter der Verfassung“ über allen Ge­
walten angesehen. Was diese Funktionszuweisungen für den Status und die Organisa­
tion des Gerichtes bedeuteten, war offen geblieben.250

Bei dem Bemühen des BVerfG, „seinen Status selbst im Rahmen des Gesamtgefüges der 
Verfassung zu definieren“ 251, gingen die Richter von der Erkenntnis aus, daß das 
BVerfG in seinem Sinngehalt zerstört würde, wenn der damals gegebene Status des Ge­
richts mit seiner Abhängigkeit von anderen Institutionen bestehen bliebe.252 Diese Ab­
hängigkeit hatte eine ebenso lange institutionelle wie verfassungsdogmatische Tradition. 
Zu den institutionellen Vorbelastungen gehörten der „Beamtenstatus“ der Richter am 
BVerfG, die Ressortzuständigkeit des Bundesministers der Justiz für das Gericht, die 
Unselbständigkeit im Haushaltsrecht sowie der vorgeschriebene „Dienstweg“ des 
BVerfG zu den Verfassungsorganen des Bundes über das Bundesjustizministerium. Ein 
weiterer Grund für die institutionelle Abhängigkeit des BVerfG nach seiner Errichtung 
lag in der tradierten deutschen Gerichtsorganisation.253 Noch stärker dürfte die anfäng­
lich umstrittene Situation des BVerfG durch das tradierte Verständnis von Staatsge­
richtsbarkeit in der deutschen Staatsrechtslehre beeinflußt worden sein.254 

Im Widerspruch zu der anfänglichen tradierten Abhängigkeit des Bundesverfassungsge­
richts vertraten die Bundesverfassungsrichter von Beginn ihrer Tätigkeit an die Auffas­
sung, daß das BVerfG sowohl „eine echte richterliche Körperschaft“ 255 als auch „ein mit 
höchster Autorität ausgestattetes Verfassungsorgan“ 256 sei. Die Gerichtsqualität und 
der Verfassungsorgancharakter ergaben sich nach Ansicht der Richter aus dem Grund­
gesetz, aus dem BVerfGG sowie aus der Entstehungsgeschichte der Rechtsnormen.257

248 Vgl. die Aktenvermerke des Bundesministeriums über „Allgemeines über das Justizverwaltungsver­
hältnis zwischen Bundesjustizminister und Bundesverfassungsgericht“ vom 9. 10. 1951, „Die 
dienstrechtliche Stellung der Richter und Beamten des Bundesverfassungsgerichts“ vom 11. 10. 
1951 und „Bundesjustizminister und Haushalt des Bundesverfassungsgerichts“ vom 13. 10. 1951 
(Nachlaß Dehler D A/0075).

249 Vgl. Dok. Nr. 8 1 -8 4 .

250 Vgl. Läufer, S. 254 f., Schlaich, S. 101 f ; Wahl/Rottmann, S. 360.

251 So Leibholz, S. 113.

252 Vgl. Leibholz, S. 117.

253 Vgl. Läufer, S. 2 5 6 -2 7 0 .

254 Vgl. Läufer, S. 2 7 0 -2 7 8 .

255 Siehe Statusbericht, S. 120.

256 Vgl. Dok. Nr. 87.

257 Vgl. statt vieler Belege Geiger, Kommentar, S. 5 ; Leibholz, S. 110 ff.
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Zu der so verstandenen Stellung des Gerichtes stand die damalige Staatspraxis im Wi­
derspruch. Ziel der Denkschrift des BVerfG vom Juni 1952 war es daher, die Aufmerk­
samkeit der übrigen obersten Bundesorgane auf diesen Widerspruch zu lenken und dar­
zulegen, „welche Konsequenzen sich aus der Stellung des BVerfG im Rahmen des Bon­
ner Grundgesetzes unmittelbar für das geltende Verfassungsrecht ergeben.44258 Dieser 
Anspruch und die Selbsteinschätzung des BVerfG zielten auf eine Veränderung im Ge­
füge der Institutionen und Staatsfunktionen nach dem Grundgesetz. Die Errichtung des 
BVerfG bedeutete eine Differenzierung der institutionellen Ordnung der Bundesrepu­
blik, in der das BVerfG als das jüngste oberste Bundesorgan eine eigene Interessenlage 
entwickelte, die derjenigen der übrigen Bundesorgane teilweise zuwiderlief. Die Folge 
war ein interinstitutioneller Konflikt258 259, dessen Motive, Form und Verlauf eingehend do­
kumentiert worden sind.260 Etwa Mitte 1953 waren die Hauptfragen geklärt. Sie betra­
fen den Gerichtscharakter des BVerfG, seine Qualität als Verfassungsorgan sowie die Or­
ganisation seiner Verwaltung, nämlich die Gerichtsverwaltung (GeschäftsVerteilung und 
Geschäftsgang innerhalb des Gerichtes) und die allgemeine Justizverwaltung (Haushalt, 
Besoldung, Urlaub, Beförderung usw.). Die Statusdiskussion endete zugunsten des 
BVerfG; sie gab dem Gericht im wesentlichen die ihm heute eigene Ordnung nach innen 
und Legitimität nach außen.261 Damit waren die Grundlagen für die weitere Entwick­
lung und Tätigkeit des Gerichtes geschaffen262, in deren Verlauf das BVerfGG mehrfach 
geändert worden ist.263

Es Hegt in Stellung und Aufgabenbereich des BVerfG begründet, daß die 1951 begonne­
ne Diskussion über die Frage nach den Grenzen und Aufgaben des Gerichtes immer wie­
der neue Anstöße erhält. Indem Verfassunggeber und Gesetzgeber sich für die Verfas­
sungsgerichtsbarkeit in der uns geläufigen Gestalt entschieden haben, ist eine nicht auf­
lösbare Kompetenzproblematik entstanden. Vor der Errichtung des BVerfG war das 
Parlament der Ort, wo rechtspolitisch und verfassungsrechtlich das letzte Wort gespro­
chen wurde; seit 1951 hat das BVerfG das letzte Wort. Interinstitutionelle Spannungen 
zwischen Bundestag und Bundesregierung einerseits und BVerfG andererseits sind da­
durch angelegt, daß das BVerfG von den fünf obersten Bundesorganen dasjenige ist, das 
über die Kompetenz verfügt, die Kompetenzgrenzen der vier anderen Bundesorgane zu 
bestimmen.264 Zugleich ist das BVerfG das einzige Verfassungsorgan, daß keiner

258 Vgl. Dok. Nr. 87.

259 Vgl. Schlaich, S. 101; M. Rainer Lepsius, Modemisierungspolitik als Institutionenbildung. Kriterien 
institutioneller Differenzierung, in: Probleme der Modemisierungspolitik, hrsg. von Wolfgang Zapf, 
Meisenheim am Glan 1977, S. 17, 26 f.

260 Vgl. Der Status des Bundesverfassungsgerichts. Material-Gutachten, Denkschriften und Stellung­
nahmen mit einer Einleitung von Gerhard Leibholz, in: JböffR, Bd. 6 (1957), S. 1 09 —221.

261 Vgl. Läufer, S. 3 1 2 -3 3 4 .

262 Das Schrifttum zum BVerfG und zu seiner Entscheidungspraxis ist kaum noch übersehbar. Eine voll­
ständige Bibliographie unter Einschluß der Tagespresse bietet: Josef Mackert/Franz Schneider (Be- 
arb.), Bibliographie zur Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder. Mit einem Geleit­
wort von Gebhard Müller, Bd. 1 — 3, Tübingen 1 9 7 1 -1 9 8 2 . Für die vorwiegend politikwissenschaftli­
che Sicht vgl. Rudolf Schäfer, Politikwissenschaftliche Analysen des Bundesverfassungsgerichts, in: 
NPL XIX. Jg. (1974), S. 2 0 9 —219; Ingwer Ebsen, Das Bundesverfassungsgericht im politischen Sy­
stem der Bundesrepublik Deutschland, in: NPL XXIII, Jg. (1978), S. 1 7 2 -1 8 4 .

263 Vgl. die Übersicht über die Ändemngen des BVerfGG nach III.

264 Vgl. Geiger, Probleme, S. 481.
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unmittelbar disziplinierenden und korrigierenden Kontrolle von außen unterliegt.265 
Welches Gewicht das BVerfG als Kontrollorgan im Verfassungsleben seit 1951 gewon­
nen hat, wird an der Tatsache sichtbar, daß es kaum eine bedeutende Frage zum inne­
ren und äußeren Status der Bundesrepublik gibt, zu der das BVerfG nicht auf Antrag ei­
ne Entscheidung gefällt hat.266 Dabei hat das Gericht den Gesetzgeber wiederholt korri­
giert, ergänzt oder geradezu ersetzt, wenn es Entscheidungsdefizite des Parlaments 
feststellte.267 Angesichts dieser Entwicklung wirft die Einwirkung des BVerfG auf die po­
litische und soziale Ordnung der Bundesrepublik immer wieder die Frage nach der Über­
schreitung seiner Kompetenzen auf268, nach der Angemessenheit seiner Entscheidun­
gen sowie nach seinen Möglichkeiten zur Einschätzung der Entscheidungsfolgen bzw. 
zur gesellschaftspolitischen Prognose.269

Die zuvor genannten, bis heute diskutierten Fragen haben ihren Ausgangspunkt zum ei­
nen in der Interpretation des Grundgesetzes270, zum anderen in der Verfassung und in 
dem Zuständigkeitsschema des BVerfG, deren Entstehung und gesetzliche Festlegung 
in der vorliegenden Edition dokumentiert wird.

265 So Hermann Jahrreiss, Das Bundesverfassungsgericht soll „Hüter der Verfassung“ sein, in: DRiZ 28. 
Jg. (1950), S. 121.

266 Vgl. Schieder, S. 32 f.

267 Vgl. Schlaich, S. 115 f.

268 Vgl. statt vieler Belege Otwin Massing, „Verfassungskonsens als Alibi.“ Anmerkungen zur Kritik des 
Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts an Kanzler und Parlament, in: ZParl, Jg. 10 (1979), S. 
119—125; Winfried Steffani, Verfassungskonsens als Problem, Ajimerkungen zu einer Kontroverse, 
ebd.,S . 1 2 5 -1 3 2 .

269 Zur Frage der Einschätzung der Entscheidungsfolgen bzw. der gesellschaftlichen Prognose vgl. Fritz 
Ossenbühl, Die Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognoseentscheidungen durch das Bun­
desverfassungsgericht, in: Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, hrsg. von Christian Starck, 
Tübingen 1976, Bd. 1, S. 4 5 8 -5 1 8  und BVerfGE 50, S. 331 ff. (Mitbestimmungsurteil vom 1. 3. 
1979).

270 Vgl. Wahl/Rottmann, S. 3 2 6 —370 ; Bernd Eisenblätter, Die Verfassungsgerichtsbarkeit im politi­
schen Prozeß. Ein Beitrag zur Uberparteilichkeit des Bundesverfassungsgerichts, in: JböffR NF. Bd. 
29 (1980), S. 7 7 -8 2 .
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Zeittafel
zur Entstehung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht

und
zur Errichtung des Bundesverfassungsgerichts

I. Von der Ausarbeitung der Gesetzentwürfe bis zur ersten Beratung
im Deutschen Bundestag 

(November 1949 bis 31. 3. 1950)

1949 

Oktober­
November 

6. Dezember

Vorarbeiten zu einem Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfGG) im Bundesministerium der Justiz

Fertigstellung des Referentenentwurfs für ein BVerfGG im Bundes - 
ministerium der Justiz

14. Dezember Entwurf der Bundestagsfraktion der SPD für ein BVerfGG (BT- 
Drucks. Nr. 328)

18. Dezember Ausarbeitung eines Kontrollgutachtens zu dem Referentenentwurf 
für ein BVerfGG im Bundesministerium der Justiz

1950 

9. Januar Mitteilung des Bundesministers der Justiz im Rechtsausschuß des 
Deutschen Bundestages, daß der Entwurf für ein BVerfGG vor dem 
Abschluß stehe und daß er auf die Errichtung des BVerfG zum 1.4. 
1950 hoffe

19. Januar 28. Sitzung des Deutschen Bundestages: Erste Beratung des Ent­
wurfs eines BVerfGG auf Antrag der Bundestagsfraktion der SPD; 
Überweisung ihres Initiativgesetzentwurfs an den Rechtsausschuß

25. Januar Übersendung des im Bundesministerium der Justiz ausgearbeite­
ten Gesetzentwurfs an die übrigen Bundesministerien

1 .-9 .  Februar Übersendung des im Bundesministerium der Justiz ausgearbeite­
ten Gesetzentwurfs und der zugehörigen Begründung an das Bun­
deskanzleramt zur Vorlage im Bundeskabinett

10. Februar Referentenbesprechung über den Gesetzentwurf des Bundesmini­
steriums der Justiz mit Vertretern weiterer Bundesministerien

17. Februar Beschluß des Bundeskabinetts, den Gesetzentwurf des Bundesmi­
nisteriums der Justiz mit verschiedenen Änderungen zu genehmi­

18. Februar

gen

Übersendung der am Vortag beschlossenen Fassung des Gesetz­
entwurfs durch den Bundesminister der Justiz an das Bundeskanz­

24. Februar

leramt zur Weiterleitung an den Bundesrat

Irrtümliche Übersendung der ersten, vom Bundeskabinett noch 
nicht abgeänderten Fassung des Gesetzentwurfs durch das Bun­
deskanzleramt an den Bundesrat (BR-Drucks. Nr. 125/50)

XLIII



Zeittafel

28. Februar Übersendung der zweiten, vom Bundeskabinett abgeänderten Fas­
sung des Gesetzentwurfs (Regierungsentwurf) durch das Bundes­
kanzleramt an den Bundesrat (Neufassung der BR-Drucks. Nr. 
125/50)

28. Februar Beschluß des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages und 
des Rechtsausschusses des Bundesrates, die jeweiligen Auffassun­
gen über den Entwurf eines BVerfGG in einer gemeinsamen Bera­
tung anzugleichen

2. März 14. Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrates: Beratung des 
Regierungsentwurfs unter allgemeinen Gesichtspunkten

8. März Eingabe der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages an 
den Bundesrat. Betreff: Änderungsvorschläge zu dem Entwurf ei­
nes BVerfGG

8 .-1 1 . März 15. Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrates: Erarbeitung 
von Änderungsvorschlägen zu dem Regierungsentwurf in drei zu 
diesem Zweck gebildeten Unterausschüssen

15. März 21. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Berichterstattung über den Regierungsentwurf (unter Berücksichti­
gung des Gesetzentwurfs der Bundestagsfraktion der SPD und der 
Änderungsvorschläge des Bundesrates)

16. März 16. Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrates: Beratung 
über die in der Zeit vom 8. —11. 3. 1950 erarbeiteten Änderungs­
vorschläge zu dem Regierungsentwurf, sodann gemeinsame Bera­
tung mit dem Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages gemäß 
dem Beschluß vom 28. 2. 1950

16. März 22. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Stellungnahmen von Mitgliedern des Rechtsausschusses des Bun­
des r a t e s zu dem Regierungsentwurf

17. März 16. Plenarsitzung des Bundesrates: Berichterstattung über die Än­
derungsvorschläge, die vom Rechtsausschuß des Bundesrates in 
der Zeit vom 8. — 11 .3 .1950  und am 16 .3 .1950  erarbeitet wurden

21. März 23. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Begründung des Initiativgesetzentwurfs der Bundestagsfraktion 
der SPD durch diese

22. März Übersendung eines Entwurfs für die Stellungnahme der Bundesre­
gierung zu den Änderungswünschen des Bundesrates vom 11. 
März durch den Bundesminister der Justiz an das Bundeskanzler­
amt zur Vorlage im Bundeskabinett

28. März Beschluß des Bundeskabinetts, a) den Regierungsentwurf in allen 
Punkten aufrechtzuerhalten, die nicht nur redaktionelle Bedeu­
tung haben, b) den Entwurf einer kurzen Stellungnahme der Bun­
desregierung zu den Empfehlungen des Bundesrates zu billigen 
und c) eine ausführliche Stellungnahme zu den Änderungsvor­
schlägen des Bundesrates durch das Bundesministerium der Justiz 
nachreichen zu lassen
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28. März

28. März

29. März

30. März

31. März

18. April

18. April

19. April

20. April

21. April

Übersendung des Regierungsentwurfs durch den Bundeskanzler 
an den Präsidenten des Deutschen Bundestages (BT-Drucks. Nr. 
788)

Schreiben des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestages an den Vorstand der Bundestagsfraktion der CDU/ 
CSU mit dem dringenden Vorschlag, im Ältestenrat darauf hinzu­
wirken, daß das Plenum die Regierungsvorlage am 3 1 .3 .1 9 5 0  oh­
ne Aussprache in der 1. Beratung dem Rechtsausschuß überweist 

Schreiben des Bundeskanzleramtes an den Bundesminister der Ju­
stiz mit der Bitte, die Stellungnahme der Bundesregierung zu den 
Änderungsvorschlägen des Bundesrates in den Punkten zu ergän­
zen, in denen die Auffassungen der Bundesregierung und des Bun­
desrates voneinander abweichen

Eingabe der Gesellschaft für Bürgerrechte (Frankfurt a.M.) an die 
Rechtsausschüsse des Deutschen Bundestages und des Bundesra­
tes. Betreff: Änderungsvorschläge zu dem Entwurf für ein BVerfGG

56. Sitzung des Deutschen Bundestages: Erledigung der 1. Bera­
tung des Entwurfs eines BVerfGG dadurch, daß das Plenum die 
dem Regierungsentwurf beigegebene kurze Begründung als entge­
gengenommen anerkennt und die Vorlage ohne Aussprache an den 
Rechtsausschuß überweist

II. Die Beratung des Regierungsentwurfs im Ausschuß 
für Rechtswesen und Verfassungsrecht des 

Deutschen Bundestages (18. 4. 1950 bis 17. I. 1951)

13. Juli Sitzungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: Be­
ratung des Regierungsentwurfs (unter Berücksichtigung des Ent­
wurfs der Bundestagsfraktion der SPD und der Änderungsvor­
schläge des Bundesrates) in 1. Lesung (Erörterung von Sachfragen 
ohne Abstimmungen)

27. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über Zusammensetzung und Gliederung des Richterkol­
legiums des BVerfG, Qualifikation und Bestellung seiner Mitglieder 
sowie Einsetzung eines Bundesanwalts

28. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Wahl des Präsidenten und des Vizepräsidenten 
des BVerfG, die Frage des Sondervotums und die Frage der Voll­
streckungsbefugnis für Entscheidungen des BVerfG

30. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfassungsbeschwerde

31. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Anhörung der geladenen Präsidenten der Staatsgerichtshöfe der 
Länder Baden und Hessen sowie des Vizepräsidenten des Bayeri­
schen Verfassungsgerichtshofes als Sachverständige
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21. April 

25. April

27. April

30. April 

23. Mai

28. Juni

30. Juni

4. Juli

5. Juli

6. Juli

7. Juli

11. Juli

Beschluß des Bundeskabinetts, die Ergänzung der Stellungnahme 
der Bundesregierung zu den Änderungsvorschlägen des Bundesra­
tes zu genehmigen (BT-Drucks. Nr. 788 Anlage)

Eingabe des Deutschen Städtetages (Köln) an den Bundesminister 
des Innern. Betreff: Änderungsvorschlag zu dem Entwurf eines 
BVerfGG

33. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Zurückstellung der Beratung des ersten und zweiten Teils der Re­
gierungsvorlage; Beratung über den dritten Teil der Vorlage (Allge­
meine Verfahrensvorschriften)

Übersendung der Ergänzung der Stellungnahme der Bundesregie­
rung zu den Änderungsvorschlägen des Bundesrates durch den 
Bundeskanzler an den Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Eingabe des Deutschen Anwaltvereins (Hamburg) an den Rechts- 
ausschuß des Deutschen Bundestages und an den Bundesminister 
der Justiz. Betreff: Änderungsvorschläge zu dem Entwurf eines 
BVerfGG

49. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beginn der Beratung über den vierten Teil der Regierungsvorlage 
(Besondere Verfahrensvorschriften), zunächst über das Verfahren 
im Falle der Verwirkung von Grundrechten

Eingabe des Deutschen Städtebundes (Düsseldorf) an den Bun­
desminister des Innern. Betreff: Änderungsvorschlag zu dem Ent­
wurf eines BVerfGG

50. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfahren in den Fällen des Parteiverbots, der 
Wahlprüfung und der Anklage gegen den Bundespräsidenten

51. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfahren in den Fällen der Anklage gegen den 
Bundespräsidenten, der Richteranklage, von Streitigkeiten zwi­
schen Organen des Bundes, von solchen zwischen Bund und Län­
dern sowie von anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten

52. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfahren bei VerfassungsStreitigkeiten inner­
halb eines Landes, in den Fällen der abstrakten Normenkontrolle, 
der konkreten Normenkontrolle, der Nachprüfung von Völker­
recht, bei Vorlagebeschluß eines Landesverfassungsgerichtes, bei 
der Prüfung der Fortgeltung von Recht als Bundesrecht sowie bei 
V erfassungsbeschwerden

53. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfassungsbeschwerde, die gutachtlichen Äu­
ßerungen des BVerfG und die Schluß vor Schriften des Regierungs- 
entwurfs

Beschluß des Bundeskabinetts, das BVerfG in Köln zu errichten, 
falls der Gesetzgeber nicht anders entscheidet
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12. Juli

13. Juli 

13. Juli

18. Juli

21. Juli

22. September

Oktober

19. Oktober

25. Oktober— 
6. Dezember

25. Oktober 

10. November

24. November

54. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Erneute Beratung über die Anzahl der Richter und die Zusammen­
setzung des Richterkollegiums sowie über die §§ 1 und 2 des Regie­
rungsentwurfs. Angesichts der dabei zutage tretenden unüber­
brückbaren Meinungsunterschiede Unterbrechung der Beratung 
und Bildung eines Unterausschusses aus sechs Mitgliedern, der ei­
nen Kompromiß finden soll

55. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Autonomie des BVerfG

1. Beratung des am Vortag gebildeten Unterausschusses, der bis 
zum 25. 10. 1950 einen Kompromiß zwischen dem Regierungs- 
entwurf und dem Entwurf der Bundestagsfraktion der SPD ausar­
beitet

Schreiben des Bundesministers der Justiz an den Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages mit der Bitte, die 
Beratungen über den Gesetzentwurf zu beschleunigen, und dem 
Hinweis auf den Zusammenhang zwischen den alliierten Gesetzes- 
Vorbehalten und der Errichtung des BVerfG

Eingabe des Deutschen Landkreistages (Frankfurt a.M.) an den 
Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages. Betreff: Änderungs­
vorschlag zu dem Entwurf eines BVerfGG

Schreiben des Bundesministers der Justiz an den Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages mit der Bitte, auf 
eine baldige Einigung der Regierungsparteien über die inzwischen 
erarbeitete Konzeption des Gesetzentwurfs hinzuwirken

Beendigung der Beratungen des Unterausschusses, den der 
Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages im Juli 1950 zur Aus­
arbeitung einer Kompromißlösung eingesetzt hatte 

40. Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrates: Berichter­
stattung über den Stand der Arbeit an dem Gesetzentwurf im 
Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages 

Sitzungen des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: Be­
ratung der im Unterausschuß veränderten Fassung des Regie­
rungsentwurfs in 2. Lesung

65. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Berichterstattung über die im Unterausschuß erarbeitete Fassung 
des Regierungsentwurfs

Schreiben des Bundesministers der Justiz an den Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages mit der erneuten 
Bitte, auf eine Beschleunigung der Beratungen über den Gesetzent­
wurf hinzuwirken

Schreiben des Vorsitzenden des Rechtsausschusses des Deutschen 
Bundestages an die Ausschußmitglieder mit der Bitte, durch ihr Er­
scheinen die Beschlußfähigkeit des Ausschusses bei den Verhand­
lungen sicherzustellen
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29. November

30. November

1. Dezember 

4. Dezember

5. Dezember

6. Dezember

9. Dezember 

11. Dezember 

15. Dezember

1951

4. Januar

5. Januar

69. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Abschluß der Beratungen über die Allgemeinen Verfahrensvor­
schriften des Gesetzentwurfs und Beginn der Beratungen über die 
Besonderen Verfahrensvorschriften

70. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die im Gesetzentwurf vorgesehenen Verfahrensvor­
schriften in den Fällen der Wahlprüfung und der Präsidentenan­
klage

71. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Fortsetzung der Beratung über die Verfahrensvorschriften in den 
Fällen der Wahlprüfung

72. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfahrensvorschriften in den Fällen der Wahl­
prüfung, der Richteranklage, von Organstreitigkeiten, von Streitig­
keiten zwischen Bund und Ländern, von Streitigkeiten nicht ver­
fassungsrechtlicher Art, von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb 
eines Landes und der abstrakten Normenkontrolle

73. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfahrensvorschriften in den Fällen der ab­
strakten Normenkontrolle, der konkreten Normenkontrolle, der 
Nachprüfung von Völkerrecht, der Vorlage eines Landesverfas­
sungsgerichtes und der Fortgeltung von Recht als Bundesrecht

74. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über die Verfahrensvorschriften in den Fällen der Fort­
geltung von Bundesrecht und der Verfassungsbeschwerde, über 
gutachtliche Äußerungen des BVerfG sowie über die Schluß Vor­
schriften. Beendigung der 2. Lesung

75. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beginn der 3. Lesung des Gesetzentwurfs; Beratung über Besol­
dungsvorschriften, Verfassung und Zuständigkeit des BVerfG

76. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über offene Fragen zur Verfassung, zur Zuständigkeit 
und zu den Allgemeinen Verfahrens Vorschriften des BVerfG 

Übersendung des vom Rechtsausschuß des Deutschen Bundesta­
ges überarbeiteten Gesetzentwurfs durch seinen Vorsitzenden an 
den Präsidenten des Deutschen Bundestages, für die 2. Beratung 
im Plenum (BT-Drucks. Nr. 1724)

81. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung über noch offene Fragen in dem Gesetzentwurf vom 15. 
Dezember 1950

82. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung wie in der vorherigen Sitzung

XL VIII



Zeittafel

17. Januar

18. Januar

24. Januar

25. Januar

1. Februar 

1. Februar

1. Februar 

4. Februar 

6. Februar

8. Februar

9. Februar

84. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Beratung wie in der Sitzung vom 4. Januar

III. Von der zweiten Beratung im Deutschen Bundestag 
bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über das 

Bundesverfassungsgericht (18. 1. bis 16. 4. 1951)

112. Sitzung des Deutschen Bundestages: Beginn der 2. Beratung 
des Entwurfs eines BVerfGG

85. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages: 
Verzicht auf die vorgesehene Aussprache über den Sitz eines 
BVerfG und Vereinbarung einer interfraktionellen Besprechung 
der Mitglieder des Rechtsausschusses über diese Frage vor der 
Fortsetzung der 2. Beratung des Gesetzentwurfs 

114. Sitzung des Deutschen Bundestages: Fortsetzung und Schluß 
der 2. Beratung des Entwurfs eines BVerfGG. 1., 2. und 3. Bera­
tung eines Sondergesetzes über das Amtsgehalt der Mitglieder des 
BVerfG. Beschluß, den Sitz des BVerfG durch ein weiteres Gesetz 
zu bestimmen

Interfraktionelle Besprechung der Mitglieder des Rechtsausschus­
ses des Deutschen Bundestages über den Entwurf eines BVerfGG 
im Hinblick auf die 3. Beratung des Gesetzentwurfs

49. Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesrates: Beratung 
über den Entwurf eines BVerfGG im Hinblick auf die 3. Beratung 
des Gesetzentwurfs. Beschluß, den Vermittlungsaus schuß anzu­
rufen

116. Sitzung des Deutschen Bundestages: 3. Beratung des Ent­
wurfs eines BVerfGG. Verabschiedung des Gesetzes mit allen Stim­
men gegen diejenigen der KPD

Eingabe des Deutschen Bundes für Bürgerrechte (Frankfurt a.M.) 
an den Rechtsausschuß des Bundesrates. Betreff: Änderungsvor­
schlag zu dem BVerfGG

Schreiben des Bundesministers der Justiz an den Präsidenten des 
Bundesrates mit der Bitte, die Anrufung des Vermittlungsaus­
schusses im Rechtsausschuß des Bundesrates noch einmal zu erör­
tern und nach Möglichkeit von ihr abzusehen

50. Sitzung des Rechtsausschusses des Deutschen Bundesrates: 
Vortrag der Bedenken des Bundesministers der Justiz gegen die An­
rufung des Vermittlungsausschusses

Fortsetzung der 50. Sitzung des Rechtsausschusses des Bundesra­
tes: Beschluß des Ausschusses, die rechtlichen Bedenken gegen 
das BVerfGG in der vom Deutschen Bundestag verabschiedeten 
Fassung in der Plenarsitzung des Bundesrates vorzutragen, aber 
von einem Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses ab­
zusehen
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9. Februar

9. Februar

27. Februar

28. Februar

28. Februar 
—9. März 

2. März

6. März

12. März 

20. März

3. April

16. April

49. Sitzung des Bundesrates: Beschluß des Bundesrates, trotz Be­
denken gegen das BVerfGG in der vom Deutschen Bundestag ver­
abschiedeten Fassung den Vermittlungsausschuß nicht anzurufen 
und dem Gesetz zuzustimmen

Beschluß des Bundeskabinetts, grundsätzlich die Errichtung des 
BVerfG am Sitz des BGH in Karlsruhe zu befürworten und dafür 
Berlin als Sitz der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte vor­
zusehen

Übersendung der vom Bundesminister der Justiz gegengezeichne­
ten Urschrift des BVerfGG an das Bundeskanzleramt mit der Bitte, 
die Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler zu veranlassen und 
die Urschrift dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung vorzulegen

106. Sitzung des Haushaltausschusses des Deutschen Bundesta­
ges: Haushaltsvorschlag des Bundesministeriums der Finanzen 
aufgrund der kostengünstigsten Annahme, daß neben dem BGH 
auch das BVerfG in Karlsruhe errichtet wird. Feststellung des 
Haushaltsausschusses, daß dieser Haushaltsvoranschlag die Er­
richtung der BVerfG in Karlsruhe nicht präjudiziert 

Briefwechsel zwischen dem Bundesminister der Justiz und dem 
Bundesminister der Finanzen betreffend den Sitz des BVerfG 

Erörterung des Bundeskabinetts über den Sitz des BVerfG; erneute 
Empfehlung für Karlsruhe als Sitz des BVerfG und für Berlin als 
Sitz der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

Schreiben des Bundesministers der Justiz an die Vorsitzenden der 
Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, FDP und DP, worin er 
Karlsruhe als Sitz des BVerfG befürwortet 

Ausfertigung des BVerfGG durch den Bundespräsidenten 

Mehrheitliche Auffassung im Bundeskabinett, das BVerfG nicht in 
Berlin zu errichten und statt dessen das Bundesaufsichtsamt für 
das Versicherungswesen von Hamburg nach Berlin zu verlegen 

Ablehnende Stellungnahme des Bundeskanzleramtes gegenüber 
der Absicht des Bundesministers der Justiz, das BVerfGG vorläufig 
nicht zu veröffentlichen, sondern zunächst die gesetzliche Bestim­
mung des Sitzes des BVerfG abzuwarten

Veröffentlichung des BVerfGG vom 12 .3 . 1950 zugleich mit dem 
Gesetz über das Amtsgehalt der Mitglieder des BVerfG vom 14.4 . 
1950
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Zeittafel

IV. Vom Inkrafttreten des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht 
bis zur Verselbständigung des Haushalts des Gerichts

18. April

(16. 4. 1951 bis 24. 7. 1953)

135. Sitzung des Deutschen Bundestages: 1., 2. und 3. Lesung des 
Gesetzes über den Sitz des BVerfG

25. April 138. Sitzung des Deutschen Bundestages: Wahl von zwölf seiner 
Mitglieder als Wahlmänner, die die vom Deutschen Bundestag zu 
berufenden Richter für das BVerfG zu wählen haben

4. Mai Veröffentlichung des Gesetzes über den Sitz des BVerfG im Bun­
desgesetzblatt

8. Mai/29.Mai Aufforderungen des Bundeskanzlers bzw. des Bundeskabinetts an 
das Bundesministerium der Justiz, die Errichtung des BVerfG zu 
beschleunigen und die Wahl der Richter zum BVerfG in die Wege 
zu leiten

1. Juni

4. September

Eröffnung der Geschäftsstelle für das künftige BVerfG in Karlsruhe 

Wahl der vom Deutschen Bundestag zu berufenden Richter des 
BVerfG durch die zwölf Wahlmänner des Deutschen Bundestages

6. September Wahl der vom Bundesrat zu berufenden Richter des BVerfG durch 
das Plenum des Bundesrates

28. September 

Oktober

Eröffnung des BVerfG in Karlsruhe und Aufnahme der Tätigkeit 

Beginn der Erörterungen über die ungleiche Geschäftsverteilung 
zwischen den beiden Senaten des BVerfG sowie über die verwal- 
tungs- und haushaltsrechtliche Abhängigkeit des Gerichts vom 
Bundesministerium der Justiz

1952

März Erweiterung der Erörterungen über die interne Organisation der 
BVerfG und über sein „Ressortieren“ beim Bundesministerium der 
Justiz zu einer Diskussion über die verfassungsrechtliche und ver­
waltungsmäßige Stellung des Gerichtes und seiner Amtsträger 
(Status-Diskussion)

1953 Anerkennung der Qualität des BVerfG als gleichberechtigtes Ver­
fassungsorgan durch das Zugeständnis der organisatorischen und 
verwaltungsmäßigen Selbständigkeit, durch die Unterscheidung 
der Bundesverfassungsrichter von den Beamten und sonstigen Be­
diensteten des Bundes als Träger des Verfassungsorgans „BVerfG“ 
sowie durch die Verselbständigung des Haushalts des BVerfG
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Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951 (BGBl. I S. 243)
Übersicht über die Änderungen

Nach: Bundesverfassungsgericht: Nachschlagewerk. Bearb. Reinhard Rupprecht. Teil
1. Karlsruhe 1968—1979. (Loseblattsammlung). Abschnitt 2: Gesetz über das Bundes­
verfassungsgericht. Einleitung; Heyde, S. 229 — 240; Kutscher 163 — 177.

1. Änderungsgesetz 
geänderte Normen:

eingefügte Normen: 

aufgehobene Normen:

vom 21. 7. 1956 (BGBl. IS. 662)

§§ 2 ,4  Abs. 1 ,5  Abs. 1, 6 Abs. 4 (als neuer Abs. 5), 14,15, 
16 Abs. 2, 24, 30 Abs. 1, 54 Abs. 2, 80 Abs. 1 und 2, 82 
Abs. 1, 93 Abs. 1, 98 Satz 1, 99 Abs. 1, 100 Abs. 1, 100 
Abs. 3 (als neuer Abs. 2) 101 Abs. 1 und 2 ,105  Abs. 1 Nr. 
1, Abs. 4 und 5;

§§ 3 Abs. 4 Satz 2, 6 Abs. 4 ,7 a, 14 Abs. 4 und 5 ,30  Abs. 1 
Satz 4 ,3 8  Abs. 2, 73 Abs. 2, 80 Abs. 4 -6 ,  91 a, 99 Abs. 1 
Nr. 3 ,101  Abs. 3 Sätze 2 —4;

§§ 16 Abs. 3 und 4, 97, 99 Abs. 3 ,100  Abs. 2;

2. Änderungsgesetz 
geänderte Norm: 

eingefügte Norm:

vom 26. 6. 1959 (BGBl. IS. 297) 

§ 14 Abs. 4 Satz 2 wird Satz 3;

§ 14 Abs. 4 Satz 2;

Deutsches Richtergesetz 
geänderte Norm:

vom 8. 9. 1961 (BGBl. IS. 1665) 

§ 3  Abs. 2;

3. Änderungsgesetz 
geänderte Normen:

eingefügte Normen:

aufgehobene Normen:

vom 3. 8. 1963 (BGBl. IS. 589)

§§ 22 Abs. 1 Sätze 1 und 3 ,31  Abs. 2 Satz 2 (als neuer Satz 
3), Abs. 3 Sätze 2 und 3 (werden Sätze 3 und 4), 94 Abs. 3; 

§§  31 Abs. 2 Satz 2, 32 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 2, 82 
Abs. 4, 93 a, 94 Abs. 4 und 5;

§ 8 0  Abs. 4 -6 ,  91a;

Vereinsgesetz 
geänderte Norm: 

aufgehobene Norm:

vom 5. 8. 1964 (BGBl. IS. 593) 

§ 4 7 ;

§ 4 2 ;

4. Änderungsgesetz 
geänderte Normen:

vom 2 1 .1 2 .1 9 7 0  (BGBl. IS. 1765)

§§ 1 Abs. 2 ,4 , 5, 6 Abs. 2 Satz 5 ,1 8  Abs. 3, 24 Satz 1, 30 
Abs. 2 (als neuer Abs. 3), 31 Abs. 2, 34 Abs. 4 (als neuer 
Abs. 5), 78 Satz 1, 79 Abs. 1, 82 Abs. 4, 90 Abs. 1, 93 a 
Abs. 3 ,94  Abs. 5 ,9 8 ,1 0 0  Abs. 1 Satz 1 und 2 ,100  Abs. 2, 
101 Abs. 1 Satz 1, 102 Abs. 1, 102 Abs. 3 (als neuer Abs. 
4), 103,105 Abs. 1 Nr. 1;
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Übersicht über die Änderungen

eingefügte Normen: §§ 2 Abs. 3 ,13  Nr. 8a, 30 Abs. 2 ,32  Abs. 6 ,34  Abs. 4 ,102  
Abs. 3;

aufgehobene Normen: § 9 9 ;

Neufassung des BVerfGG vom 3. 2 .1971 (BGBl. IS. 105)

Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch
vom 2. 3. 1974 (BGBl. IS. 469)

geänderte Normen: §§ 58 Abs. 2 Satz 1, 60 Satz 1 und 2 ,105  Abs. 1 Nr. 2, Abs
5 Satz 2

Beamtenversorgungsgesetz vom 24. 8. 1976 (BGBl. I S. 2485) 

geänderte Normen: § 98 Abs. 4
§ 103 Satz 1
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Einrichtung der Edition

A. Zur Edition

1. Aufgabe und Auswahlkriterien

Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951 gehört zu den zen­
tralen Gesetzesvorhaben der ersten Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. Es 
ging zudem aus einem der langwierigsten Gesetzgebungsprozesse nach der Gründung 
der Bundesrepublik hervor. Ziel der vorliegenden Quellenedition ist es, den Gesetzge­
bungsvorgang, also das Mit-, Neben- und Gegeneinander der beteiligten politischen 
Kräfte, möglichst breit zu dokumentieren. Bei der Entstehung des BVerfG handelt es 
sich um einen Prozeß der Institutionenbildung mit den Eigentümlichkeiten und Konse­
quenzen, die einer solchen Institutionalisierung innewohnen. Der ihr zugrunde liegende 
Gesetzgebungsprozeß setzte sich aus einer Vielzahl von Einzelentscheidungen zusam­
men, die auf kontinuierlichen und wechselnden Interessenbildungen beruhten. Das Er­
gebnis war eine neue Institution, das Bundesverfassungsgericht, die rasch ihre eigene In­
teressenlage ausbildete. Dementsprechend belegen die ausgewählten Dokumente zu­
nächst Konsens und Konflikte im Spannungsfeld von Bundestag, Bundesrat und Bun­
desregierung und dann Konflikte innerhalb des Bundesverfassungsgerichts sowie zwi­
schen dem Gericht und der Bundesregierung.

Aus der gestellten Aufgabe ergeben sich mehrere Bedingungen, denen die Auswahl der 
Dokumente Rechnung zu tragen hat. Es sind dies der Nachweis der einzelnen Phasen im 
Gesetzgebungsprozeß, die thematischen Schwerpunkte des Gesetzgebungsverfahrens, 
die bisherige Behandlung des Gegenstandes durch die Forschung und die Zugänglich­
keit der Akten.

Dementsprechend berücksichtigt die Dokumentenauswahl den Umfang der Debatten 
über die am meisten umstrittenen Fragenkreise: im Bereich der verfassungsgerichtlichen 
Organisation die Zusammensetzung und die zahlenmäßige Stärke des Richterkolle­
giums, im Bereich des verfassungsgerichtlichen Zuständigkeitsschemas die Verfas­
sungsbeschwerde, mit deren Einführung der Gesetzgeber über den im Grundgesetz vor­
gezeichneten Kompetenzkatalog hinausgegangen ist. Ebenso trägt die Dokumentenaus­
wahl der Tatsache Rechnung, daß es sich bei dem BVerfGG um einen Gesetzgebungsakt 
handelt, für den die grundlegenden Entscheidungen innerhalb des Parlamentes fielen. 
Dadurch unterscheidet sich das BVerfGG beispielsweise von dem gleichzeitig entstande­
nen Gesetz über die Montanmitbestimmung.

Zum Gegenstand kürzerer Darstellungen wurde die Entstehung des BVerfGG bzw. ein­
zelner Elemente aus ihm bereits vor und nach seinem Inkrafttreten 1951. Die Aussagen 
der beteiligten Juristen Adolf Arndt, Willi Geiger und Walter Roemer zu Inhalten und Be­
dingungen des Gesetzgebungsverfahrens1 sind in der Einleitung und in den Anmerkun-

1 Adolf Amdt, Das Bundesverfassungsgericht! undII, in: DVB1. 66. Jg. (1951), S. 2 9 7 -3 0 0  und 67. Jg. 
(1952), S. 1 - 5 ;  Willi Geiger, Zur Verfassung des Bundesverfassungsgerichts, in: DÖV 3. Jg. (1950), S. 
193—198; ders., Gesetz über das Bundesverfassungsgericht. Kommentar, Berlin-Frankfurt a.M. 
1952, X IX —XXIII, et passim; Walter Roemer, Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, in: JZ 
1. Jg. (1951), S. 1 9 3 -1 9 9 .
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Zur Edition

gen zu dieser Edition berücksichtigt worden. Als Forschungsgegenstand im nicht juristi­
schen Bereich erscheint die Genesis des BVerfGG bisher vor allem in zwei Darstellungen. 
Die Studie von Kralewski und Neunreither über oppositionelles Verhalten im ersten 
Deutschen Bundestag untersucht an der Entstehung von drei Gesetzen, darunter auch 
am BVerfGG, das Verhalten der sozialdemokratischen Opposition.2 Auf dieser empiri­
schen Untersuchung eines ausgewählten Gesetzgebungsprozesses baut die detailliertere 
Darstellung von Heinz Läufer auf. In seiner umfangreichen Untersuchung „Verfas­
sungsgerichtsbarkeit und politischer Prozeß44 stellt die Entstehungsgeschichte des 
BVerfGG eine von fünf Teilstudien dar.3 Während Kralewski und Neunreither ihre Dar­
stellung des Gesetzgebungsverfahrens explizit an einem bestimmten Erkenntnisinteres­
se ausrichten, begleitet Läufer seinen Rückblick auf die Entstehung des BVerfGG mit 
Bewertungen, denen implizit ein nicht eigens definiertes, an der angelsächsischen Tradi­
tion orientiertes Demokratie Verständnis zugrunde liegt.4 Unmittelbar aus dem angel­
sächsischen Bereich stammt die Monographie über das BVerfG von Donald P. Kom­
mers. Die Entstehung des Gerichtes wird dort nur knapp abgehandelt und erscheint im 
Aufbau der Studie als Bestandteil einer breit angelegten Einführung in das Rechts- und 
Verfassungssystem der Bundesrepublik.5 Die vorliegende Edition soll dagegen nicht eine 
bestimmte Interpretation des Gesetzgebungsverfahrens nahelegen, sondern die Vielfalt 
der dabei tangierten Interessen sichtbar machen und darüber hinaus auf Fragen auf­
merksam machen, die bisher nicht oder nur am Rande behandelt wurden, so etwa die 
gedankliche Auseinandersetzung des Gesetzgebers mit den Erfahrungen der Weimarer 
Zeit und der Einfluß von Verbandsinteressen.

Nach dem Gegenstand der Edition bedarf seine zeitliche Begrenzung auf die Jahre 1949 
bis 1953 einer Begründung. Soweit die Frage einer gesamtstaatlichen Verfassungsge­
richtsbarkeit vor der Gründung der Bundesrepublik diskutiert wurde, finden sich ent­
sprechende Belege zum einen in den gedruckten Sitzungsberichten des Verfassungskon­
ventes von Herrenchiemsee und des Parlamentarischen Rates6, zum anderen in den 
Quelleneditionen zur Tätigkeit des Parlamentarischen Rates und der CDU/CSU-Frak- 
tion im Parlamentarischen Rat.7 Als Darstellung über die Verhandlungen des Parlamen­
tarischen Rates, soweit sie das BVerfG betreffen, steht mit „Das Bundesverfassungsge-

2 Wolfgang Kralewski/Karlheinz Neunreither, Oppositionelles Verhalten im ersten Deutschen Bundes­
tag 1 9 4 9 -1 9 5 3 , Köln-Opladen 1963, S. 1 6 8 -2 0 4 .

3 Heinz Läufer, Verfassungsgerichtsbarkeit und politischer Prozeß. Studien zum Bundesverfassungsge­
richt der Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 1968, S. 9 3 —139.

4 Vgl. Rudolf Schäfer, Politikwissenschaftliche Analysen des Bundesverfassungsgerichts, in: NPL 19. 
Jg. (1974), S. 211 ; Christian Starck, Heinz Läufer: Verfassungsgerichtsbarkeit und politischer Pro­
zeß, in: AöR 96 (1971), S. 302.

5 Kommers, Donald P., Judicial Politics in West Germany. A Study of the Ferderal Constitutional Court, 
Beverly Hills-London 1976.

6 Der Parlamentarische Rat 1948—1949. Akten und Protokolle. Bd. 2: Der Verfassungskonvent auf 
Herrenchiemsee, bearb. von Peter Bücher, Boppard a.Rh. 1981, S. 1—630; Parlamentarischer Rat 
Bonn 1948 /49 . Stenographischer Bericht über die zwölf Sitzungen des Plenums des Parlamentari­
schen Rates, Bonn 1949; Parlamentarischer Rat Bonn 1948 /49 . Verhandlungen des Hauptausschus­
ses Bonn 1 948 /49 , Bonn 1949.

7 Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik 1945—1949. Bd. 5: Januar — September 1949, bearb. 
von Hans-Dieter Kreikamp, München—Wien 1981, Nr. 69, S. 936 ; Die CDU/CSU im Parlamentari­
schen Rat. Sitzungsprotokolle der Unionsfraktion. Eingeleitet und bearbeitet von Rainer Salzmann, 
Stuttgart 1981.
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rieht im politischen System der BRD“ von Michael Fronz eine detaillierte Analyse zur 
Verfügung.8 Sie ergänzt von ihrer Thematik her die o. a. Untersuchung von Läufer. An­
gesichts der erschlossenen Quellen zur Einfügung der Verfassungsgerichtsbarkeit in das 
Grundgesetz beginnt die vorliegende Edition mit dem ersten Referentenentwurf für ein 
BVerfGG vom Dezember 1949. Der Schwerpunkt der Quellensammlung Hegt auf der 
Entstehung des Gesetzes bis zu seinem Inkrafttreten im April 1951. Am Schluß steht ein 
Auszug aus dem Gesetz über den Bundeshaushaltsplan für das Jahr 1953. In den Zeit­
raum von 1951 bis 1952 fallen die Auseinandersetzungen über die Erstbesetzung des 
Gerichtes und um seinen Status als gleichberechtigtes Verfassungsorgan neben den vier 
anderen Verfassungsorganen. Beide Vorgänge werden durch vergleichsweise wenige 
Textstücke belegt. Eine Dokumentation der ersten Richterwahlen, die den ganzen Um­
fang der damahgen Interessenkonflikte widerspiegelt, hätte den Rahmen dieser Edition 
gesprengt. Auch waren die Quellen zu diesem vertraulich behandelten Sachverhalt nur 
zum Teil zugänglich. Was die sog. Status-Diskussion angeht, so kann auf die umfassen­
de, von Gerhard Leibholz eingeleitete Dokumentation im Jahrbuch des Öffentlichen 
Rechts verwiesen werden.9

2. Die Quellen

a) Amtliche Überlieferung

Im Hinblick auf die Zielsetzung der Edition kann die Quellenlage insgesamt als günstig 
bezeichnet werden. Für die wichtigste Phase des Gesetzgebungsprozesses, nämlich für 
den Zeitraum von der Überweisung der Gesetzentwürfe der Opposition und Regierung 
an den Rechtsausschuß des Bundestages bis zur zweiten Beratung im Plenum (März 
1950 bis Januar 1951) stehen die Sitzungsprotokolle dieses Ausschusses zur Verfügung. 
Die Protokolle des (23.) Ausschusses für Verfassungsrecht und Rechtswesen, wie er offi­
ziell heißt, stellen eine besonders ergiebige Quelle dar, weil sie größtenteils als Wortpro­
tokolle überliefert sind im Unterschied zu den Kurzprotokollen anderer Bundestagsaus­
schüsse der ersten Legislaturperiode, so z. B. des Haushaltsausschusses, des Ausschus­
ses für Finanz- und Steuerfragen oder des Ausschusses für Wirtschaftspolitik (10., 11. 
und 13. Ausschuß). Das Verfahren, die Protokolle des Rechtsausschusses über die Be­
ratungen des BVerfGG so ausführlich zu halten, war kein Zufall, sondern erfolgte im 
Einverständnis zwischen den Vertretern der Fraktionen und der Regierung. Bestimmend 
war dabei die Überlegung, daß es für die Rechtsprechung des BVerfG und für eine einge­
hende wissenschaftliche Würdigung des Gesetzes unerläßlich sein würde, auf die erstell­
ten Synopsen der Entwürfe und auf die stenographischen Aufzeichnungen des Rechts- 
ausschusses zurückzugreifen.10 Entsprechend dieser Konzeption hat der Verfasser des 
ersten Referentenentwurfs, der spätere Bundesverfassungsrichter Geiger, in seinem

8 Michael Fronz, Das Bundesverfassungsgericht im politischen System der BRD — Eine Analyse der Be­
ratungen im Parlamentarischen Rat, in: Sozialwissenschaftliches Jahrbuch für Politik, Bd. 2 (1971), S. 
6 2 9 -6 8 2 .

9 Der Status des Bundesverfassungsgerichts. Material -  Gutachten, Denkschriften und Stellungnahmen 
mit einer Einleitung von Gerhard Leibholz, in: JböffR NF.Bd. 6 (1957), S. 1 1 0 -2 0 7 .

10 Vgl. Walter Roemer, Das Gesetz über das Bundesverfassungsgericht, in: JZ 1. Jg. (1951), S. 193.
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Kommentar zum BVerfGG bei der Erläuterung der einzelnen Paragraphen auf die Ge­
setzentwürfe und auf die entsprechenden Protokolle des Rechtsausschusses 
verwiesen.11

Die bereits erwähnten vergleichenden Gegenüberstellungen der Gesetzentwürfe und der 
unterschiedlichen Fassungen von Einzelbestimmungen tragen in erheblichem Umfang 
dazu bei, die einzelnen Schritte des Entscheidungsprozesses zu belegen. Daher wurden 
die in den Protokollen des Rechtsausschusses und in anderen Aktenbeständen überlie­
ferten Synopsen weitgehend in die vorliegende Edition aufgenommen und in einem Fall 
durch eine vom Bearbeiter erstellte Synopse ergänzt.

An weiteren amtlichen Akten wurden für diese Edition herangezogen die nicht ganz voll­
ständigen Akten über das BVerfGG aus dem federführenden Bundesministerium der Ju­
stiz sowie die nur teilweise zugänglichen Akten des Bundeskanzleramtes. Die Kabinetts- 
Protokolle für die Jahre 1950 bis 1952 waren zu der Zeit, als die vorliegende Edition be­
arbeitet wurde, noch nicht publiziert.12 Die in ihnen enthaltenen, aber noch nicht veröf­
fentlichten Informationen ließen sich indessen zum Teil auch aus den noch zu erwäh­
nenden Nachlässen erschließen. Ebenfalls berücksichtigt wurden die einschlägigen Ma­
terialien des Deutschen Bundesrates. Auszüge aus seinen Sitzungsprotokollen und aus 
denen des Deutschen Bundestages wurden in diese Edition aufgenommen, soweit sie 
Stellungnahmen und Zusammenfassungen von Sachverhalten aufweisen, die geeignet 
erscheinen, den Verlauf des Gesetzgebungsprozesses zu verdeutlichen.

b) Partei- und Verbandsakten

An Akten von Parteigremien waren zugänglich und wurden für den Abdruck oder zur 
Kommentierung verwendet die Niederschriften über die Sitzungen der CDU/CSU-Frak- 
tion aus den Jahren 1949 und 1950, die Protokolle des Fraktionsvorstandes der CDU/ 
CSU von 1949 bis 1952 sowie Sitzungsprotokolle der SPD-Fraktion aus dem gleichen 
Zeitraum. Was die Verbände betrifft, so kann die vorliegende Edition sich auf Doku­
mente aus den Archiven des Deutschen Anwaltvereins und des Deutschen Städtetages 
stützen.

c) Nachlässe

Soweit die amtlichen Akten unvollständig überliefert sind oder nur teilweise zugänglich 
waren, konnten Informationslücken in erheblichem Umfang durch Schriftstücke aus 
Nachlässen geschlossen werden. Dies gilt besonders für die Nachlässe der damaligen 
Bundesminister Dehler (Justiz) und Schäffer (Finanzen). Beide Minister haben neben 
anderen Aktenstücken auch Aufzeichnungen über Kabinettssitzungen hinterlassen, die 
sie für enge Mitarbeiter anfertigten oder anfertigen ließen.

11 Vgl. Willi Geiger, Gesetz über das Bundesverfassungsgericht. Kommentar, Berlin-Frankfurt a.M. 
1952, S. 4, 8 ,1 2 , et passim.

12 Als die Bearbeitung der vorliegenden Edition beendet wurde, hatte das Bundeskanzleramt die Serie der 
Kabinettsprotokolle noch nicht an das Bundesarchiv abgegeben. Vgl. Die Kabinettsprotokolle der 
Bundesregierung Band 1 — 1949, bearb. von Ulrich Enders und Konrad Reiser, Boppard a. Rh. 1982, 
S .5 .
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Ergänzende Hinweise ließen sich aus Gesprächen mit Juristen gewinnen, die an dem Ge­
setzgebungsverfahren selbst beteiligt waren oder die es als Sachverständige aufmerksam 
verfolgten.

3. Grundsätze der Textbearbeitung

In seiner editionstechnischen Einrichtung folgt das vorliegende Quellenwerk in den 
Grundzügen den bisher erschienenen Bänden der „Quellen zur Geschichte des Parla­
mentarismus und der politischen Parteien44. Dies gilt gleichermaßen für die Anordnung 
der Materialien, das Kopfregest, die Wortlauttexte bzw. Regesten, den Anmerkungsap­
parat und das Register.

Die Dokumente sind grundsätzlich chronologisch angeordnet und durchlaufend nume­
riert. Dokumente, die inhaltlich zusammengehören wie z. B. Briefe mit Anlagen, werden 
unter derselben Ziffer zusammengefaßt und ihre Teile durch die Kleinbuchstaben a und 
b gekennzeichnet.

Das Kopfregest, das den einzelnen Dokumenten vorangestellt ist, enthält die notwendi­
gen Angaben über die äußeren Bedingungen und den Inhalt des jeweiligen Vorgangs. 
Der erste Teil des Kopfregests enthält das Datum, bezeichnet das Schriftstück und nennt 
seinen Verfasser bzw. bei Briefen jeweils Absender und Empfänger. Das Datum ist der 
jeweiligen Quelle entnommen. Soweit es sich um Briefe handelt, werden Absende- und 
Zielort nur dann genannt, wenn dieser nicht Bonn ist. Bei Protokollen von Ausschußsit­
zungen wird der Vorsitzende genannt.

Der zweite Teil des Kopfregests bezeichnet Fundstelle, Aktenbestand bzw. Nachlaß, 
Bandzahl und gibt Auskunft über die Beschaffenheit der Quelle. Dabei sind die Bezeich­
nung der Fundstelle und des Bestandes durch ein Komma voneinander getrennt. Dies 
gilt nicht für die Nachlässe; für sie wird die Fundstelle, die bereits im Verzeichnis der Ar­
chivalien enthalten ist, im Kopfregest nicht wiederholt. Was die Beschaffenheit der Quel­
len betrifft, so handelt es sich bei den ausgewählten Dokumenten überwiegend um ma­
schinengeschriebene Texte, was daher nicht gesondert vermerkt wird. Unterschieden 
werden die maschinenschriftlich überlieferten Aktenstücke nach Durchschlag, Ab­
schrift und vervielfältigtem Exemplar. Ist ein Dokument handschriftlich überliefert oder 
mit handschriftlichen Bemerkungen versehen, so wird dies eigens vermerkt. Die Be­
zeichnung „Original44 wurde nicht aufgenommen, da dieser Begriff eine abschließende 
Klärung bisher nicht erfahren hat. Wenn die Vorlage mit einem Aktenzeichen versehen 
ist, dann wurde dieses beim Abdruck mitübemommen. Die Bezeichnung des jeweiligen 
Dokumentes als Entwurf, Protokoll, Aktenvermerk usw. richtet sich in der Regel nach 
der Bezeichnung der Vorlage.

Sind Schriftstücke eigenhändig unterzeichnet, so wird der Namenszug entsprechend der 
Vorlage wiedergegeben. Bei Abschriften, vervielfältigten und gedruckten Exemplaren, 
die mit einem Namen, aber nicht mit einer eigenhändigen Unterschrift versehen sind, 
wird dem Namen der Zusatz „gez.44 vorangestellt.

Soweit es sich bei den Dokumenten um Gesetzentwürfe und Briefe handelt, werden diese 
ungekürzt abgedruckt. Sitzungsprotokolle des Bundestages, des Bundesrates und ihrer 
Ausschüsse werden in der Regel nur auszugsweise wiedergegeben. Die nicht ab gedruck­
ten Teile der Verhandlungen sind in Regestenform gehalten. Um den Sachzusammen-
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hang zu wahren, sind die Regesten so angelegt, daß sie neben den Hauptlinien der Argu­
mentation den chronologischen Ablauf der Debatten, die Reihenfolge der Redner und 
den vollständigen Katalog der Beratungsgegenstände wiedergeben. Von den Wortlaut­
texten sind die Regesten dadurch abgehoben, daß die Wortlauttexte in normaler Schrift, 
die Regesten dagegen in kursiver Schrift gesetzt sind. Wörtliche Zitate aus Sitzungspro­
tokollen sind innerhalb der Regesten durch Anführungszeichen kenntlich gemacht. 
Längere, aus Wortprotokollen entnommene Abschnitte erscheinen ebenso wie der volle 
Wortlaut abgedruckter Protokolle in normalem Satz. In normalem Satz, aber in kleinerer 
Drucktype sind diejenigen Dokumente wiedergegeben, die bereits an anderer Stelle ganz 
oder teilweise veröffentlicht wurden, aber wegen ihrer besonderen Redeutung für den 
Gesetzgebungsprozeß auch in die vorliegende Edition aufgenommen worden sind. 

Allgemein gebräuchliche A bkürzungen sind beibehalten und im Verzeichnis der Abkür­
zungen nachgewiesen, ungebräuchliche wurden aufgelöst oder in die heute übliche 
Form gebracht. Rechtschreibung und Zeichensetzung sind durchgehend normalisiert 
worden. Vereinzelt vorgenommene Textergänzungen und unleserliche Stellen in der 
Vorlage sind durch eckige Klammem kenntlich gemacht. Hervorhebungen in der Vorla­
ge, die auf ihren Verfasser zurückgehen, sind einheitlich durch S p e rru n g  gekenn­
zeichnet. Namen werden grundsätzlich in Kursivdmck gesetzt; Namen von Sprechern in 
Sitzungsprotokollen sind dagegen in Fettdmck wiedergegeben. Die Reiträge des Vorsit­
zenden des Rechtsausschusses des Bundestages beginnen abweichend von der nicht 
einheitlichen Vorlage stets mit den Worten „Der Vorsitzende“ ; sein bereits im Kopfregest 
genannter Name wird nicht wiederholt.

Biographische Angaben finden sich im Personen- und Sachregister; sie enthalten keine 
Febensdaten zu den betreffenden Personen, sondern nennen ihre Ämter und andere 
Funktionen, soweit diese für Gegenstand und Zeitraum der Edition von Bedeutung sind. 

Funktion und Form der Anmerkungen ergeben sich aus der Eigenart des Quellenwerkes. 
Da die Texte vielfach verfassungs- und verfahrensrechtliehe Fragen behandeln, für die 
Nachschlagewerke nicht immer zur Hand sind, enthalten die Anmerkungen in der Regel 
den Wortlaut oder eine inhaltliche Kurzfassung von Verfassungsartikeln oder Paragra­
phen, die in den jeweiligen Dokumenten angesprochen werden.
Allen Archiven, Bibliotheken und sonstigen Institutionen, die diese Edition gefördert ha­
ben, danken Herrn lie b e r  und Bearbeiter vielmals für die zuteil gewordene Hilfe. Dieser 
Dank gilt den Leitern und Mitarbeitern folgender Institutionen: Archiv für Christlich­
Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung (St. Augustin bei Bonn), Archiv 
des Deutschen Liberalismus der Friedrich-Naumann-Stiftung (Gummersbach), Archiv 
der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert- Stiftung (Bonn), Bayerischer Verfassungs- 
gerichtshof (München), Bundesarchiv (Koblenz), Bundesrat (Bibliothek, Dokumenta­
tion und Datenverarbeitung), Deutscher Anwaltverein e.V. (Bonn), Deutscher Bundes­
tag (Bibliothek und Parlamentsarchiv), Deutscher Landkreistag (Bonn), Deutscher 
Städtetag (Köln), Deutscher Städte- und Gemeindebund (Düsseldorf), Hessischer 
Staatsgerichtshof (Wiesbaden), Institut für Zeitgeschichte (München), Landtag von Ba­
den-Württemberg (Dokumentationsdienst), Max-Planck-Institut für ausländisches öf­
fentliches Recht und Völkerrecht (Heidelberg), Oberlandesgericht Braunschweig, Stif­
tung Bundeskanzler-Adenauer-Haus (Bad Honnef-Rhöndorf) und Universitätsarchiv 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Der Stiftung Volkswagenwerk (Han­
nover) verdankt die Edition ihre Förderung in der für die spätere Realisierung entschei­
denden Anfangsphase.
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Während der mehrjährigen Editionsarbeit nahm der Bearbeiter insbesondere den Rat 
von Dr. Günter Buchstab (Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad- 
Adenauer-Stiftung), Dr. Friedrich Henning (früher Friedrich-Naumann-Stiftung/ 
Archiv des Deutschen Liberalismus), Engelbert HommelM. A. (Stiftung Bundeskanzler­
Adenauer-Haus), Regierungsdirektor Dr. Hans-Dieter Mann (Bundesrat) und Archivdi­
rektor Dr. Konrad Reiser (Bundesarchiv) in Anspruch, denen an dieser Stelle für ihre 
Hilfsbereitschaft gedankt sei. Ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in Nachlässe erteil­
ten dankenswerterweise Dr. Claus Arndt, Herr Finanzpräsident a. D. Friedrich Bracker 
und Frau Dr. Gerda Bracker, Frau Martha Brill und Frau Dr. Elfriede Kaiser- 
Nebgen (f).

Förderung erfuhr die vorliegende Edition auch durch Gespräche mit Experten, die sich 
mit Fragen der Verfassungsgerichtsbarkeit befaßt haben oder befassen. Besonders ge­
dankt sei hier Ministerialrat Dr. Wolfgang Hey de im Bundesministerium der Justiz, der 
das Vorhaben von Anfang an durch Auskünfte und Hinweise unterstützte. Dank für Ge­
spräche über den Gegenstand der Edition schulden Herausgeber und Bearbeiter auch 
Ministerialdirektor a.D. Dr. Walter Dehm (f), Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. 
Emst Friesenhahn (f), Bundesverfassungsrichter a.D. Prof. Dr. Willi Geiger, Regie­
rungsdirektor Dr. Lutz Gusseck (Bundesministerium der Justiz), Prof. Dr. Josef Isensee, 
Prof. Dr. Wolfgang Frhr. Marschall von Bieberstein, Bundesminister a.D. Prof. 
Dr. Hans-Joachim v. Merkatz (f), Prof. Dr. Karl Josef Partsch, Prof. Dr. Ulrich 
Scheuner (f), Dr. Hans Jürgen von der Heide (Deutscher Landkreistag) sowie Bundes­
minister a.D. Justizrat Dr. Karl Weber.
Anregungen zum zeitgeschichtlichen Kontext der Verfassungsgerichtsbarkeit verdankt 
der Bearbeiter Prof. Dr. Adolf Birke, Dr. Alfred Milatz, Dr. Susanne Miller, Prof. Dr. 
Horst Möller und besonders den Gesprächsrunden, in denen sich die Betreuer des Ge­
samtprojektes, Prof. Dr. Hans Booms, Dr. Erich Matthias (f), Prof. Dr. Rudolf Morsey, 
Prof. Dr. Hans-Peter Schwarz, Ministerialdirektor Dr. Gerhard Zwoch ( f ) und die wis­
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommission für Geschichte des 
Parlamentarismus und der politischen Parteien zusammenfanden. Für die technische 
Herstellung des Manuskriptes gilt der Dank der Herausgeber und des Bearbeiters Frau 
Monika Demary, Frau Martha Gunzer, Frau Irmgard Mattem, Frau Jutta Schäfer und 
Herrn Michael Hillen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommission sowie Herrn 
cand. jur. Thomas Arnoldt.
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B. Verzeichnis der Archivalien

I. Amtliche Überlieferung

BA, B 106 Bundesarchiv Koblenz, Bundesministerium der Finanzen, Akten betr. 
Besoldung, Allgemeines 195 0 /51 , Bd. 7912

BA, B 136 Bundesarchiv Koblenz, Bundeskanzleramt, Akten betr. Gesetz über das 
Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951, Nr. 4435

BA, B 141 Bundesarchiv Koblenz, Bundesministerium der Justiz, Akten betr. Ge­
setz über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951, Faszikel 
6 7 -7 3

BA, Z 2 

BA, Z 21 

BA, Z 22

Bundesarchiv Koblenz, Zonenbeirat für die Britische Zone

Bundesarchiv Koblenz, Zentraljustizamt für die Britische Zone

Bundesarchiv Koblenz, Rechtsamt für die Verwaltung des Vereinigten 
W  irtschaftsgebietes

BA, Z 35 

LT Bad.-Württ.

Bundesarchiv Koblenz, Deutsches Büro für Friedensfragen

Archiv des Landtags von Baden-Württemberg Stuttgart, Niederschriften 
des Verfassungsausschusses der Verfassunggebenden Landesver­
sammlung von Württemberg-Baden Juli—Oktober 1946

ParlA 1 115 A Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages, Materialien zum Gesetz 
über das Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951. Federführend: 
(23.) Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht, 4 Bde.

ParlA 1 115 B Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages, Sonstiges Material zum 
Gesetz überdas Bundesverfassungsgericht vom 12. März 1951. Feder­
führend: (23.) Ausschuß für Rechtswesen und Verfassungsrecht, 1 Bd.

ParlA Wahlmännerausschuß Parlamentsarchiv des Deutschen Bundestages, Akten des Wahlmänner­
ausschusses gern § 6 Abs. 3 BVerfGG

II. Partei- und Verbandsakten

ACDP 2 a Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stif­
tung Sankt-Augustin, Niederschriften über die Sitzungen der CDU/ 
CSU-Fraktion, Bd. 1 und 2 1 949 /50

ACDPV Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stif­
tung Sankt-Augustin, CDU/CSU-Fraktion, Korrespondenzen und Ma­
terialien

ACDP VII Archiv für Christlich-Demokratische Politik der Konrad-Adenauer-Stif­
tung Sankt-Augustin, Vorstandsprotokolle der CDU/CSU-Fraktion, Bd. 
1 und 2 Sept. 1949 -  Juli 1952

ASD Archiv der sozialen Demokratie der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn, Sit­
zungsprotokolle der SPD-Fraktion Sept. 1949 — Juli 1953

Deutscher Anwaltverein Deutscher Anwaltverein Bonn, Stellungnahme zum Entwurf eines Ge­
setzes über das Bundesverfassungsgericht

Deutscher Städtetag Deutscher Städtetag Köln, Stellungnahmen zum Entwurf eines Gesetzes 
über das Bundesverfassungsgericht
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III. Nachlässe

Nachlaß Adenauer

Nachlaß Arndt

Nachlaß Beyerle

Nachlaß Blücher 

Nachlaß Brill 

Nachlaß Dehler

Nachlaß Hoegner 

Nachlaß Höpker Aschoff 

Nachlaß Kaiser 

Nachlaß Kaufmann

Nachlaß Laforet

Nachlaß Schäffer 

Nachlaß W. Strauß

I

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus Bad Honnef-Rhöndorf, Nach­
laß Konrad Adenauer

Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn, Archiv der sozialen Demokratie, Nach­
laß Adolf Arndt

Konrad-Adenauer-Stiftung Sankt-Augustin, Archiv für Christlich-De­
mokratische Politik, Nachlaß Josef Beyerle

Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Franz Blücher

Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Hermann Brill

Friedrich-Naumann-Stiftung Bonn, Politisches Archiv, Nachlaß Tho­
mas Dehler

Institut für Zeitgeschichte München, Nachlaß Wilhelm Hoegner 

Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Hermann Höpker Aschoff 

Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Jakob Kaiser und Dr. Elfriede Nebgen

Konrad-Adenauer-Stiftung Sankt-Augustin, Archiv für Christlich-De­
mokratische Politik, Nachlaß Heinrich Theophil Kaufmann

Konrad-Adenauer-Stiftung Sankt-Augustin, Archiv für Christlich-De­
mokratische Politik, Nachlaß Wilhelm Laforet

Bundesarchiv Koblenz, Nachlaß Fritz Schäffer

Institut für Zeitgeschichte München, Nachlaß Walter Strauß

i
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C. Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur

Adenauer I Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945—1953, Stuttgart 
41980.

Akten Vorgeschichte I Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 
1945—1949. Bd. 1: September 1945 — Dezember 1946. 
Hrsg. Bundesarchiv und Institut für Zeitgeschichte. Bearb. 
Walter Vogel und Christoph Weisz, München—Wien 1976.

Akten Vorgeschichte II Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 
1 9 4 5 -1 9 4 9 . Bd. 2: Januar -  Juni 1947. Hrsg. Bundesarchiv 
und Institut für Zeitgeschichte. Bearb. Wolfram Werner, 
München-Wien 1979.

Akten Vorgeschichte III Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 
1945—1949. Bd. 3: Juni — Dezember 1947. Hrsg. Bundesar­
chiv und Institut für Zeitgeschichte. Bearb. Günter Plum, 
München—Wien 1982.

Akten Vorgeschichte V Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 
1 9 4 5 -1 9 4 9 . Bd. 5: Januar -  September 1949. Hrsg. Bun­
desarchiv und Institut für Zeitgeschichte. Bearb. Hans-Dieter 
Kreikamp, München—Wien 1981.

Anschütz Gerhard Anschütz: Die Verfassung des Deutschen Reichs 
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; I .

Von der Ausarbeitung der Gesetzentwürfe bis zur ersten Beratung
im Deutschen Bundestag 

(November 1949 bis 31. 3.1950)

1.

6 .12 .1 9 49 : Entwurf eines Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht. 
Erster Referentenentwurf. Von Oberlandesgerichtsrat Geiger.

Nachlaß Dehler DA/0070. Durchschlag. Handschriftliche Randbemerkungen.

Der Bundestag hat das folgende Gesetz1 beschlossen:

I. Verfassung des Bundesverfassungsgerichts2

§ i
(1) Das Bundesverfassungsgericht wird am Sitz des Bundesgerichtshofes errichtet.

(2) Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministers der Justiz.3

§2
(1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zwölf Bundesrichtem und zwölf anderen 
Mitgliedern.4

(2) Sie müssen das 40. Lebensjahr vollendet haben.

(3) Die Bundesrichter müssen außerdem die Befähigung zum Richteramt oder zum hö­
heren Verwaltungsdienst besitzen und sich durch besondere Kenntnisse im öffentlichen 
Recht auszeichnen. Die übrigen Mitglieder sollen diesen Anforderungen entsprechen.

1 Mit den Vorarbeiten zu diesem Gesetz begann das Bundesjustizministerium im Oktober 1949. Bis Mit­
te November 1949 entstanden zwei in ihrer Grundanlage übereinstimmende Referentenentwürfe: ein 
Entwurf von G e ig e r  und ein KontrollentwurfvonZ/oMotten. Vgl. Dok. Nr. 3. Die sich anschließenden 
ersten Erörterungen des Entwurfs mit den übrigen Bundesministerien dauerten bis Mitte Dezember 
1949. So Geiger, Kommentar, S. X X . Da die hier abgedruckte Fassung den handschriftlichen Vermerk 
“ 1. Referentenentwurf. 6 .1 2 .“ trägt, sind in sie möglicherweise bereits Anregungen anderer Ressorts 
eingegangen.

2 Zur Verfassung des BVerfG vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Verfassung, S. 193 — 198 und ders., Kom­
mentar, bes. S. 4 —62. Dieser Kommentar zum BVerfGG enthält zu zahlreichen Paragraphen gerade 
diejenigen Auffassungen G e ig e rs , die er bei den Beratungen des Gesetzentwurfs nicht durchzusetzen 
vermochte.

3 Die hier vorgesehene Zugehörigkeit des BVerfG zum Geschäftsbereich des Bundesjustizministeriums 
stieß bei den Besprechungen zwischen den Ressorts auf Bedenken und wurde im Regierungsentwurf 
vom 28. 2 .1 9 5 0  nicht mehr erwähnt. Vgl. Dok. Nr. 6 ,7 , 9 a—b § 1. Die Frage der Ressortzuständigkeit 
des Bundesjustizministeriums für das BVerfG war jedoch damit nicht geklärt und wurde erst durch die 
sog. Statusdiskussion in den Jahren 1952 und 1953 entschieden. Vgl. Dok. Nr. 8 5 —89.

4 Die Vorlage enthält an dieser Stelle eine Randbemerkung aus stenographischen Kürzeln, die größten­
teils nicht mehr lesbar sind.
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1 . 6. 12.1949 Gesetzentwürfe bis zur ersten Beratung im Bundestag

(4) Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts können weder dem Bundestag, dem 
Bundesrat, der Bundesregierung noch den entsprechenden Organen eines Landes ange­
hören.

§ 3
(1) Vier Bundesrichter werden auf Lebenszeit, die übrigen aus der Zahl der Richter an 
den oberen Bundesgerichten für die Dauer ihres Hauptamtes, die anderen Mitglieder auf 
die Dauer der Wahlperiode des Bundestages gewählt.

(2) Soweit sie nicht auf Lebenszeit bestellt sind, führen sie ihre Amtsgeschäfte bis zur 
Wahl ihres Nachfolgers fort.

§ 4
(1) Die Bundesrichter auf Lebenszeit, die übrigen Bundesrichter und die anderen Mit­
glieder des Bundesverfassungsgerichts werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom 
Bundesrat gewählt. Scheidet ein Mitglied des Bundesverfassungsgerichts aus, dann wird 
der Nachfolger von demselben Bundesorgan gewählt, das das ausgeschiedene Mitglied 
gewählt hat.

(2) Die erste Wahl der Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes ist innerhalb von vier W o­
chen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes durchzuführen.

(3) Scheidet ein Mitglied aus, dann ist der Nachfolger binnen vier Wochen zu wählen.

(4) Die für die Dauer einer Wahlperiode des Bundestages zu berufenden Mitglieder sind 
binnen vier Wochen nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages zu wählen.

(5) Die Wahlen finden ohne Aussprache statt.

§ 5
Hat ein Bundesorgan mehr als ein Mitglied des Bundesverfassungsgerichts zu wählen 
und einigen sich nicht wenigstens 2/3 der Mitglieder dieses Bundesorgans auf einen ge­
meinsamen Vorschlag für die Wahl, dann sind zunächst in jedem Wahlgang zwei Mit­
glieder zu wählen; gewählt sind die beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen auf sich 
vereinigen. Bleibt am Ende noch ein Mitglied zu wählen, dann ist gewählt, wer die Mehr­
heit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt.4

§6
Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts und sein Stellvertreter werden auf Vor­
schlag des Bundesminister der Justiz durch den Bundespräsidenten aus der Reihe der 
auf Lebenszeit gewählten Bundesrichter des Bundesverfassungsgerichts ernannt.

§ 7
(1) Personen, die zum Mitglied des Bundesverfassungsgerichts gewählt werden, sind zur 
Übernahme dieses Amtes verpflichtet.

(2) Die Tätigkeit des Mitglieds des Bundesverfassungsgerichts geht allen anderen Aufga­
ben vor.

§ 8
(1) Die Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts leisten vor Antritt ihres Amtes in öf­
fentlicher Sitzung folgenden Eid :

4



Referentenentwurf Geiger 6. 12.1949 1 .

„Ich schwöre, daß ich getreu der Verfassung meine Richterpflichten durch gerechte An­
wendung des Gesetzes gegenüber jedermann gewissenhaft erfüllen werde, so wahr mir 
Gott helfe/4

(2) Bekennt sich ein Mitglied des Bundesgerichtshofes zu einer Religionsgemeinschaft, 
deren Angehörigen das Gesetz die Verwendung einer anderen Beteuerungsformel gestat­
tet, dann kann er diese gebrauchen.

(3) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerungsformel geleistet werden.

§ 9
Die vermögensrechtlichen Ansprüche der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts 
werden durch Bundesgesetz geregelt.

§1 0

(1) Das Präsidium des Bundesverfassungsgerichts besteht aus dem Präsidenten, seinem 
Stellvertreter und den drei ältesten Mitgliedern des Gerichts.

(2) Das Präsidium stellt zu Beginn des Geschäftsjahres einen Geschäftsverteilungsplan 
auf. Aus ihm muß sich eindeutig und bindend entnehmen lassen, wer im Einzelfall als 
Berichterstatter zu bestellen ist und welche Mitglieder des Gerichts zur Mitwirkung bei 
der Verhandlung und Entscheidung der Sache berufen sind. In derselben Weise ist die 
Stellvertretung zu regeln.

(3) Der Geschäftsverteilungsplan kann nur geändert werden, soweit dies wegen Überla­
stung, Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder des Gerichts erfor­
derlich wird.

II. Die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts5

§11
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in den vom Grundgesetz bestimmten Fällen, 
und zwar

1. über die Verwirkung von Grundrechten (Art. 18 GG),

2. über die Verfassungswidrigkeit von Parteien (Art. 21 Abs. 2 GG),

3. über Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundestages, die den Erwerb oder Ver­
lust der Mitgliedschaft eines Abgeordneten beim Bundestag betreffen (Art. 41 Abs. 2 
GG),

4. über Anklage des Bundestages oder des Bundesrates gegen den Bundespräsidenten 
(Art. 61 GG),

5. über die Auslegung des Grundgesetzes aus Anlaß von Streitigkeiten über den Umfang 
der Rechte und Pflichten eines obersten Bundesorgans oder anderer Beteiligter, die 
durch das Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung eines obersten Bundesorgans mit 
eigenen Rechten auszustatten sind (Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG),

5 Zu den Zuständigkeiten des BVerfG vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Probleme, S. 4 8 1 —487: ders., Kom­
mentar, bes. S. 3 9 —51.
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6. bei Meinungsverschiedenheiten oder Zweifeln über die formelle oder sachliche Ver­
einbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit dem Grundgesetz oder die Vereinbar­
keit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag der Bundesregierung, einer 
Landesregierung odereines Drittels der Mitglieder des Bundestages (Art. 93, Abs. 1 Nr. 2 
GG),

7. bei Meinungsverschiedenheiten über Rechte und Pflichten des Bundes und der Län­
der, insbesondere bei der Ausführung von Bundesrecht durch die Länder und bei der 
Ausübung der Bundesaufsicht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 3 und Art. 84 Abs. 4 Satz 2 GG),

8. in anderen öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten zwischen dem Bund und den Län­
dern, zwischen verschiedenen Ländern oder innerhalb eines Landes, soweit nicht ein 
anderer Rechtsweg gegeben ist (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 GG),

9. über Richteranklage gegen Bundesrichter und Landesrichter (Art. 98 Abs. 2 und 3 
GG),

10. über Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, wenn diese Entscheidung 
durch Landesgesetz dem Bundesverfassungsgericht zugewiesen ist (Art. 99 GG),

11. über die Vereinbarkeit von Bundesrecht oder Landesrecht mit dem Grundgesetz 
oder die Vereinbarkeit von Landesrecht mit sonstigem Bundesrecht auf Antrag eines Ge­
richts (Art. 100 Abs. 1 GG)4,

12. bei Zweifeln darüber, ob eine Regel des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts 
ist und ob sie unmittelbar Rechte und Pflichten für den einzelnen erzeugt, auf Antrag des 
Gerichts (Art. 100 Abs. 2 GG),

13. wenn das Verfassungsgericht eines Landes bei der Auslegung des Grundgesetzes von 
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder eines Verfassungsgerichts eines 
anderen Landes abweichen will, auf Antrag dieses Verfassungsgerichts (Art. 100 Abs. 3 
GG),

14. bei Meinungsverschiedenheiten über das Fortgelten des Bundesrechts (Art. 126 
GG),

15. in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen (Art. 93 Abs. 2 GG).

§ 126
Das Bundesverfassungsgericht verhandelt und entscheidet:

1. in dem Falle des § 11 Nr. 4:
In der Besetzung mit drei Bundesrichtem und sechs anderen Mitgliedern,

2. in den Fällen des § 11 Nr. 1 bis 3:
in der Besetzung mit drei Bundesrichtem und vier anderen Mitgliedern,

3. in den Fällen des § 11 Nr. 5 bis 8 und 10 bis 14:
Besetzung von vier Bundesrichtem und drei anderen Mitgliedern,

4. in dem Falle des § 11 Nr. 9:
in der Besetzung mit sechs Bundesrichtem und drei anderen Mitgliedern.

i

6 Die hier vorgesehene Variiemng des Spruchkörpers (§ 13 in Fassung I des Regierungsentwurfs) stieß 
bei den Besprechungen zwischen den Ressorts auf Bedenken und wurde im Regierungsentwurf durch 
eine einfachere Regelung ersetzt. Vgl. Dok. Nr. 6, 7, 9 a—b.
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III. Allgemeine Verfahrensvorschriften7

§ 1 3

Soweit in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, sind hinsichtlich der Öffentlichkeit, 
der Sitzungspolizei, der Gerichtssprache, der Beratung und Abstimmung die Vorschrif­
ten der Titel 14 bis 16 des Gerichtsverfassungsgesetzes anzuwenden.

§ 1 4

Auf die Ausschließung und Ablehnung eines Mitglieds des Bundesverfassungsgerichts 
sind die Vorschriften der Straßprozeßordnung entsprechend anzuwenden. Uber ein Ab­
lehnungsgesuch entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Das ab gelehnte Mitglied 
darf bei der Entscheidung nicht mitwirken.

§1 5

(1) Die Beteiligten haben das Recht auf Akteneinsicht.

(2) Durch Beschluß mit 2 /3 -Mehrheit des Gerichts kann für einzelne Aktenstücke, deren 
Einsichtnahme mit der Staatssicherheit unvereinbar ist, eine Ausnahme bestimmt wer­
den.

§1 6

(1) Die Beteiligten können sich in jeder Lage des Verfahrens durch Bevollmächtigte ver­
treten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen.

(2) Ist ein Bevollmächtigter bestellt, so sind die Mitteilungen des Gerichts an ihn zu 
richten.4

§1 7

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet, soweit nichts anderes bestimmt ist, auf­
grund mündlicher Verhandlung, es sei denn, daß alle Beteiligten ausdrücklich auf sie 
verzichten.

§1 8

Das Bundesverfassungsgericht erhebt den nach seinem Ermessen erforderlichen Be­
weis. Es kann damit außerhalb der mündlichen Verhandlung ein Mitglied des Gerichts 
beauftragen oder mit Begrenzung auf bestimmte Punkte und Personen ein anderes Ge­
richt oder eine Verwaltungsbehörde um die Erhebung ersuchen. Erhebungen durch die 
Polizei sind ausgeschlossen.

§1 9

Alle Gerichte und Verwaltungsbehörden sind dem Bundesverfassungsgericht zur 
Rechtshilfe verpflichtet. Akten und Urkunden legen sie dem Bundesverfassungsgericht 
über ihre oberste Dienstbehörde vor.

7 Zu den allgemeinen Verfahrens Vorschriften im Referentenentwurf vgl. aus der Sicht des Referenten 
Geiger, Probleme, S. 4 8 1 -4 8 7 ; ders., Kommentar, S. 63-133 .
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§ 2 0

(1) Für die Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen gelten in den Fällen des § 11 
Nr. 1, 2, 4 und 9 die Vorschriften der Strafprozeßordnung, in den übrigen Fällen die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung entsprechend.

(2) Soweit ein Zeuge oder Sachverständiger nur mit Genehmigung einer Vorgesetzten 
Stelle vernommen werden darf, kann diese Genehmigung nur verweigert werden, wenn 
es das Wohl des Bundes oder eines Landes erfordert. Uber die Pflicht zur Aussage ent­
scheidet das Bundesverfassungsgericht.

§21

Die Beteiligten werden von allen Beweisterminen benachrichtigt und können der Beweis­
aufnahme beiwohnen. Sie können an Zeugen und Sachverständige Fragen richten oder 
richten lassen. Wird eine Frage beanstandet, so entscheidet das Bundesverfassungsge­
richt.

§2 2

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet nach seiner freien aus dem Inhalt der Ver­
handlung und dem Ergebnis der Beweisaufnahme geschöpften Überzeugung. Die Ent­
scheidung ist am Schluß der mündlichen Verhandlung oder an einem späteren den Be­
teiligten bekanntgegebenen Termin zu verkünden. Sie ist zu begründen und von den 
Richtern, die bei ihr gewirkt haben, zu unterschreiben.

(2) Entscheidungen, die ohne mündliche Verhandlung ergehen, sind den Beteiligten zu­
zustellen.

(3) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ergehen „von Rechts wegen“ .

§2 3

(1) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane 
des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden.

(2) In den Fällen des § 11 Nr. 6 ,1 1 ,1 2  und 14 hat die Entscheidung des Bundesverfas­
sungsgerichts Gesetzeskraft. Die Entscheidungsformel ist im Bundesgesetzblatt zu 
veröffentlichen.4

§ 2 4

(1) Das Bundesverfassungsgericht kann in einem anhängigen Verfahren auf Antrag eine 
einstweilige Anordnung in Bezug auf den späteren Gegenstand oder zur Regelung eines 
einstweiligen Zustandes erlassen, wenn dies aus einem wichtigen Grund geboten ist. Vor 
dem Erlaß der einstweiligen Anordnung sind die Beteiligten zu hören.

(2) Gegen die einstweilige Anordnung kann Widerspruch erhoben werden. Über den Wi­
derspruch entscheidet das Bundesverfassungsgericht nach mündlicher Verhandlung. 
Diese soll binnen zwei Wochen nach dem Eingang der Begründung des Widerspruchs 
stattfinden.

(3) Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Das Bundesverfassungsgericht 
kann die Vollziehung der einstweiligen Anordnung aussetzen.
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§ 24 a

Die dem Bundesverfassungsgericht zustehenden Befugnisse werden außerhalb der Sit­
zung vom Präsidenten wahrgenommen. Er kann sie einem Mitglied des Bundesverfas­
sungsgerichts übertragen. Die allgemeine Übertragung eines bestimmten Kreises von 
Befugnissen ist in den Geschäftsverteilungsplan aufzunehmen.

§2 5

(1) Das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts ist kostenfrei.

(2) Erweist sich die Anklage gegen einen Richter (§11 Nr. 9) als unbegründet, dann sind 
ihm die notwendigen Auslagen einschließlich der Kosten der Verteidigung zu ersetzen.

(3) In den übrigen Fällen kann das Bundesverfassungsgericht volle oder teilweise Erstat­
tung von Kosten und Auslagen anordnen.

§2 6

Soweit dieses Gesetz nichts bestimmt, regelt das Plenum des Bundesverfassungsgerichts 
Verfahren und Geschäftsgang durch eine Geschäftsordnung. Sie bedarf der Genehmi­
gung des Bundestages und des Bundesrates und ist im Bundesgesetzblatt zu veröffentli­
chen.

IV. Besondere Verfahrensvorschriften8

1. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. I :4

§ 279

Der Antrag auf Entscheidung gemäß Artikel 18 Satz 2 GG kann von dem Bundespräsi­
denten, von der Bundesregierung, einer Länderregierung und von einer politischen Par­
tei, gegen die kein Verfahren nach § 11 Nr. 2 anhängig ist, gestellt werden. Er kann sich 
gegen Personen und gegen Organisationen jeder Art richten.4

§ 2 8

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kann ohne mündliche Verhandlung 
ergehen.

§2 9

Die freiheitliche demokratische Grundordnung ist in jedem Falle angegriffen, wenn eine 
Person oder Organisation für die Beseitigung der Grundrechte, der politischen Parteien, 
der Trennung der Gewalten, der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung, 
der Unabhängigkeit der Gerichte oder der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung eintritt.10

8 Zu den besonderen Verfahrensvorschriften im Referentenentwurf vgl. aus der Sicht des Referenten 
Geiger, Probleme, S. 4 8 1 -4 8 7 ; ders., Kommentar, S. 134 -297.

9 Zum Verfahren in den Fällen der Verwirkung von Grundrechten vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kom­
mentar, S. 1 34—157.

10 Diese Definition war von G e ig e r  als Formulierungshilfe gedacht, die dem BVerfG seine Tätigkeit er­
leichtern sollte. Darüber hinaus handelte es sich nach Auffassung G e ig e rs  bei der freiheitlichen demo-
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§ 3 0

(1) Erweist sich der Antrag als begründet, so stellt das Bundesverfassungsgericht fest, 
welche Grundrechte der Antragsgegner verwirkt hat.

(2) Das Bundesverfassungsgericht kann — vorbehaltlich der für Richter geltenden be­
sonderen Vorschriften (§§ 49 bis 55) — zugleich den Antragsgegner, der ein Amt beklei­
det, dieses Amtes oder einzelner oder aller Rechte daraus für verlustig erklären.

(3) In der Entscheidung können dem Antragsgegner nach Art und Dauer genau bezeich- 
nete Beschränkungen auferlegt werden, soweit sie nicht andere als die verwirkten 
Grundrechte beeinträchtigen.

(4) Ist Antragsgegnerin eine Organisation, dann kann sie das Bundesverfassungsgericht 
in seiner Entscheidung auflösen.

(5) Der Vollzug der Entscheidung obliegt den zuständigen Landesbehörden.

§31

Wenn der Verfassungsgerichtshof über einen Antrag sachlich entschieden hat, kann der 
Antrag von demselben oder einem anderen Antragsteller nur wiederholt werden, wenn er 
auf neue in der früheren Entscheidung nicht gewürdigte Behauptungen gestützt wird. 
Fehlt diese Voraussetzung, dann wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen.

2. Abschnitt: Verfahren in den Fällen4 * * * * * * des § 11 Nr. 2 :11

§ 3 2

Der Begriff der politischen Partei bestimmt sich nach den Vorschriften des Gesetzes über 
die politischen Parteien vom . . .  12

§ 3 3

Die § § 2 7  bis 29 und 31 gelten entsprechend.

kratischen Grundordnung um eine Staatszielbestimmung, die der Gesetzgeber und nicht das Gericht
zu leisten habe. Der Staatssekretär im Bundesjustizministerium, W alter S t r a u ß , hielt dagegen diese
Bestimmung für verfassungsrechtlich bedenklich. Mitteilung von Bundesrichter a.D. Prof. Dr. Willi
Geiger vom 19. 2. 1979. Die Aufnahme einer derartigen inhaltlichen Bestimmung in ein Organisa­
tionsgesetz stieß auch bei den Erörterungen zwischen den Ressorts auf Bedenken. Die Definition (§ 35
in der Fassung I des Regierungsentwurfs vom 24. 2. 1950) wurde nicht in die Fassung II des Regie­
rungsentwurfs aufgenommen. Vgl. Dok. Nr. 6, 7, 8, 9 a—b.

11 Zum Verfahren beim Parteiverbot vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 158—170.

12 Ähnlich wie die Definition der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stieß auch der Verweis auf 
die Begriffsbestimmung der politischen Partei in dem zu erwartenden Parteiengesetz (§ 40 in Fassung I 
des Regierungsentwurfs) bei den Erörterungen zwischen den Ressorts auf Bedenken und wurde nicht 
in den Regierungsentwurf aufgenommen. Vgl. Dok. Nr. 6, 7, 8, 9 a—b. Das Parteiengesetz, das im § 1 
eine Begriffsbestimmung der politischen Partei gibt, trat erst am 24. 7. 1967 in Kraft (BGBl. I, S. 773). 
Bis dahin konkretisierte das BVerfG den Begriff der politischen Partei in unterschiedlichen Formeln. 
Vgl. BVerfGE 1, S. 225 ff.; 2, S. 11; 4, S. 28; 8, S. 65; 11, S. 273 ; 20, S. 118; 24, S. 348 ; 40, S. 292; 
41, S. 416 ; 44, S. 145 f. sowie die Einzelnachweise bei Karl-Heinz Seifert, Die politischen Parteien im 
Recht der Bundesrepublik, Köln 1975, S. 81.
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§3 4

(1) Erweist sich der Antrag als begründet, dann stellt das Bundesverfassungsgericht fest, 
daß die politische Partei verfassungswidrig ist.

(2) Die Feststellung kann auch auf den Landesverband oder den rechtlich oder organi­
satorisch selbständigen Teil einer Partei beschränkt werden.

(3) Mit der Feststellung kann die Auflösung der Partei, des Landesverbandes oder des 
selbständigen Teiles der Partei und das Verbot, eine Ersatz Organisation zu schaffen, 
verbunden werden. Das Bundesverfassungsgericht kann in diesem Falle außerdem die 
Einziehung des Vermögens der Partei des Landesverbandes oder des selbständigen Tei­
les der Partei zu Gunsten der Bundesrepublik Deutschland oder des Landes ausspre­
chen.

(4) Der Vollzug der Entscheidung obliegt den zuständigen Landesbehörden.

3. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 3 :4

§ 3513

(1) Die Beschwerde gegen den Beschluß des Bundestages über die Gültigkeit der Wahl 
oder den Verlust der Mitgliedschaft im Bundestag können der Abgeordnete, dessen Mit­
gliedschaft bestritten ist, und eine Minderheit des Bundestages, die wenigstens 1/3 der 
gesetzlichen Mitgliederzahl umfaßt, binnen vier Wochen seit der Beschlußfassung im 
Bundestag beim Bundesverfassungsgericht erheben.

(2) § . . . gilt entsprechend.

(3) Geht die Beschwerde verspätet ein, dann ist sie als unzulässig zurückzuweisen.

4. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 4 :4

§ 3614

(1) Die Anklage gegen den Bundespräsidenten wegen vorsätzlicher Verletzung des 
Grundgesetzes oder eines anderen Bundesgesetzes wird durch Einreichung einer Ankla­
geschrift beim Bundesverfassungsgericht erhoben.

(2) Die Anklageschrift ist aufgrund des Beschlusses einer der beiden gesetzgebenden 
Körperschaften (Art. 61 Abs. 1 GG) von deren Präsidenten innerhalb von vier Wochen 
zu fertigen und dem Bundesverfassungsgericht zu übersenden.

(3) Die Anklageschrift muß die Handlung oder Unterlassung, wegen der die Anklage er­
hoben wird, die Bestimmung der Verfassung oder des Gesetzes, die verletzt sein soll, die 
Tatsache, auf die sich die Anklage stützt, und die Beweismittel verzeichnen. Sie muß die 
Feststellung enthalten, daß die gesetzgebende Körperschaft den Beschluß auf Erhe­
bung der Anklage mit 2/3-Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl gefaßt hat.

(4) Die gesetzgebende Körperschaft wählt den Vertreter der Anklage vor dem Bundesver­
fassungsgericht. Er kann die Wahl nicht ablehnen.

13 Zum Verfahren bei der Wahlprüfung vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 170—174.

14 Zum Verfahren bei der Anklage des Bundespräsidenten vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S.
1 7 5 -1 8 7 .
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§ 3 7

Die Anklage kann nur innerhalb von drei Monaten nach Bekanntwerden des Sachver­
halts, der zur Anklage führte, erhoben werden. Eine verspätete Anklage ist als unzulässig 
zurückzuweisen.

§ 3 8

Die Anklageschrift ist dem Bundespräsidenten durch das Bundesverfassungsgericht zu­
zustellen.

§ 3 9

Die Einleitung und Durchführung des Verfahrens wird durch den Rücktritt des Bundes­
präsidenten, durch sein Ausscheiden aus dem Amt oder durch die Auflösung des Bun­
destages oder den Ablauf seiner Wahlperiode nicht berührt.

§ 4 0

(1) Die Anklage kann bis zur Verkündung des Urteils aufgrund eines Beschlusses der ge­
setzgebenden Körperschaft, die die Anklage erhoben hat, zurückgenommen werden. 
Der Beschluß bedarf einer 2/3-Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl.

(2) Die Zurücknahme der Anklage erfolgt durch Übersendung einer Ausfertigung des Be­
schlusses durch den Präsidenten der gesetzgebenden Körperschaft an das Bundesver­
fassungsgericht.

(3) Auf Antrag des Bundespräsidenten ist das Verfahren durchzuführen.

§41

Das Bundesverfassungsgericht kann nach Erhebung der Anklage durch einstweilige An­
ordnung bestimmen, daß der Bundespräsident an der Ausübung seines Amtes verhin­
dert ist.

§ 4 2

Das Bundesverfassungsgericht kann das Verfahren aussetzen, solange gegen den Bun­
despräsidenten wegen der selben Handlung ein Strafverfahren anhängig ist.

§ 4 3

(1) Das Bundesverfassungsgericht kann eine Voruntersuchung anordnen; es muß sie 
anordnen, wenn der Vertreter der Anklage oder der Bundespräsident es beantragen.

(2) Die Durchführung der Voruntersuchung ist einem Mitglied des Bundesverfassungs­
gerichts zu übertragen.

(3) Die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Durchführung der Voruntersu­
chung sind entsprechend anzuwenden.

§ 4 4

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet aufgrund mündlicher Verhandlung.

(2) Zu der Verhandlung ist der Bundespräsident zu laden. Dabei ist er darauf hinzuwei­
sen, daß ohne ihn verhandelt wird, wenn er unentschuldigt ausbleibt oder sich ohne aus­
reichenden Grund vorzeitig entfernt.
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(3) In der Verhandlung wird zunächst die Anklageschrift verlesen.

(4) Sodann erhält der Bundespräsident Gelegenheit, sich zur Anklage zu erklären.

(5) Hierauf findet die Beweiserhebung statt.

(6) Zum Schluß wird der Vertreter der Anklage mit seinem Antrag und der Bundespräsi­
dent mit seiner Verteidigung gehört. Er hat das letzte Wort.

§ 4 5

(1) Das Bundesverfassungsgericht stellt im Urteil fest, daß der Bundespräsident das 
Grundgesetz oder ein genau zu bezeichnendes Bundesgesetz vorsätzlich verletzt hat, 
oder spricht ihn frei.

(2) Im Fall der Verurteilung kann es ihn seines Amtes für verlustig erklären. Mit der Ver­
kündung dieses Urteils tritt der Amtsverlust ein.

§4 6

Zur Verurteilung bedarf es einer 2 /3 -Mehrheit der Stimmen.

§4 7

Eine Ausfertigung des Urteils samt Gründen ist dem Bundespräsidenten, dem Bundes­
tag, dem Bundesrat und der Bundesregierung zu übersenden.

§4 8

(1) Die Wiederaufnahme des Verfahrens findet nur zu Gunsten des Bundespräsidenten 
und nur auf seinen Antrag oder nach seinem Tod auf Antrag seines Ehegatten oder sei­
ner Abkömmlinge unter den Voraussetzungen der §§ 359, 364 der Strafprozeßordnung 
statt.

(2) Der Antrag ist schriftlich beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. In dem An­
trag müssen der gesetzliche Grund der Wiederaufnahme sowie die Beweismittel angege­
ben werden.

(3) Uber die Zulassung des Antrags entscheidet das Bundesverfassungsgericht in der Be­
setzung nach § 12 Nr. 2 ohne mündliche Verhandlung.

(4) Die Vorschriften der §§ 368 bis 371, Abs. 3 der StPO finden entsprechende Anwen­
dung.

5. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 9 : 15

§4 9

Ein Verstoß gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder die verfassungsmäßige Ord­
nung eines Landes liegt nur vor, wenn der Richter durch sein Verhalten zu erkennen 
gibt4, daß er die Notwendigkeit der Grundrechte, der politischen Parteien, der Trennung 
der Gewalten, der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung, der Unabhän­
gigkeit der Gerichte oder der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verneint.16

15 Zum Verfahren bei der Richteranklage vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 187 — 204.

16 Die hier gegebene Definition eines Verstoßes gegen das Grundgesetz (§ 53 in Fassung I des Regierungs­
entwurfs) entsprach den Begriffsbestimmungen in den §§  29 und 32. Auch sie stieß bei den Erörterun­
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§ 5 0

(1) Wegen eines vorsätzlichen Verstoßes im Sinne des § 49 kann der Bundestag mit der 
Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl die Erhebung der Anklage gegen den Bun­
desrichter beschließen.

(2) Die Vorschriften der §§ 36 bis 45 Abs. 1, 46 und 48 sind entsprechend anzuwenden.

§51

(1) Im Fall der Verurteilung kann das Bundesverfassungsgericht die Entlassung des 
Bundesrichters aus dem Amt aussprechen. Der Amtsverlust tritt mit der Verkündung des 
Urteils ein.

(2) Das Gericht kann auch die Versetzung des Bundesrichters in ein anderes richterliches 
Amt oder in den Ruhestand anordnen. Der Vollzug obliegt der für die Entlassung des 
Bundesrichters zuständigen Stelle.

§ 5 2

(1) Wegen eines nicht vorsätzlichen Verstoßes im Sinne des § 49 kann das Bundesver­
fassungsgericht gegen einen Bundesrichter nur die in § 51 Abs. 2 genannten Maßnah­
men anordnen.

(2) Die Entscheidung ergeht auf Antrag des Bundestages. Der Beschluß bedarf der 
Mehrheit seiner gesetzlichen Mitgliederzahl.

(3) Eine Anklage nach § 50 ist, wenn der Bundesrichter freigesprochen wird, als Antrag 
gemäß Abs. 2 zu behandeln.

(4) Die besonderen Vorschriften dieses Abschnitts finden auf dieses Verfahren keine An­
wendung.

§ 5417
Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten auch, wenn das Gesetz eines Landes die An­
klage gegen Landesrichter zum Bundesverfassungsgericht wegen eines vorsätzlichen 
Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Landes oder den Antrag wegen ei­
nes nicht vorsätzlichen Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ordnung des Landes 
zuläßt.

§ 5 5

Das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ist auszusetzen, wenn wegen dessel­
ben Sachverhalts ein Verfahren bei einem Disziplinargericht anhängig ist. Endet das 
Disziplinarverfahren mit einer Bestrafung des Richters, dann ist das Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht einzustellen; im anderen Falle ist es fortzusetzen.

gen zwischen den Ressorts auf Bedenken und wurde nicht in den Regierungsentwurf aufgenommen. 
Vgl. Dok. Nr. 6, 7, 8, 9 a -b .

17 Die Vorlage enthält keinen Paragraphen mit der Ziffer 53.
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6. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 5 :18

§5 6

Antragsteller und Antragsgegner können nur sein der Bundespräsident, der Bundestag, 
der Bundesrat, der Ausschuß nach Art. 45 und 77 GG, die Bundesregierung, die im 
Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung des Bundestags und des Bundesrats mit ei­
genen Rechten ausgestatteten Minderheiten und die in der Geschäftsordnung des Bun­
destags mit eigenen Rechten ausgestatteten Fraktionen.

§ 5 7

Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller durch eine Maßnahme oder Unterlas­
sung des Antragsgegners in seinen durch das Grundgesetz übertragenen Rechten oder 
Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet zu sein behauptet.

§5 8

Dem Antragsteller und dem Antragsgegner können in jeder Lage des Verfahrens andere 
in § 56 genannte Verfassungsorgane beitreten, wenn die Entscheidung auch für die Ab­
grenzung ihrer Kompetenzen von Bedeutung ist.

§5 9

Das Bundesverfassungsgericht kann anhängige Verfahren verbinden und verbundene 
trennen.

§6 0

Das Bundesverfassungsgericht stellt in seiner Entscheidung fest, ob die beanstandete 
Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners gegen eine Bestimmung des Grund­
gesetzes verstößt. Die verletzte Bestimmung des Grundgesetzes ist zu bezeichnen.

§61

Der Antragsgegner ist verpflichtet, unverzüglich der ergangenen Entscheidung Rech­
nung zu tragen.

7. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 7 :19

§6 2

Antragsteller und Antragsgegner können nur sein: der Bundespräsident, der Bundestag, 
der Bundesrat, die Bundes- und die Länderregierungen.

§6 3

Die Anfechtung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts nach Art. 84 Abs. 4 
Satz 2 hat binnen vier Wochen nach der Beschlußfassung zu erfolgen.

18 Zum Verfahren bei Organ Streitigkeiten (Verfassungsstreitigkeiten zwischen Bundesorganen) vgl. G e i­
g e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 0 4 —219.

19 Zum Verfahren bei Verfassungs Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern vgl. G e ig e r  selbst, in: Gei­
ger, Kommentar, S. 2 1 9 —226.
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§ 6 4

Die § § 5 7  bis 61 gelten entsprechend.

8. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des §  11 Nr. 8 :20

§ 6 5

Antragsteller und Antragsgegner können nur sein:

1. bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten gern. Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4 zwischen dem Bund und den Ländern:
die Bundesregierung, die Landesregierung, die Bundesminister und 
die Minister der Landesregierungen;

2. bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten gern. Art. 93 Abs. 1 
Nr. 4 zwischen verschiedenen Ländern:
die Landesregierungen und ihre Minister;

3. bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten gern. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 innerhalb eines 
Landes:
die in der Landesverfassung und in den Gesetzen des Landes bezeichneten Staatsorga­
ne und Behörden,
wenn sie durch den Streitgegenstand in ihrem Rechts- und Zuständigkeitskreis unmit­
telbar berührt sind.

§ 6 6

(1) Das Bundesverfassungsgericht kann in seiner Entscheidung feststellen:
1. die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit einer Maßnahme,
2. die Verpflichtung des Antragsgegners, eine Maßnahme zu unterlassen, rückgängig zu 
machen, durchzuführen oder zu dulden,
3. die Verpflichtung, eine Leistung zu erbringen.

(2) Einer Entscheidung nach Abs. 1 Nr. 2 hat der Antragsgegner unverzüglich Rechnung 
zu tragen.

9. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 1 0 :21

§ 6 7

Wer an einer VerfassungsStreitigkeit innerhalb eines Landes beteiligt sein kann, be­
stimmt sich nach dem Recht des Landes.

§ 6 8

Bestimmt das Landesrecht nicht, welchen Inhalt und welche Wirkung die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts haben kann, dann gilt § 66 entsprechend.

20 Zum Verfahren bei öffentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht verfassungsrechtlicher Art. vgl. G e ig e r  
selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 26 —234.

21 Zum Verfahren bei Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, 
Kommentar, S. 2 34 —238.
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§ 6 9

Für das Verfahren gelten die allgemeinen Vorschriften des 2. Teiles dieses Gesetzes ent­
sprechend.

10. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 6:22

§7 0

Der Antrag der Bundesregierung, einer Landesregierung oder eines Drittels der Mitglie­
der des Bundestages gern. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 Grundgesetz ist nur zulässig

1. wenn der Antragsteller eine Rechtsnorm wegen ihrer förmlichen oder sachlichen Un­
vereinbarkeit mit dem Grundgesetz oder dem sonstigen Bundesrecht für nichtig hält oder

2. wenn ein Gericht, eine Verwaltungsbehörde oder ein Organ des Bundes oder eines 
Landes eine Rechtsnorm aus dem selben Grund nicht angewendet hat.

§71

Das Bundesverfassungsgericht hat dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregie­
rung, bei Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit von Bundesrecht auch den 
Landesregierungen und, bei Meinungsverschiedenheiten über die Gültigkeit einer lan­
desrechtlichen Norm der Regierung des Landes, in dem die Norm verkündet wurde, bin­
nen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§7 2

Kommt das Bundesverfassungsgericht zu der Überzeugung, daß eine Rechtsnorm des 
Bundes mit dem Grundgesetz oder eine Rechtsnorm des Landes mit dem Bundesrecht 
unvereinbar ist, dann stellt es in seiner Entscheidung deren Nichtigkeit fest.

11. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 11:23

§7 3

Gesetz im Sinne dieses Abschnitts ist jede Rechtsnorm.

§ 7 4

Bundesrecht ist verfassungswidrig, wenn es dem Grundgesetz widerspricht; Landes­
recht ist verfassungswidrig, wenn es dem Bundesrecht oder der Verfassung des Landes 
widerspricht.

§7 5

Für die Entscheidung, ob Landesrecht der Verfassung des Landes widerspricht, ist das 
Bundesverfassungsgericht nur zuständig, wenn ihm diese Entscheidung durch ein Ge­
setz des Landes übertragen ist.

22 Zum Verfahren in den Fällen der abstrakten Normenkontrolle (auf Antrag von Verfassungsorganen) 
vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 38—253.

23 Zum Verfahren in den Fällen der konkreten Normenkontrolle (auf Vorlage der Gerichte) vgl. G e ig e r  
selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 5 4 —261.
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§ 7 6

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet nur die Rechtsfrage, ob das Gesetz verfas­
sungswidrig und deshalb nichtig ist.

§ 7 7

(1) Die Bundesgerichte stellen den Antrag unmittelbar, die Gerichte der Länder auf dem 
Dienstwege über das zuständige Staatsministerium bei dem Bundesverfassungsgericht.

(2) Aus der Begründung des Antrags muß hervorgehen, inwiefern von der Gültigkeit des 
Gesetzes die Entscheidung des Gerichts abhängig ist und aus welchen Gründen es das 
Gesetz für verfassungswidrig hält. Die Akten sind beizufügen.

(3) Der Antrag des Gerichts ist unabhängig von der Rüge der VerfassungsWidrigkeit des 
Gesetzes durch einen Prozeßbeteiligten.

§ 7 8

Die Vorschriften der § §7 1  und 72 gelten entsprechend.

12. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 12:24

§ 7 9

Das Bundesverfassungsgericht stellt in den Fällen des Art. 100 Abs. 2 in seiner Entschei­
dung fest, ob die Regel des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts ist und ob sie un­
mittelbar Rechte und Pflichten für den einzelnen erzeugt.

§ 8 0

Die §§7 1  und 77 gelten entsprechend.

13. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 13:25

§81

Für den Antrag des Verfassungsgerichts eines Landes und das Verfahren und die Ent­
scheidung des Bundesverfassungsgerichts in den Fällen des Art. 100 Abs. 3 des Grund­
gesetzes gelten die §§ 71, 76, 77 Abs. 1 entsprechend.

14. Abschnitt: Verfahren in den Fällen des § 11 Nr. 14:26

§ 82
Antragsberechtigt sind der Bundestag, der Bundesrat, die Bundesregierung, die Landes­
regierungen und die Gerichte.

24 Zum Verfahren bei der Nachprüfung von Völkerrecht (als Teil des Bundesrechts) vgl. G e ig e r  selbst, in: 
Geiger, Kommentar, S. 2 61 —264.

25 Zum Verfahren bei der Auslegung des Grundgesetzes auf Vorlage eines dissentierenden Landesverfas­
sungsgerichts vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 6 4 —266.

26 Zum Verfahren bei der Entscheidung über das Fortgelten einer Norm als Bundesrecht vgl. G e ig e r  
selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 6 6 —272.
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§8 3

(1) Der Antrag ist nur zulässig, wenn von der Entscheidung die Zulässigkeit einer bereits 
vollzogenen oder unmittelbar bevorstehenden Maßnahme eines Bundesorgans, einer 
Bundesbehörde oder des Organs oder der Behörde eines Landes abhängig ist.

(2) Aus der Begründung des Antrags muß sich das Yorliegen der in Abs. 1 bezeichneten 
Voraussetzung ergeben.

§8 4

Die Vorschriften der §§7 1  und 77 gelten ensprechend.

§ 8 5

Das Bundesverfassungsgericht kann aussprechen, daß Rechtsnormen ganz oder teilwei­
se für das gesamte Bundesgebiet oder einen bestimmten Teil des Bundesgebietes fortgel­
ten, daß sie als Landesrecht fortgelten oder daß sie nicht mehr gelten.

15. Abschnitt: Die Verfassungsbeschwerde:27

§86
Nach Erschöpfung des Rechtsweges oder mangels Zulässigkeit des Rechtsweges nach 
Durchführung des Verfahrens gemäß Art. 19 Abs. 4 des Grundgesetzes kann jedermann 
mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in seinen verfassungsmäßigen Rech­
ten verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhe­
ben, soweit eine solche Beschwerde im Einzelfall nach dem Recht des Landes nicht statt­
haft ist.

§8 7

In der Begründung der Beschwerde sollen die Bestimmung des Grundgesetzes und das 
verfassungsmäßige Recht, die verletzt sein sollen, sowie die Handlung oder Unterlas­
sung des Organs oder der Behörde, durch die der Beschwerdeführer sich verletzt fühlt, 
bezeichnet werden.

§88
(1) Die Verfassungsbeschwerde ist binnen vier Wochen nach Zustellung der mit Grün­
den versehenen rechtskräftigen Entscheidung des Gerichtes (§ 86 Abs. 1) zu erheben.

(2) Eine verspätete Beschwerde ist als unzulässig zurückzuweisen.

§ 8 9

(1) Das Bundesverfassungsorgan gibt dem Organ des Bundes oder des Landes, dessen 
Handlung oder Unterlassung in der Verfassungsbeschwerde beanstandet wird, Gelegen­
heit, sich binnen einer zu bestimmenden Frist zu äußern.

(2) Ging die Handlung oder Unterlassung von einem Minister oder einer Behörde des 
Bundes oder des Landes aus, dann ist dem zuständigen Minister Gelegenheit zur Äuße­
rung zu geben.

27 Zum Verfahren in den Fällen der Verfassungsbeschwerde vgl. G e ig e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 
2 7 2 -2 9 7 .
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(3) Das Bundesverfassungsgericht kann weiteren Beteiligten Gelegenheit zur Äußerung 
geben.

§ 9 0

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in derselben Besetzung wie in den Fällen des 
§ 1 2  Nr. 3.

§91

Die Entscheidung kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

§ 9 2

(1) Wird der Verfassungsbeschwerde stattgegeben, so ist in der Entscheidung festzustel­
len, welche Vorschrift des Grundgesetzes und durch welche Handlung oder Unterlas­
sung sie verletzt wurde, und zu bestimmen, in welcher Weise der Beschwerde abzuhelfen 
ist.

(2) Der Vollzug der Entscheidung obliegt den zuständigen Organen des Bundes oder des 
Landes.

§ 9 3

Die Vorschrift des § 31 gilt entsprechend.

16. Abschnitt: Weitere Zuständigkeiten des Bundesverfassungsgerichts28

§ 9 4

(1) Der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung können in einem gemeinsa­
men Antrag das Bundesverfassungsgericht um Erstattung eines Rechtsgutachtens über 
eine bestimmte verfassungsrechtliche Rechtsfrage ersuchen.
(2) In diesem Fall wird das Plenum des Bundesverfassungsgerichts tätig. Es ist beschluß­
fähig, wenn wenigstens zwei Drittel der Mitglieder des Gerichts anwesend sind.

§95
Wenn ein Bundesgesetz einen Gegenstand dem Bundesverfassungsgericht zur Entschei­
dung zuweist, hat es zu bestimmen, welche besonderen Verfahrens Vorschriften anzu­
wenden sind.

V. Schlußvorschrift29

§ 9 6

Dieses Gesetz tritt am 1. April 1950 in Kraft.

28 Zu den Voraussetzungen für die Erstattung einer gutachtlichen Äußerung durch das BVerfG vgl. G e i­
g e r  selbst, in: Geiger, Kommentar, S. 2 9 7 —300.

29 Zunächst faßte das Bundesjustizministerium den in der Schlußvorschrift genannten Termin ins Auge. 
So D e h le r , in: BT-RechtsA 9. Sitzung, 9. 1. 1950, S. 12; BT-Sten. Ber., Bd. 2. 28. Sitzung, 19. 1. 
1950, S. 864 A. In den Entwürfen vom 24. und28. 2 . 1950wurde das Datum dann offengelassen. Vgl. 
Dok. Nr. 9 a—b.
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Gesetzentwurf der SPD-Bundestagsfraktion 14 .12 .1949  2.

2.

14.12 .1949: Entwurf eines Gesetzes überdas Bundesverfassungsgericht. Antrag 
der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.

BT-Drucks., Bd. l,N r. 328.

Der Bundestag wolle beschließen, folgendem Gesetzentwurf 1 die Zustimmung zu erteilen:

Entwurf eines Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

E rster T e il

Die Verfassung
des Bundesverfassungsgerichts1 2

§1
Das Bundesverfassungsgericht hat seinen Sitz in Berlin.

§2
(1) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus zehn ständigen Mitgliedern. Vier dieser Mitglieder müssen 
Bundesrichter sein.3

(2) Für jedes ständige Mitglied ist ein erstes und ein zweites stellvertretendes Mitglied zu bestellen.4

§3
(1) Mitglied kann nur sein, wer das 35. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr nicht überschritten 
hat, zum Bundestag wählbar ist und sich schriftlich bereit erklärt hat, Mitglied zu werden.

1 Der Gesetzentwurf stammte in seinen Grundzügen von dem Abg. A d o lf  A rn d t . Vgl. Kralewski/Neun- 
reither, S. 175. Der Bundestag behandelte den Initiativantrag in erster Lesung am 19. 1. 1950; vgl. 
Dok. Nr. 5. A r n d t  begründete den Entwurf selbstim BT-RechtsAam 21.3. 1950; vgl. Dok. Nr. 16. Zu 
den wichtigsten Unterschieden zwischen dem Entwurf der SPD-Fraktion, dem Regierungsentwurf und 
den Vorschlägen des Bundesrates vgl. Dok. Nr. 21.

2 Vgl. zu diesem Teil des Gesetzentwurfs Arndts eigene Erläuterungen, in Dok. Nr. 16, S. 142 —153 und 
Arndt, Bundesverfassungsgericht!, S. 2 97 —300.

3 Anders als die Entwürfe G e ig e rs  (Nr. 1) und der Regierung (Nr. 9 a—b) sah der Entwurf der SPD-Frak- 
tion einen zahlenmäßig kleinen Spruchkörper vor, der immer in seiner Gesamtheit tätig werden sollte; 
vgl. Dok. Nr. 16, S. 1 4 2 -1 4 6 ; Nr. 21, S. 166f.

Ebenfalls abweichend von den übrigen Entwürfen unterschied der Entwurf der SPD-Fraktion zwi­
schen beamteten und nicht beamteten Richtern, wobei die beamteten Richter nicht unbedingt die 
Mehrheit bilden sollten. Die sozialdemokratischen Vorbehalte gegen das beamtete Richtertum und der 
Gedanke des Laienelementes im Gericht erwuchsen aus den negativen Erfahrungen mit der Justiz in 
der Weimarer Republik. Vgl. Dok. Nr. 16, S. 146, 148. Für die Gründe vgl. Hans Hattenhauer, Zur 
Lage der Justiz in der Weimarer Republik, in: Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie, hrsg. von 
Karl Dietrich Erdmann und Hagen Schulze, Düsseldorf 1980, S. 169—176.

4 Dieser Vorschlag orientierte sich ebenso wie einige andere Bestimmungen des Gesetzentwurfs der 
SPD-Fraktion an den Erfahrungen, die A r n d t  während seiner Tätigkeit als Landesanwalt beim Hessi­
schen Staatsgerichtshof gesammelt hatte. Vgl. Arndt, Bundesverfassungsgericht I, S. 297.
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